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0. Einleitung  

0.1 Zielsetzung und Struktur des Leitfadens 

Die Vorgaben für die Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen (LBP) sollen der hes-

sischen Straßen- und Verkehrsverwaltung dazu dienen, landschaftspflegerische Begleitpläne auf 

die naturschutzrechtlichen und fachlichen Anforderungen sowie die hierzu in Hessen geltenden 

Konventionen hin zu überprüfen. Sie dienen gleichermaßen den Fachplanern bei der Erarbeitung 

der zulassungsrelevanten Planungsinhalte. 

Der Leitfaden für die Erstellung landschaftspflegerischer Begleitpläne orientiert sich an den 

Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP) des 

BMVBS (Ausgabe 2011). Hierbei konkretisiert der Leitfaden die hessische „Kompensationsver-
ordnung – KV“ (Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, das Führen 

von Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ersatzzahlungen) in Bezug auf 

Straßenbauvorhaben.1  

Der Leitfaden berücksichtigt grundsätzlich die Vorgaben der in 2018 novellierten KV. Aufgrund 

der Übergangsregelung nach § 8 KV wird jedoch bei zahlreichen Straßenbauprojekten noch die 

alte KV (KValt) angewendet. Für diese Projekte sind zwei ergänzende Materialien relevant, die bei 

Vorhaben, die nach aktueller KV bearbeitet werden, keine Relevanz haben: 

 Biotoptypenbewertung auf Basis der alten KV (M 8KValt), 

 abweichende Regelungen mit Bezug zu den Kapiteln des Leitfadens im Rahmen der Über-

gangsregelung (M 21). 

Für die verfahrenstaugliche Zusammenstellung der Entwurfs- und Planfeststellungsunterlagen ist 

eine Verknüpfung des LBP mit dem Erläuterungsbericht gemäß Richtlinien zum Planungspro-

zess und für die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE, Ausgabe 

2012) sinnvoll. Dieses leistet der Leitfaden mit einer kommentierten Mustergliederung, in der die 

Kapitel des LBP markiert sind, die unmittelbar in den Erläuterungsbericht übernommen werden 

können. 

Der Leitfaden für die LBP-Erstellung gliedert sich in drei Teile.  

Der erste Teil enthält eine Handlungsanleitung, welche die Leistungsphasen und Arbeitsschritte 

zur Erarbeitung eines LBP darstellt und die, den einzelnen Arbeitsschritten zugrundeliegenden 

rechtlichen und fachlichen Anforderungen, benennt. 

                                                
1  Gemäß § 1 Bundeskompensationsverordnung (BKompV) ist für Eingriffe in Natur und Landschaft, die 

ausschließlich durch die Bundesverwaltung ausgeführt werden (hier: Bundesautobahnen), die BKompV 
anzuwenden. Da Autobahnen in Hessen durch das Hessische Verkehrsministerium genehmigt werden, 
trifft diese Voraussetzung hier nicht zu, so dass die BKompV nicht anzuwenden ist. 
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Der zweite Teil beinhaltet einen Prüfbericht zur Dokumentation der projektbegleitenden Über-

prüfung der jeweiligen landschaftspflegerischen Begleitpläne durch die betreuenden Außenstel-

len von Hessen Mobil.  

Der dritte Teil besteht aus verschiedenen Materialien zur inhaltlichen Konkretisierung und Ver-

tiefung der in der Handlungsanleitung benannten Arbeitsschritte. 

Der Leitfaden ist als „Lose-Blatt-Sammlung“ konzipiert und wird bei wesentlichen Änderungen 

z.B. in der Gesetzeslage und Rechtsprechung oder in der Verfahrensweise der LBP-Bearbeitung 

fortlaufend aktualisiert. 

Grundsätzliche Änderungen der 2. Fassung (Mai 2016) sind: 

 Orientierung an den RLBP 2011, der RE 2012, dem HVA F-StB 2014 

 Neue rechtliche Rahmenbedingungen 

 Einbindung Geschäftsprozess Kompensation 

 

Grundsätzliche Änderungen der 3. Fassung (Oktober 2020) sind: 

 Integration der Vorgaben der aktuellen KV 

 Integration der gesonderten Betrachtung des Naturguts Boden 

 Übernahme der Ergebnisse des Gutachtens Entwicklungszeiträume von Kompensations-

maßnahmen 

 Übernahme der Ergebnisse des Arbeitskreises mit dem HMWEVW zur flächensparenden 

Maßnahmenkonzeption (Entscheidungskaskade) 

 Aktualisierung der Darstellungen zur Zusammenarbeit mit der Hessischen Landgesellschaft 

 Aktualisierung von Datenquellen und bestimmter rechtlicher Bewertungen 

 Orientierung an dem HVA F-StB 2019 

 

0.2 Rechtliche und formale Anforderungen an einen LBP 

Relevante Materialien:  

 Materialien M 2: Bei einem „Eingriff“ zu beachtende Naturschutz- und  

        Umweltrechtshemen 

 
Der landschaftspflegerische Begleitplan hat gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG die Aufgabe, die zur 

Vermeidung nach § 15 Abs. 1 BNatSchG sowie zum Ausgleich oder zum Ersatz nach § 15 Abs. 

2 BNatSchG bzw. § 7 Abs. 1 und 2 HAGBNatSchG erforderlichen Maßnahmen zu erarbeiten und 

darzustellen. Mit der Fortentwicklung insbesondere des europäischen Naturschutzrechtes erge-

ben sich neben der Eingriffsregelung mit dem Schutz des europäischen Netzes „Natura 2000“ (§ 
34 BNatSchG), dem speziellen Artenschutz (§§ 44, 45 BNatSchG) und dem Umweltschadens-

recht (§19 BNatSchG) sowie der Wasserrahmenrichtlinie (§§ 27, 47 WHG) weitere Rechtsregime, 
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die bei erheblichen Beeinträchtigungen ihrer Schutzziele Maßnahmen zur Vermeidung von Be-

einträchtigungen oder Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionen von Natur und Landschaft 

vorsehen. Im Rahmen der Maßnahmenplanung eines konkreten Vorhabens sind die aus den 

verschiedenen Rechtsregimen resultierenden Maßnahmen zu synchronisieren und möglichst 

multifunktional zu bündeln (vgl. Materialien M 2 – Bei einem „Eingriff“ zu beachtende Naturschutz- 

und Umweltrechtshemen). 

Die Kaskade der Eingriffsregelung gemäß § 13 / § 15 (1) BNatSchG und die Verbindung mit dem 

europäischen Artenschutz, dem Natura 2000-Gebietsschutz sowie weiteren Kompensationsan-

sprüchen ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. 

Abb. 0-1  Kaskade der Eingriffsregelung, ergänzt um weitere Kompensationsansprüche (kursiv 
dargestellt)2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der landschaftspflegerische Begleitplan dient als Fachbeitrag zur praktischen Umsetzung der 

rechtlichen Anforderungen der Eingriffsregelung in die Planung. Deshalb muss (nach EICHBER-

GER 1996, S. 33) ein landschaftspflegerischer Begleitplan im Rahmen eines Zulassungsverfah-

rens 

                                                
2 Measures to ensure the “continued ecological functionality” 
3 Measures to ensure a „favourable conservation status“ 
3 einschließlich Maßnahmen aus Ökokonten 
 

Vermeidung  

§ 44 (1) BNatSchG           /            § 13/§ 15 (1) BNatSchG /         § 34 (2) BNatSchG 

Maßnahmen zur Sicherung der  

Kohärenz von Natura 2000  

§ 34 (5) BNatSchG 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

- CEF-Maßnahmen § 44 (5) BNatSchG1 

- FCS-Maßnahmen § 45 (7) BNatSchG2 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen3 

§ 13/§ 15 (2) BNatSchG /  

§ 7 (1, 2) HAGBNatSchG  

 

 

Ersatz in Geld  

§ 15 (6) BNatSchG / 

§ 9 (1, 2) HAGBNatSchG 

 

 

Ausgleich  
geschützter Biotope 

§ 30 BNatSchG 

Kompensation  
Inanspruchnahme 

von LRT und  
Anhang II Arten  
§ 19 BNatSchG 
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 umfassend, 

 widerspruchsfrei,  

 objektiv, 

 sachkundig, 

 plausibel und  

 begründet nachvollziehbar sein sowie  

 von den tatsächlichen Voraussetzungen ausgehen. 

 

0.3 Inhaltliche Anforderungen an einen LBP 

Relevante Materialien:  

 Materialien M 2: Bei einem „Eingriff“ zu beachtende Naturschutz- und  

        Umweltrechtshemen 

 
Die Eingriffsregelung zielt darauf ab, den Status Quo von Natur und Landschaft zu erhalten. Ver-

meidbare Beeinträchtigungen sind daher zu unterlassen (Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 

BNatSchG), sofern der Aufwand zur Vermeidung dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht. 

I.d.R. geschieht dies durch eine entsprechende Projektgestaltung und -optimierung, z.B. durch 

Trassenverschiebungen oder den Bau von Tunneln und Grünbrücken. Unvermeidbare Beein-

trächtigungen sind in dem Maße zu kompensieren, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes und die Landschaftsbildqualität nach dem Eingriff wiederhergestellt sind. 

Bei der Eingriffskompensation ist alternativ zum Ausgleich (enger räumlicher, zeitlicher und funk-

tionaler Bezug zum Eingriff) der Ersatz (gelockerter räumlicher, zeitlicher und funktionaler Bezug 

zum Eingriff) möglich. Die effiziente Bündelung von Kompensationsmaßnahmen in ökologischen 

Schwerpunkträumen und Ökokonten - einhergehend mit dem optimalen Schutz vor Eigentums-

verhältnissen und/oder agrarstrukturellen Belangen im Sinne des § 15 Abs. 3 BNatSchG - wird 

so erleichtert.  

Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft Veränderungen „der Gestalt 

oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Ver-

bindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ Die „Leistungsfähig-
keit und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes“ definieren sich über die wesentlichen Struk-

turen und Funktionen der Naturgüter. Anhand dieser sind die durch die Projektwirkungen des 

Straßenbauvorhabens hervorgerufenen Veränderungen der Leistungs- und Funktionsfähig-

keit des Naturhaushaltes zu prognostizieren und insbesondere bei der Maßnahmenplanung die 

weiteren Funktionen (multifunktional) mit zu kompensieren.  

Hierzu bedarf es eines zielgerichteten Erfassungskonzeptes von Natur und Landschaft, das 

sich an der Planungsrelevanz der Naturgutfunktionen (vgl. Kap. 2.2 und Materialien M 6) zur 

Bewältigung der naturschutzrechtlichen Anforderungen (z.B. Eingriffsregelung, Artenschutz) aus-

richtet.  
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In der nachfolgenden Abbildung sind die Arbeitsschritte des LBP dargestellt.  

Abb. 0-2 Arbeitsschritte des LBP 
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Verknüpfung der Arbeitsschritte von LBP, ASB und FFH-VP/FFH-AP 

Um widerspruchsfreie Verfahrensunterlagen zu gewährleisten, müssen die Ergebnisse der ver-

gleichbaren Arbeitsschritte (Bestandserfassung und Bewertung - Konfliktanalyse - Maßnahmen-

planung) von LBP, ASB und FFH-VP/FFH-AP aufeinander abgestimmt sein. Beispielsweise muss 

die Behandlung einer geschützten Art trotz der unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe von Ein-

griffsregelung (erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts), Artenschutz (Zugriffsverbote) 

und FFH-Verträglichkeitsprüfung (erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Ge-

biets) eine vergleichbare Bestandsdarstellung und Wirkungsprognose (Wirkpfade, -räume) auf-

weisen. Nicht zu verwechseln ist hierbei, dass wegen der unterschiedlichen rechtlichen Bewer-

tungsmaßstäbe die Beeinträchtigung einer Art unterschiedlich bewertet werden kann. Beispiels-

weise führt ein vorhabenbedingt signifikant erhöhtes Tötungsrisiko eines Individuums nicht 

zwangsläufig zugleich zu einer erheblichen Beeinträchtigung der gleichen Art in einem Natura 

2000-Gebiet, da im FFH-Gebietsschutz die erhebliche Beeinträchtigung der Population im Gebiet 

zu bewerten ist. 

Die Bearbeitung von LBP und ASB sowie soweit erforderlich FFH-VP/FFH-AP erfolgt daher weit-

gehend zeitlich parallel. In der Abfolge der Arbeitsschritte ergeben sich unter Beachtung der un-

terschiedlichen Rechtsbezüge folgende Verknüpfungen zwischen den Arbeitsschritten des LBP, 

des ASB und der FFH-VP: 

Abb. 0-3  Verknüpfung der Arbeitsschritte von LBP, ASB und FFH-VP/FFH-AP 

 
 
Das im ASB festgestellte Maßnahmenerfordernis ist in die Maßnahmenplanung des LBP zu in-

tegrieren. Hinsichtlich der Kompensation ist die Multifunktionalität der Vermeidungs-, Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen zwischen LBP und ASB um die Eignung als Schadensbegrenzungs- und 
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Eine Zuordnung der FFH-Lebensraumtypen6 zu den Nutzungstypen7 der KV ist den Materialien 

M 8 – Biotoptypenliste und eine Liste der zusätzlich relevanten Arten nach Anhang II FFH-RL ist 

den Materialien M 18 zu entnehmen. 

Kompensation der Schutzgüter des Umweltschadensrechtes  

Die Kompensation der Beeinträchtigungen von Lebensräumen und Arten außerhalb der Rege-

lungen des europäischen Gebiets- und Artenschutzes erfolgt in Hessen nach der Eingriffsrege-

lung und entsprechenden Vorgaben der Kompensationsverordnung. Eine hiernach ordnungsge-

mäße Kompensationsermittlung erfüllt die Vorgaben der Eingriffsklausel nach § 15 Abs. 2 

BNatSchG und des § 19 Abs.1 S. 2 BNatSchG, unabhängig davon, ob Ausgleichs- oder Ersatz-

maßnahmen gewählt werden. Die Kompensationsart ist fachlich zu begründen. 

0.6 Schnittstelle Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Der Fachbeitrag WRRL prüft die Vereinbarkeit eines Straßenbauvorhabens mit den Bewirtschaf-

tungszielen der Wasserrahmenrichtlinie8 bzw. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)9, insbeson-

dere für das Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungsgebot (§§ 27, 47 WHG). 

Die Prüfung erfolgt dabei bezogen auf sogenannte Wasserkörper (Oberflächenwasserkörper und 

Grundwasserkörper). Die Definition eines Wasserkörpers erfolgt in der Oberflächengewässerver-

ordnung (OGewV)10 bzw. der Grundwasserverordnung (GrwV)11.  

Geprüft werden die Auswirkungen des Vorhabens auf biologische Qualitätskomponenten und den 

chemischen Zustand der Oberflächenwasserkörper sowie die Auswirkungen des Vorhabens auf 

den mengenmäßigen und chemischen Zustand der Grundwasserkörper. Ein wesentlicher Teil 

des zu erstellenden Fachbeitrages ist es, die Tausalzeinträge in Oberflächengewässer zu ermit-

teln.  

Der Einfluss eines Straßenbauvorhabens auf die betroffenen Oberflächen- und Grundwasserkör-

per lässt sich anhand der vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren beurteilen. Dazu werden die 

von der Straßenbaumaßnahme ausgehenden Maßnahmenwirkungen identifiziert und unter Be-

rücksichtigung der bereits vorhandenen Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

aus den weiteren Fachplanungen, wie beispielsweise dem wassertechnischen Entwurf oder dem 

                                                
6 Die Erfassung der FFH-Lebensraumtypen erfolgt nach dem Leitfaden zur Grunddatenerhebung und den Bewertungsrahmen der 

FENA sowie dem BfN-Handbuch zur Umsetzung der FFH- und VS-RL. 
7 Der Begriff „Nutzungstyp“ wird nur im Zusammenhang mit der Kompensationsverordnung - KV verwendet, ansonsten nutzt der 
vorliegende Leitfaden den Begriff „Biotoptyp“. 

8 Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich Wasserpolitik vom 23.12.2000, ABl. L 327/1 vom 22.12.2000, zuletzt geändert durch Richtlinie 
2014/101/EU der Kommission vom 30.10.2014 ABl L 311/32 vom 31.10.2014 

9 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

4. Dezember 2018 (BGBI. I S. 2254) 
10 Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20. Juni 2016 (BGBI. I S. 1373) 
11 Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1513), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-

nung vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1044) 
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landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), bewertet. Auch hier unterscheidet man zwischen 

baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Wirkungen. 

Die möglichen Vorhabenwirkungen bezüglich der Naturgüter Wasser, Tiere und Pflanzen werden 

ebenfalls auf Grundlage des LBP und – soweit vorhanden – der UVS beschrieben. Zu den für 

den Fachbeitrag WRRL relevanten möglichen Vorhabenwirkungen gehören beispielsweise: 

 Gewässerverlegungen (dauerhaft und temporär) 

 Anlagenbedingter Verlust / Zerschneidung von bedeutenden Lebensräumen 

 Erhöhung der Abflussmengen  

 Reduzierung der Grundwasserneubildungsraten im Bereich ergiebiger Grundwasserleiter 

durch Versiegelung 

 Veränderung des Grundwasserhaushaltes durch Absenkung, Anschnitt und Stau des Grund-

wassers 

 Auswirkungen auf grundwasserabhängige Landökosysteme 

 Stoffeinträge / Sedimenteinträge (bauzeitlich und betriebsbedingt) 

 Lärm, Erschütterungen und Lichtemissionen durch den Baubetrieb 

Für die Einhaltung des Zielerreichungsgebots nach § 27 Abs. 1 Nr. 2 WHG bzw. § 47 Abs. 1 Nr. 

3 WHG ist lediglich zu prüfen, ob das Straßenbauvorhaben den geplanten Maßnahmen aus dem 

hessischen Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL entgegensteht. Das gilt auch für 

alle Kompensationsmaßnahmen, die im Zuge des Straßenbauvorhabens umgesetzt werden. 

Durch die Berücksichtigung der Anforderungen nach WRRL bestehen bei Straßenbaumaßnah-

men i.d.R. keine neuen materiellen Anforderungen, die über die gesetzlichen Vorgaben und tech-

nischen Regelwerke hinausgehen. 

Ist der potenzielle Einfluss eines Vorhabens auf die betroffenen Wasserkörper gering, können die 

Belange der WRRL in einer Relevanzprüfung oder dem LBP abgehandelt werden. Ein eigenstän-

diger Fachbeitrag WRRL ist dann nicht erforderlich. 

0.7 Schnittstelle Bodenschutz 

Relevante Materialien:  

 Materialien M 17: Muster Maßnahmenblatt 

 Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 

 

Je nach Größe der bodenbezogenen Eingriffsfläche (d.h. Bereich mit unmittelbaren temporären 

oder dauerhaften Eingriffen in den Boden) sieht die KV 2018 zwei verschiedene zusätzliche Be-

wertungsverfahren für das Naturgut Boden vor. Von der Bewertung ausgenommen sind versie-

gelte sowie vollumfänglich anthropogen bedingte oder stark vorbelastete Böden (z.B. Abgrabun-

gen oder Aufschüttungen).  
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Bei Eingriffen unter 1 ha erfolgt eine Zusatzbewertung des Nutzungstyps nach KV in Abhängigkeit 

von der Ertragsmesszahl des Bodens sowie dem Vorhandensein von Archivböden oder Boden-

denkmälern (vgl. Materialien M 20). Die Abhandlung des Bodens im Rahmen des LBP bleibt da-

von unberührt. 

Bei Eingriffen über 1 ha ist gemäß KV im Regelfall ein eigenständiges Bodengutachten zu erstel-

len, welches sich inhaltlich in Teilen mit den Darlegungen im LBP zum Naturgut Boden über-

schneidet. Zu berücksichtigen ist dabei der „Leitfaden Bodenbewertung für Straßenbauvor-
haben in Hessen“ (Hessen Mobil 2021). Der Leitfaden umfasst Vorgaben zur Bewertung des 

Bodens sowie zur Bewertung und Bilanzierung der bodenspezifischen Eingriffswirkungen. Wei-

terhin gibt er Hinweise zu Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen für den Boden, die im 

LBP zu konkretisieren sind. Auch die Bewertung bzw. Bilanzierung der Vermeidung / Minderung 

sowie der bodenfunktionsbezogenen Kompensation wird im Leitfaden geregelt.  

Die im LBP im Rahmen des Kompensationskonzeptes entwickelten Maßnahmen können, sofern 

es sich um bodenfunktionsverbessernde Maßnahmen handelt, multifunktional im Rahmen des 

Bodengutachtens berücksichtigt werden. Das Kompensationskonzept des LBP sollte somit immer 

auch die bodenfunktionsbezogene Kompensation einschließen (vgl. Kap. 5.1) und in Rückkopp-

lung mit dem Bodengutachten aufgestellt werden. Eingriffe in Böden der Wertstufen 4 und 5 nach 

BFD5L sind im Kompensationskonzept prioritär zu berücksichtigen.  

Abb. 0-4  Gegenüberstellung der bodenbezogenen Inhalte von LBP und Bodengutachten  

Naturgut Boden im LBP Bodengutachten gemäß KV 

Bestandserfassung 

Bodenfunktionen im LBP  
(vgl. Materialien M 7) 

Natürliche Bodenfunktionen 

gemäß BBodSchG §2 Abs. 2 Nr. 1 

Lebensraumfunktion des Bodens  
Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, 

Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen 

Speicher- und Reglerfunktion 
Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit 

seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen 

Puffer- und Filterfunktion / Grundwasserschutz-

funktion 

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffli-
che Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere 
auch zum Schutz des Grundwassers 

Archivfunktion der Natur- und Kulturgeschichte 

Klimafunktion des Bodens 
wird nicht in das Bewertungsverfahren des Boden-
gutachtens einbezogen 
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Naturgut Boden im LBP Bodengutachten gemäß KV 

Bestandsbewertung 

Differenzierung zwischen Bodenfunktionen  

allgemeiner und besonderer Bedeutung  Ist-Zustandsermittlung des Planungsbereiches und 

flächendeckende Bestandsbewertung (in Wertstu-

fen), Ermittlung des Bodenwertes vor Eingriff qualitative Beschreibung der planungsrelevan-

ten Bodenfunktionen in den Bezugsräumen 

Konfliktanalyse 

Ableitung von Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen für den Boden (in Rückkopplung 

mit dem Bodengutachten) 

flächendeckende Überlagerung von Bestand und 

technischer Planung  

Bewerten der technischen Planung (Zuweisung von 

Wirkfaktoren) 

Bewerten von Minderungsmaßnahmen (Zuweisung 

von Wirkfaktoren) 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs unter Be-

rücksichtigung von Minderungsmaßnahmen (Ermitt-

lung des nach dem Eingriff verbleibenden Boden-

wertes) 

Beschreibung der verbleibenden erheblichen 

Beeinträchtigungen der planungsrelevanten Bo-

denfunktionen in den Bezugsräumen  

Bodenfunktionen allgemeiner Bedeutung wer-

den bei der Biotopfunktion mit berücksichtigt 

Maßnahmenplanung 

Ableitung von Zielen des Maßnahmenkonzeptes 

für die Wiederherstellung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes in den planerisch sinnvollen 

Bezugsräumen 

Berücksichtigung von bodenfunktionsbezogenen 

Maßnahmen im Rahmen des Kompensations-

konzeptes, insbesondere bei Eingriffen in Böden 

der Wertstufen 4 und 5 nach BFD5L (Rückkopp-

lung Bodengutachten) 

Bodenkompensationskonzept  

Auflistung und Bilanzierung aller bodenbezogenen 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensations-

maßnahmen unter Einbeziehung der naturschutz-

fachlichen Maßnahmen des LBP. 

Aufzeigen ggf. erforderlichen zusätzlichen Bedarfs 
bodenbezogener Maßnahmen. 

Dabei gilt es, die bodenfunktionale Aufwertbarkeit 

eines Standortes zu prüfen und realistisch einzu-

schätzen. 

Verbal-argumentative Begründung einer gleich-

artigen oder gleichwertigen Kompensation der 

planungsrelevanten Bodenfunktionen in den Be-

zugsräumen 

Abgleich der Eingriffsbewertung und der Bo-

denkompensationsberechnung 

Beim Vorliegen eines im Rahmen des Bodengutachtens ermittelten bodenfunktionsbezogen Kompen-

sationsdefizits: 

Übernahme der bodengutachterlich veranlass-

ten zusätzlichen bodenfunktionsbezogenen 

Maßnahmen in die KV-Bilanz, Kompensation 

des dort errechneten Kompensationsdefizits 

über Biotopwertpunkten 

Umrechnung der nicht kompensierten Bodenwert-

einheiten in Biotopwertpunkte nach KV 
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Das Bodengutachten enthält für das Eingriffsgebiet verschiedene Karten (Karten der Eingriffsin-

tensität sowie der Maßnahmenwirkung in Bezug auf den Boden) und tabellarische Darstellungen 

der durchgeführten Berechnungen (vgl. Mustergliederung des Leitfadens Bodenbewertung). 

Analog zur Vorgehensweise bei anderen Sondergutachten wie ASB oder Fachbeitrag WRRL sind 

die relevanten Ergebnisse des Bodengutachtens mit dem LBP abzugleichen bzw. in diesen zu 

integrieren. Eine besondere Rolle kommt dabei dem Maßnahmenkonzept sowie den Maßnah-

menblättern des LBP (vgl. Materialien M 17) zu, bei denen der Bodenbezug gesondert herauszu-

arbeiten ist. 

0.8 Qualitätssicherung und Risikomanagement 

Eine wesentliche Aufgabe der Qualitätssicherung bei Straßenbauplanungen besteht darin, die 

Kompensationsmaßnahmen für die Dauer der Unterhaltungspflicht gemäß den formulierten Zie-

len zu entwickeln und zu sichern. Weiterhin dient sie dazu, Planungs- und Zulassungsrisiken im 

Hinblick auf die Bewältigung der Eingriffsregelung und des Arten- und Gebietsschutzes auszu-

schließen um damit eine Enthaftung nach dem Umweltschadensgesetz zu erreichen.  

Neben der Qualitätssicherung der Planung (Entwurfs- und Ausführungsplanung) sind Herstel-

lungs- sowie Pflege- und Funktionskontrollen wesentliche Instrumente (vgl. Abb. 05). Die ge-

nannten Kontrollen unterscheiden sich nach dem jeweiligen Ziel / Zweck bzw. dem objektiv vor-

handenen Entwicklungsrisiko hinsichtlich ihrer Tiefe. Einen Hinweis auf die erforderliche Tiefe der 

Funktionskontrolle geben Gerichtsurteile der vergangenen Jahre (BVerwG 9 A 22 / 11, RN 129 

ff.; BVerwG 9 A 64/07, RN 91). 

Siehe hierzu auch Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßen-

bau (RLBP) des BMVBS (Ausgabe 2011), "Hinweise zum Risikomanagement und Monitoring 

landschaftspflegerischer Maßnahmen im Straßenbau - H RM" (FGSV 2019) sowie den Erlass 

"Regelungen zur Umsetzung des § 17 Abs. 7 BNatSchG für Straßenbauvorhaben in Hes-

sen" (17.12.2015). 

Abb. 0-5  Anwendungsbereiche und Inhalte der Kontrolle (verändert nach H RM 2019)  

Typ / Zielsetzung Anwendungsbereich Prüfgegenstand 
Erforderliche Festlegung 
im LBP-Maßnahmenblatt 

Herstellungskontrolle  

Kontrolle der fach-
gerechten Herstel-
lung der land-
schaftspflegeri-
schen Maßnahmen 

Herstellung und Umsetzung der 
Maßnahme 

Art, Lage, Umfang und zu 
beachtende Zeiten ent-
sprechend der Plangeneh-
migung und den bauver-
traglichen Regelungen 

Keine 

allgemeine Pflege- und Funktionskontrolle  

Regelkontrolle zur 
Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit 
der Maßnahme, der 
Maßnahmenent-
wicklung und Zieler-
reichung 

Standardkontrolle für etablierte 
Maßnahmen, deren Funktionsfä-
higkeit ausreichend nachgewie-
sen wurde. Die angestrebten 
Zielzustände sind sicher entwi-
ckelbar, es besteht kein oder ein 
geringes Entwicklungsrisiko.  

Prüfung, ob die für den 
Zielzustand beschriebenen 
Strukturen und Elemente 
im Wesentlichen vorhan-
den sind (Sichtprüfung). 

Kriterien: Pflegezustand, 
Anzahl, Verteilung und 

Benennung der relevanten 
Zielzustände und Indikato-
ren  

Beschreibung der Ausprä-
gung der maßgeblichen 
Strukturen (i.d.R. keine 
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Typ / Zielsetzung Anwendungsbereich Prüfgegenstand 
Erforderliche Festlegung 
im LBP-Maßnahmenblatt 

(Strukturkontrolle) Anwendung für eher häufigere 
bzw. weniger anspruchsvolle Ar-
ten und im Rahmen der Ein-
griffsregelung. 

Ausprägung von Habitaten 
und Biotopstrukturen 

Angabe von Arten erfor-
derlich) 

spezielle (vertiefte) Pflege- und Funktionskontrolle  

Spezielle (vertiefte) 
Kontrolle der Funkti-
onsfähigkeit der 
Maßnahme und Zie-
lerreichung 

Maßnahmen mit erhöhtem oder 
vorhandenem Entwicklungsri-
siko und / oder spezifischem 
Maßnahmenziel. Anspruchsvol-
lere Arten mit Bedarf der Nach-
steuerung. Oft Maßnahmen aus 
dem Arten- und Gebietsschutz 
oder komplexe Maßnahmen der 
Eingriffsregelung. 

Maßnahmen ohne Risikoma-
nagement, aber mit Bestandtei-
len aus dem maßnahmenbezo-
genen oder auf populationsbio-
logische Parameter ausgerichte-
ten Monitoring. 

Keine Anwendung bei sicheren 
Maßnahmen. Beachtung metho-
discher Grenzen (vgl. H RM). 

Prüfung, ob die zwingend 
erforderlichen Strukturen 
und Elemente vorhanden 
sind und ihre Funktion er-
füllen können.  

Kriterien: Anzahl, Vertei-
lung, Zustand und Ausprä-
gung von Habitaten und Bi-
otopstrukturen, standörtli-
che Voraussetzungen, ggf. 
vorkommen repräsentativer 
Arten. 

Zusätzlich ggf. Kontrolle 
des Vorkommens, der Nut-
zung und Verteilung von 
Zielarten 

Differenzierte Beschrei-
bung der naturhaushaltli-
chen Zielzustände 

Ggf. Festlegung der Kon-
trollparameter und Erfolgs-
kriterien im Einzelnen (z.B. 
Beschreibung der Arten, 
deren Vorkommen einen 
Maßnahmenerfolg signali-
siert)  

Ggf. Festlegung von mögli-
chen Handlungsalternati-
ven (Alternativmaßnahmen 
und Maßnahmenvarianten) 
für den Fall von Fehlent-
wicklungen 

Monitoring im Risikomanagement  

Auffangen von ge-
nehmigungsrele-
vanten Prognoseun-
sicherheiten auf der 
Zulassungsebene. 
Erbringen des Wirk-
samkeitsnachwei-
ses der Maßnahme 
ggf. unter Verwen-
dung von Korrektur-
maßnahmen. 

Maßnahmen mit hohem zulas-
sungsrelevanten Entwicklungsri-
siko aus dem Arten- oder Ge-
bietsschutz, die im Rahmen der 
Vorhabenzulassung mit einem 
Risikomanagement einschließ-
lich Monitoring und möglichen 
Korrekturmaßnahmen beauflagt 
sind. 

Die Wirksamkeit der Maß-
nahme ist als Vorausset-
zung für den Start des Ein-
griffs bzw. für eine funkti-
onsfähige Kohärenzsiche-
rungsmaßnahme nachzu-
weisen (zum Verfahren vgl. 
H RM) 

Kriterien: Eignung der Le-
bensräume für Zielarten, 
Vorkommen, Nutzung und 
Verteilung der Zielarten 

Differenzierte Beschrei-
bung der naturhaushaltli-
chen Zielzustände 

Festlegung der Kontrollpa-
rameter und Erfolgskrite-
rien im Einzelnen (z.B. 
Zielarten und ggf. Individu-
enzahlen) 

Festlegung von möglichen 
Handlungsalternativen bei 
einem verfehlen der Zieler-
reichung (Korrektur- oder 
Vorsorgemaßnahmen, 
Wechsel zu „sicheren“ 
Maßnahmen)  

 

Unter Risikomanagement wird in Zulassungsverfahren eine Strategie zur Bewältigung wissen-

schaftlicher Unsicherheiten im Rahmen eines Schutzkonzeptes verstanden (vgl. H RM, S. 15). 

Dies betrifft u.a. Aussagen über die zu erwartenden positiven funktionalen Wirkungen von ökolo-

gischen Maßnahmen (z.B. Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen). Der Begriff des Risiko-

managements ist über die Rechtsprechung aufgekommen (insb. BVerwG, Urteil vom 17.01.2007, 

9 A 20/05; A143 Westumfahrung Halle). Umfassende Verpflichtungen zum Risikomanagement 

können sich insbesondere aus den Anforderungen des Gebietsschutzes und des Artenschutzes 

ergeben, da der geschuldete Erfolg der Maßnahmen nach § 34 Abs. 5 sowie § 44 Abs. 5 und § 

45 Abs. 7 BNatSchG Voraussetzung für die Zulassung des Vorhabens ist. 

Ein Risikomanagement ist nur dann in Betracht zu ziehen, wenn Zweifel an der Wirksamkeit einer 

Maßnahme vorliegen und wenn diese Zweifel nicht durch andere Mittel ausgeräumt werden kön-
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Die Gegenstände des Monitorings sind in beiden Fällen vergleichbar. Der Anwendungsfall Risi-

komanagement liegt allerdings nur dann vor, wenn zulassungsrechtliche Erfordernisse das Mo-

nitoring begründen (vgl. H RM, S. 15ff). 

Grundsätzliches Ziel des Monitorings ist die Überprüfung, ob die Zielarten als "Adressaten" einer 

Maßnahme die hergestellten Strukturen wie prognostiziert nutzen. Ob ein Monitoring zur Pla-

nungssicherheit beitragen kann, hängt insbesondere von folgenden Voraussetzungen ab: 

1. Vorliegen von vernünftigen Zweifeln an der Prognosesicherheit der Maßnahmenwirksamkeit 

(die z.B. auch nicht durch Prognosewahrscheinlichkeiten und fachliche Schätzungen ausge-

räumt werden können). 

2. Verhalten und ökologische Ansprüche der zu beobachtenden Arten sind bekannt. 

3. Zwischen Vorkommen und Nicht-Vorkommen der Art und den Eigenschaften der Maßnahme 

besteht ein kausaler Zusammenhang (dies ist z.B. bei Tierarten mit gut erforschtem ökologi-

schen Verhalten und räumlich begrenzten Aktionsradien leichter gegeben). 

4. Eindeutige Schwellenwerte ermöglichen die Beurteilung des Maßnahmenerfolges. 

5. Die zu erfassenden Arten halten sich im betroffenen Gebiet ausreichend stetig auf. 

6. Die zu beobachtenden Indikatoren ermöglichen ein zuverlässiges und frühzeitiges Erkennen 

von bevorstehenden Fehlentwicklungen, so dass eine (rechtzeitige) Gegensteuerung möglich 

ist. 

In dynamischen und komplexen biologischen Systemen wird der Artbestand auf einer Fläche von 

zahlreichen vorhabenunabhängigen Parametern bestimmt. Insbesondere bei Arten mit großen 

Aktionsradien oder bei fehlendem "Alleinstellungsmerkmal" einer hergestellten Maßnahmenflä-

che (z.B. Anlage von Hecken als Bruthabitat für den Raubwürger in einer mit Gehölzen reich 

strukturierten Landschaft) hat die Maßnahme lediglich den Charakter einer "Angebotsplanung" - 

von ihr kann die Zielart Gebrauch machen; ob und wann sie dies tut, bleibt aber ihr überlassen. 

Daher sind allgemeine Pflege- und Funktionskontrollen in vielen Fällen ausreichend. Spezielle 

Pflege- und Entwicklungskontrollen werden hingegen nur in begründeten Einzelfällen vorzusehen 

sein. Ein Risikomanagement ist auf die Fälle beschränkt, in denen die Zulassungsentscheidung 

von der Wirksamkeit der Maßnahme abhängt. 
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (vgl. Kap. 5.1) werden die potenziellen Maßnahmenflächen 

in das Planungsgebiet aufgenommen. 

Die Ermittlung der spezifischen Wirkfaktoren des jeweiligen Straßenbauvorhabens ist anhand 

der technischen Projektbeschreibung und dem straßentechnischen Vorentwurf oder Entwurf vor-

zunehmen.  

Je nach Landschaftsraum und zu erwartender Projektwirkungen können sich die Untersuchungs-

räume einzelner Naturgüter unterschiedlich abgrenzen.  

Das Planungsgebiet umfasst insgesamt folgende Teilräume (vgl. auch ARGE EINGRIFFSREGE-

LUNG 1995): 

 Vorhabensort: vom Vorhaben direkt beanspruchte Fläche 

 Wirkraum: gesamter Raum, in welchem die vorhabensbedingten Beeinträchtigungen (durch 

Anlage, Bau und Betrieb des jeweiligen Vorhabens) wirksam werden können 

 Eingriffsraum: Raum mit erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen für die Schutz-

güter (kleiner als der Wirkraum) 

 Kompensationsraum: Raum für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, der i.d.R. außerhalb 

des Eingriffsraumes liegen sollte und über den Wirkraum hinausgehen kann. Sofern im Vor-

hinein nicht bereits Kompensationsräume bestimmt sind, ergeben sich diese erst im Zuge der 

Erstellung der landschaftspflegerischen Zielkonzeption (vgl. Kap. 5.1) 

Bei der Darstellung des Planungsgebietes ist in Abhängigkeit von der Projektgröße zu überprü-

fen, ob im LBP eine gesonderte Übersichtskarte erforderlich wird (vgl. Kap. 6.2). Daneben hat 

eine textliche Beschreibung und Begründung der Abgrenzung zu erfolgen.  

1.3 Hinweise zur Projektsteuerung 

In einem projektübergreifenden Arbeits- und Zeitplan sind vor allem Termine und Inhalte der land-

schaftspflegerischen Begleitplanung (z.B. Aussagen zur Vermeidung) und technischer Planung 

(z.B. Entwurfsplanung) abzustimmen und die gegenseitig bereitzustellenden Daten festzulegen.  
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sollte mit den Fachbehörden ein projektbegleitender Arbeitskreis eingerichtet werden, in dem ggf. 

erforderlich werdende Veränderungen des Leistungsrahmens festgelegt werden.  

2.2 Abgrenzen von Bezugsräumen und Ermitteln der planungsrelevanten 
Funktionen  

Relevante Materialien:  

 Materialien M 3: Daten- und Informationsgrundlagen 

 Materialien M 4: Projektinformationen 

 Materialien M 6: Abgrenzung von Bezugsräumen und  

Ermittlung der planungsrelevanten Funktionen 

 Materialien M 7: Erfassungs- und Bewertungskriterien des Naturhaushaltes   

  und des Landschaftsbildes 

 Materialien M 10: Wirkfaktoren 

 Materialien M 11: Beeinträchtigungen 

 Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 

 

Bearbeitungshinweise: 

Durchführen einer Planungsraumanalyse zur Auswahl der planungsrelevanten Funk-

tionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes sowie zur Bestim-

mung eines bzw. Abgrenzung mehrerer Bezugsräume gem. RLBP. 

Ermitteln und Dokumentieren der für den jeweiligen Bezugsraum relevanten Funktio-

nen und Strukturen des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes. 

 

Planungsrelevante Strukturen und Funktionen 

Aufgrund des Wirkungsgefüges können Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes / des 

Landschaftsbildes voneinander abhängen und sich gegenseitig voraussetzen. Somit muss auch 

nicht jeder Bestandteil im Einzelnen erfasst sein, um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Systems abzubilden. Bestimmte, als planungsrelevant identifizierte Funktionen indizieren so-

mit andere und stehen stellvertretend für diese (Indikationsprinzip). Soweit dies fachlich be-

gründbar ist, ist die stellvertretende Betrachtung bestimmter, als planungsrelevant identifizierter 

Funktionen für den Naturhaushalt als Ganzes zulässig14. 

Voraussetzung für eine Betrachtung von Naturhaushaltsfunktionen ist, dass die Naturgüter der 

Eingriffsregelung unter funktionalen, naturgutübergreifenden (integrativen) Aspekten ermittelt 

und bewertet werden. Biotope und Tiere sind gleichermaßen Produkte und Steuerungsgrößen 

(der Leistungs- und Funktionsfähigkeit) des Naturhaushaltes. Ihr Vorkommen und ihre Häufigkeit 

                                                
14 (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 21.02.1997 – 4 B 177/96, NuR 2007; 754, 755, Rn. 20; OVG RLP Kob-

lenz, Urteil vom 07./08.112007 – 8 C 11523/06; 105; BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07; VG 
Freiburg (Breisgau), Urteil vom 31.07.2010 – 2 K 192/08). 
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werden bestimmt von den abiotischen Standorteigenschaften und Prozessen (insb. des Land-

schaftswasser- und Stoffhaushalts) einschließlich ihrer landschaftshistorischen Entwicklung.  

Bei naturnahen oder standorttypischen Biotopstrukturen bietet die Lebensraumfunktion für Tiere 

und Pflanzen die umfassendste Indikation, da die Vegetation und die daran angepassten faunis-

tischen Arten die abiotischen Standortparameter (Landschaftswasserhaushalt, Bodentypen und 

klimatische Extremstandorte) mit abbilden. Somit steht die Lebensraumfunktion i.d.R. im Zentrum 

der Analyse der Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der Ermitt-

lung möglicher Beeinträchtigungen in der Eingriffsregelung. Fehlen die typischen und bedeuten-

den Vegetationsstrukturen insb. in landwirtschaftlich intensiv genutzten Landschaftsräumen, kön-

nen als planungsrelevante Funktionen der Landschaftswasserhaushalt sowie die Bodenverhält-

nisse die Indikation des Naturhaushaltes als Potenzial eines natürlichen Zustandes übernehmen. 

Die Auswahl der planungsrelevanten Funktionen erfolgt mit Hilfe eines Steckbriefs (vgl. Materia-

lien M 6). 

Der Erhalt intakter Naturhaushaltsfunktionen in Wasser und (Nähr-)Stoffe speichernden Räumen 

ist aufgrund seiner Bedeutung für eine ausgeglichene Temperatur im Tages- und Jahresverlauf 

Gegenstand der Klimaschutzplanungen in Hessen. Aus diesem Grund sind sie auch bei Infra-

strukturplanungen besonders zu berücksichtigen. Eine Indikation können die den Planungsraum 

dominierenden Vegetationsstrukturen, Landnutzungsstrukturen oder Bodenverhältnisse ermögli-

chen. 

Bezugsräume  

Je nach Landschaftstyp und -ausschnitt (z.B. Waldkomplex, Auenlandschaft, ausgeräumte Ag-

rarlandschaft) können die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen variieren. Bei größeren 

Vorhaben kann daher eine Aufteilung des Planungsgebietes in mehrere Bezugsräume mit un-

terschiedlicher, in sich jedoch weitgehend einheitlicher Ausprägung von bestimmten Strukturen 

und Funktionen, sinnvoll sein. Bezugsräume sind durch ein räumlich abgrenzbares, möglichst 

homogenes Wirkungsgefüge abiotischer und biotischer Faktoren gekennzeichnet. Diese Teil-

räume sind vergleichbar mit Landschaftsbildeinheiten oder größeren Biotopkomplexen bzw. 

faunistischen Lebensräumen. 

Es ist stets zu prüfen, wie eine sinnvolle Aufteilung nach den wesentlichen planungsrelevanten 

Strukturen und Funktionen erfolgen kann. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der erforder-

lichen Berücksichtigung der Bezugsräume in der vergleichenden Gegenüberstellung (Materialien 

M 16) und bei der Erstellung des Kompensationskonzeptes (vgl. Kap. 5.1). Je nach örtlicher Si-

tuation kann die Planungsraumanalyse zur Festlegung mehrerer oder auch nur eines Bezugsrau-

mes führen. Eine zu kleinteilige Aufteilung der Bezugsräume ist in diesem Zusammenhang nicht 

zielführend. 

Während sich die Teilräume des Planungsgebietes (vgl. Kap. 1.2 und Materialien M 5) vornehm-

lich an der Lage und Dimensionierung des Vorhabens orientieren, dient der Bezugsraum der 

naturhaushaltlichen Gliederung der Landschaft (vgl. Kap. 2.2 und Materialien M 6).  
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Beim Naturgut Boden kann sich die Abgrenzung von Bezugsräumen ggf. auf das Erfordernis 

einer gesonderten Bodenbegutachtung gemäß den Anforderungen der KV auswirken. Bei Ein-

griffsflächen über 1 ha ist gemäß KV ein Bodengutachten erforderlich (vgl. Kap. 0.7). Da vollum-

fänglich anthropogen bedingte oder stark vorbelastete Böden von der Bodenbewertung nach KV 

ausgenommen sind, kann es sinnvoll sein, größere Bereiche, in denen im Einwirkungsbereich 

des Vorhabens fast ausschließlich diese Böden vorhanden sind (z.B. Siedlungsbereiche, Gewer-

begebiete), in einem Bezugsraum zusammenzufassen. Für einen solchen Bezugsraum entfällt 

dann das gesonderte Bewertungsverfahren nach KV. 

Die Bezugsräume sind im Hinblick auf die wasserhaushaltlichen und klimaregulierenden Funkti-

onen einer Gesamtcharakterisierung zu unterziehen, welche im Steckbrief (vgl. Materialien M 6) 

entsprechend darzulegen ist. Nach Möglichkeit sind diese Funktionen bei der Kompensationsge-

staltung zu berücksichtigen, so dass sich auch ein unmittelbarer Bezug zu dem Maßnahmenka-

talog des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 ergeben kann.  

Überschlägige Auswirkungsprognose 

Auf der Grundlage vorhandener Daten und Informationsgrundlagen zum Landschaftsraum, 

den Projektwirkungen/Wirkfaktoren sowie einer Ortsbegehung des Planungsgebietes durch den 

Fachgutachter (ggf. unter Einbeziehung von ortskundigen Fachleuten) werden mögliche Beein-

trächtigungen durch eine überschlägige Auswirkungsprognose frühzeitig identifiziert. 

Bei einigen Projektwirkungen/ Wirkungspfaden ist bereits auf der Ebene der überschlägigen Aus-

wirkungsprognose davon auszugehen, dass sie aufgrund ihrer geringen Intensität, Zeitdauer des 

Auftretens und Reichweite oder geringen Empfindlichkeiten des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes nicht zu relevanten Beeinträchtigungen führen werden. Je nach Vorhabentyp (z.B. 

Neubau einer Bundesfernstraße oder Anbau eines Radweges) weichen die zu erwartenden Be-

einträchtigungen i.d.R. deutlich voneinander ab, so dass einzelne Naturgüter gar nicht betroffen 

sein müssen (vgl. Richtlinie Umweltverträglichkeitsprüfung (R UVP, 2020, in Vorbereitung)).  

Mit den Erkenntnissen aus der überschlägigen Auswirkungsprognose und der ersten Be-

standsanalyse lassen sich einerseits die planungsrelevanten Funktionen für die weitere Bestand-

serfassung auswählen und andererseits die im Einzelnen zu betrachtenden Bezugsräume kon-

kretisieren und verfestigen.  

Der Auswahlprozess der planungsrelevanten Funktionen (vgl. Materialien M 6) bestimmt die In-

halte, die im Rahmen der Bestandserfassung und Konfliktanalyse innerhalb der einzelnen Be-

zugsräume zu konkretisieren und darzustellen sind. 

Die Planungsraumanalyse entbindet nicht von einer umfänglichen Auseinandersetzung mit allen 

Naturgütern sowie deren Funktionen und Strukturen im Planungsgebiet. Dies ist für eine fundierte 

und belastbare Auswahl der planungsrelevanten Funktionen unerlässlich. Eine Vereinfachung 
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ergibt sich bei der Konfliktanalyse und der Maßnahmenplanung, die sich auf die planungsrele-

vanten Funktionen konzentriert, sowie ein reduzierter Aufwand bei der textlichen Dokumentation 

aller Arbeitsschritte (insb. Bestandserfassung). 
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3. Bestandserfassung und Bewertung 

Relevante Materialien:  

 

 Materialien M 1: Mustergliederung LBP 

 Materialien M 3: Daten- und Informationsgrundlagen 

 Materialien M 7: Erfassungs- und Bewertungskriterien des  

  Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 

 Materialien M 8: Biotoptypenliste 

 Materialien M 9:  Erfassung von Tierarten 

 Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 

 

Rechtliche Grundlagen:  

 Gegenstand der Eingriffsregelung sind gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild; 

- Der Naturhaushalt umfasst gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die Naturgüter 

Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen. 

- „Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG erfasst der Begriff des Naturhaushalts […] 
das räumlich abgrenzbare komplexe Wirkungsgefüge im Hinblick auf die prä-

genden biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie die land-

schaftlichen Strukturen.“ (Lütkes, Ewer 2011, S. 157) 

- Das Landschaftsbild wird – neben akustischen und olfaktorischen (geruchsmä-

ßigen) Eindrücken – maßgeblich durch die optischen Eindrücke für einen Be-

trachter, d.h. die mit dem Auge wahrnehmbaren Zusammenhänge von einzel-

nen Landschaftselementen bestimmt, wenn auch eine strenge Beschränkung 

des Landschaftsbildes auf visuelle Aspekte (s. OVG Münster, 04.06.1993 – 7 

A 3157/91, NuR 1994: 249) in dieser Restriktion aus heutiger Sicht verfehlt ist 

(Gassner et al. 2003). „Abzustellen ist dabei auf einen aufgeschlossenen 

Durchschnittsbetrachter, der das Landschaftsbild bei großflächiger Betrach-

tungsweise für das Vorliegen einer erheblichen Beeinträchtigung als gestört 

empfinden muss.“ (Lütkes, Ewer 2011, S. 159) 

 Planungsverfahren sind keine ‚Suchverfahren‘, in denen alle nur erdenklichen Aus-

wirkungen eines Vorhabens auf Umweltgüter und deren Wertigkeit bis in alle Ein-

zelheiten und feinsten Verästelungen zu untersuchen wären und durch welche gar 

Antworten auf in der Wissenschaft bisher noch ungeklärte Fragen gefunden werden 

müssten (BVerwG Urteil vom 21.03.1996 – 4 C 1/95). 

 Der Ermittlungsumfang ist auf das vernünftigerweise Vorhersehbare zu begrenzen 

(BVerwG, 25.01.1996 – 4 A C 5.95) bzw. muss am Maßstab praktischer Vernunft 

ausgerichtet sein (BayVGH, Urteil vom 20.11.2012 – 22 A 10.40041).  
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 Je typischer die Gebietsstruktur, desto eher kann auf typisierende Merkmale und 

allgemeine Erfahrungen abgestellt werden (BVerwG Urteil vom 21.02.1997 – 4 B 

177/96). 

 Eine vollständige Erfassung der betroffenen Pflanzen- und Tierarten ist nicht erfor-

derlich. „Es kann vielmehr ausreichen, wenn für den Untersuchungsraum bedeut-
same Repräsentanten an Tier- und Pflanzengruppen festgestellt werden und wenn 

für die Bewertung des Eingriffs auf bestimmte Indikationsgruppen abgestellt wird. 

[...] Gibt es [...] Anhaltspunkte für das Vorhandensein besonders seltener Arten, wird 

dem im Rahmen der Ermittlungen nachzugehen sein.“ (BVerwG Urteil vom 
21.02.1997 – 4 B 177/96). „Erforderlich, aber auch ausreichend ist vielmehr - auch 

nach den Vorgaben des Unionsrechts - eine am Maßstab praktischer Vernunft aus-

gerichtete Prüfung“ (VGH B-W, Urteil vom 23.09.2013 – 3 S 284/11) 

(siehe auch Urteile des BVerwG vom 18.06.2007 – 9 VR 13.06 - B178n, Rn. 20, 

Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07 – Bad Oeynhausen, Rn 54, 55 und Urteil vom 

18.03.2009 – BVerwG 9 A 39.07, Rn 43) 

 Andererseits müssen aufgrund der Anforderungen aus dem europäischen Arten-

schutz die Ermittlung und Bewertung der Arten und der Beeinträchtigungen ausrei-

chend erfolgen, „um sie mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung 

einstellen zu können“ (BVerwG, Urteil vom 09.06.2004 – 9 A11/03) 

 Je schutzwürdiger eine potenziell vorkommende Art ist und je größer die mögliche 

Beeinträchtigung ist, umso eher sind artspezifische und vertiefende Untersuchun-

gen erforderlich (BVerwG vom 17.01.2007 – 9 A 20/05) 

 

3.1 Bestandserfassung  

Bearbeitungshinweise: 

Das Erfassen von Natur und Landschaft ist unter Berücksichtigung der rechtlichen An-

forderungen sowie des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes vorzuneh-

men. Hierzu sind regelmäßig Erhebungen als besondere Leistungen erforderlich. 

Die in der Planungsraumanalyse festgelegten Bezugsräume und maßgeblichen Funk-

tionen und Strukturen sind im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung zu 

konkretisieren und ggf. anzupassen. Die Bestandserfassung beschränkt sich auf die 

planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschafts-

bildes, auf die sich das Straßenbauvorhaben auswirken wird. 

 

Bei mehrstufigen Planungsverfahren (Raumordnung/Linienbestimmung, Planfeststellung) zu 

raumwirksamen Vorhaben steht dem Umweltplaner eine UVS und – soweit Natura 2000-Gebiete 

betroffen sind –  eine FFH-Vorprüfung bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Verfügung. Im Rah-

men der UVS sind auch artenschutzrechtliche Betroffenheiten abzuschätzen. Die Fachbeiträge 

sind bei kurzfristigen Planungsverfahren i. d. R. aktuell, besitzen die angemessenen Methodiken 
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und haben häufig bereits den direkten Bezug zum Planungsgebiet und Projekttyp. Die Bestands-

daten der UVS können übernommen werden, sofern diese in nachfolgend definierter Maßstäb-

lichkeit und Aktualität vorliegen und sofern die dort abgebildeten Funktionen des Naturhaushaltes 

für den LBP relevant sind. Das weitere Untersuchungsprogramm zum LBP ist hierauf abzustim-

men. Bei längerfristigen Planungen insbesondere in Verbindung mit zwischenzeitlichen Rechts-

änderungen werden ggf. auch Nachkartierungen bzw. Bestandsaktualisierungen in größerem 

Umfang erforderlich. Dies ist im Einzelfall zu prüfen und zu begründen. 

Liegen keine Daten für die LBP-relevanten Naturgüter vor oder sind Nachkartierungen erforder-

lich, ist die Erfassung nach den Materialien M 7 – Erfassungs- und Bewertungskriterien des 

Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, M 8 – Biotoptypenliste und M 9 – Erfassung 

von Tierarten sowie dem HVA F-StB mit den Leistungsbeschreibungen für faunistische Unter-

suchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Artenschutzbei-

trag und dem Kartiermethodenleitfaden Fauna und Flora bei straßenrechtlichen Eingriffsvorha-

ben in Hessen (Hessen Mobil, in seiner jeweils gültigen Fassung) durchzuführen. Bei der Auswahl 

zu kartierender Tierartengruppen sind die jeweils relevanten geschützten Arten im Sinne der §§ 

44 (vgl. Kap. 0.4) und 19 BNatSchG (vgl. Kap. 0.5) zu berücksichtigen. Das erforderliche faunis-

tische Kartierprogramm bzw. die Erfassungsmethoden der Tierarten werden im Rahmen einer 

faunistischen Planungsraumanalyse ermittelt (vgl. Kap. 1.1) und sind mit den zuständigen Fach-

behörden abzustimmen. 

Die Maßstäblichkeit und der Detaillierungsgrad der Erfassungen und Erhebungen sind an die 

Entwurfsplanung und ggf. die ökologischen Erfordernisse der betroffenen Arten anzulehnen: 

 Naturgüter Tiere und Pflanzen sowie das Landschaftsbild15 i. d. R. im Maßstab 1:1.000 bis 

1:2.000  

 abiotische Naturgüter nach dem Maßstab der thematischen Grundlagenkarten (i. d. R. Maß-

stab 1:25.000 / 1:50.000) 

 

Natur und Landschaft sind im aktuellen Zustand wiederzugeben: 

 Erfassungen sind Auswertungen vorhandener Unterlagen;  

 Erhebungen sind Kartierungen im Gelände; Erhebungen sollten zum Planfeststellungsbe-

schluss nicht älter als fünf Jahre16 sein (i. d. R. nur Flora/Fauna betreffend), bei älteren Da-

ten z.B. aufgrund von Verzögerungen im Planfeststellungsverfahren ist eine Überprüfung der 

Örtlichkeit im Hinblick auf Veränderungen der Habitatausstattung und ggf. eine Anpassung 

der Bestandsdaten erforderlich. Die Überprüfung hat schwerpunktmäßig die Kontrolle der im 

Wirkraum vorliegenden Nutzungstypen zum Ziel. Sind die Nutzungstypen unverändert, kann 

vom Fortbestand der Arten und ihrer Lebensräume ausgegangen werden. Im Falle einer Än-

derung der Nutzungstypen können zusätzliche Erhebungen einzelner Artengruppen erforder-

                                                
15 Maßstäblichkeit und Detaillierungsgrad der Landschaftsbilderfassung sind in Abhängigkeit des Differen-

zierungsgrads der vorgeschalteten UVS zu konkretisieren. 
16 vgl. VGH Mannheim, Urteil vom 27.11.1986 Az. 5 2114.86; vgl. auch §17c FStrG, § 75 Abs. 4 VerwVerfG 
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lich werden. Gleiches gilt auch bei Änderungen der allgemein anerkannten Erhebungsmetho-

den. Treten gravierende Veränderungen auf, ist für die betreffenden Artengruppen in diesen 

Bereichen eine Neukartierung vorzunehmen. 

Ggf. sind Abweichungen zwischen rechtmäßigem und tatsächlichem Zustand darzulegen (z.B. 

bei Überplanung einer rechtlich festgelegten Kompensationsmaßnahme, vgl. Kap. 4.3). 

Eine aktuelle und flächendeckende Nutzungstypenkartierung sowie eine Bestimmung der 

FFH-Lebensraumtypen17 und der gesetzlich geschützten Biotope (§ 30 BNatSchG und § 13 

HAGBNatSchG) nach den Vorgaben der Materialien M 8 – Biotoptypenliste ist bei Straßen-

bauvorhaben i.d.R. erforderlich. Neben der Nutzungstypenkartierung sind im Hinblick auf die not-

wendige Identifikation essenzieller Habitate u. U. auch Strukturkartierungen erforderlich, z.B. 

Baumhöhlenerfassungen in Waldbereichen. Bei Arten mit großen Aktionsarealen ist ggf. ergän-

zend eine Luftbild-/ATKIS Auswertung über den Wirkbereich des Vorhabens hinaus erforderlich. 

Die zielgerichtete Erhebung von Tierarten ist unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen 

Anforderungen vorzunehmen (HVA F-StB, Hessen Mobil 2017). Anders als bei der artenschutz-

rechtlichen Prüfung oder der FFH-VP ist bei der Eingriffsregelung das zu untersuchende Arten-

spektrum nicht begrenzt. Für den LBP ist zu prüfen, ob weitere national geschützte oder nicht 

geschützte Arten im Planungsgebiet vorkommen, die eine prägende/repräsentative Bedeutung 

innerhalb des Naturraums haben bzw. eine ergänzende Indikatorfunktion für bestimmte Projekt-

wirkungen besitzen (vgl. Kap. 0.4). Allerdings deckt das artenschutzrechtlich veranlasste Kartier-

programm in der Regel die faunistischen Untersuchungserfordernisse aus der Eingriffsregelung 

bzw. dem LBP weitgehend mit ab. Sofern begründete Hinweise z.B. der Naturschutzbehörden 

oder –verbände auf planungsrelevante Artvorkommen aus Artengruppen, die keine Anhang IV 

Arten aufweisen (z.B. Heuschrecken, Laufkäfer und Spinnen, Muscheln und Wildbienen), ist ge-

sondert zu prüfen, ob eine Erhebung erforderlich ist, um die möglichen Konflikte sachangemes-

sen behandeln zu können. Gleiches gilt für Tier- und Pflanzenarten, die ausschließlich nach An-

hang II der FFH-Richtlinie geschützt sind (vgl. Kap. 0.5).  

Zur Bestimmung des Aufwertungspotenzials von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist eine Be-

standserfassung und -bewertung der Biotoptypen auf den Maßnahmenflächen durchzufüh-

ren. Ziel ist die Ermittlung der Wertsteigerung durch Maßnahmen und die Feststellung der Ver-

besserung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit zwischen dem Ausgangszustand und dem ge-

planten Zielzustand. Bei faunistischen Entwicklungszielen sind ggf. auch die entsprechenden Ar-

tengruppen zu erfassen.  

Die Nutzungstypenkartierung sowie die Erhebung von Tierarten und pflanzensoziologische Auf-

nahmen sind gem. HOAI und HVA F-StB besondere Leistungen. Bei potenzieller Betroffenheit 

besonders bedeutender und / oder empfindlicher Bereiche können z.B. Bodenkartierungen bei 

                                                
17 Im Regelfall werden die Erhaltungszustände der LRT außerhalb von Natura 2000-Gebieten nicht erho-

ben. 
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Renaturierungsmaßnahmen von Mooren, hydraulische Berechnungen bei Verkleinerung von Re-

tentionsräumen oder Simulation von Landschaftsausschnitten bei großräumiger Überprägung 

von kulturhistorisch bedeutsamen Landschaften als weitere besondere Leistungen erforderlich 

werden. Die Vorschriften des § 32b HStrG „Vorarbeiten“ sind bei Erhebungen im Gelände zu 
beachten. 

Zur Erfassung der Bodenfunktionen macht die KV Vorgaben in Abhängigkeit von der Größe der 

Eingriffsfläche (vgl. M 20). Bei Vorhaben mit einer Eingriffsfläche über einem Hektar ist ein bo-

denfunktionsbezogenes Gutachten18 vorzulegen, das auch die Maßnahmenflächen miteinbe-

ziehen sollte. Nur in begründeten Ausnahmefällen werden bodenkundliche Erhebungen erforder-

lich, wenn die Daten der BFD5L oder hilfsweise heranzuziehende Datenquellen nicht in hinrei-

chender Aussagekraft zur Verfügung stehen. Näheres hierzu regelt der „Leitfaden Bodenbewer-

tung für Straßenbauvorhaben in Hessen“ (Hessen Mobil 2021). Gutachten und ggf. durchzufüh-

rende Erhebungen sind besondere Leistungen.  

 

3.2 Bestandsbewertung 

Bearbeitungshinweise: 

Bewerten der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, innerhalb der abgegrenzten Bezugsräume. 

Die Bewertungsmaßstäbe sind aus den Zielen des Naturschutzrechts, den räumlichen konkre-

tisierten Zielen und Bewertungen der Landschaftsplanung und aus anderen naturschutzfachli-

chen Planungsbeiträgen oder Schutzwürdigkeitsgutachten (z.B. Pflege- und Entwicklungspläne, 

Regionale Landschaftspflegekonzepte) abzuleiten. 

Die Bestandsbewertung bildet die Basis für die Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen, 

die sich am Wertverlust der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes bemisst. Darüber hinaus dient die Bestandsbewertung der Ableitung von Art 

und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, hier insbesondere zur Ermittlung des 

Aufwertungspotenzials der Maßnahmenflächen und zur Bestimmung von gleichwertigen Ersatz-

maßnahmen. 

                                                
18 Bei kleineren Vorhaben und flächendeckend vorhandenen Datengrundlagen kann das Gutachten ggf. 

auch in den LBP integriert werden. 
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Eine Hilfestellung für die Einstufung der Bedeutung sowie der Empfindlichkeiten der Biotoptypen 

gegenüber den straßenbedingten Wirkungen Schadstoffeintrag, Veränderung des Wasserhaus-

haltes und Waldrandanschnitt liefern die Materialien M 8 – Biotoptypenliste. Sie enthalten die 

Nutzungstypenliste nach Anlage 3 KV, ergänzt um eine Einstufung der Empfindlichkeiten im Hin-

blick auf straßenspezifische Wirkungen. 

In den Materialien M 7 sind die Erfassungs- und Bewertungskriterien aufgeführt, anhand de-

rer ein vorhaben- und naturraumbezogenes Bewertungssystem für die Naturgüter und das Land-

schaftsbild aufgebaut und begründet werden kann. Allgemeingültige Kriterien sind Natürlichkeit, 

Intaktheit, Seltenheit, Vielfalt, Wiederherstellbarkeit sowie Vorbelastungen. Soweit vorhanden 

kann die Bewertung der abiotischen Naturgüter und des Landschaftsbildes aus der vorgeschal-

teten UVS übernommen werden19.  

Bewertungsverfahren nach Hessischer Kompensationsverordnung 

Die Bewertung der Gesamtheit der Naturgüter erfolgt nach dem Punktwertverfahren der Kom-

pensationsverordnung (KV) über die Erfassung von Nutzungstypen. Die Bewertung der Tiere und 

Pflanzen sowie der abiotischen Naturgüter (Boden, Wasser, Luft/Klima) sind i.d.R. in der Be-

wertung der Nutzungstypen nach Anlage 2 und 3 KV enthalten. Bei einer herausgehobenen na-

turschutzfachlichen Bedeutung des jeweiligen Naturgutes für den vom Vorhaben betroffenen 

Landschaftsraum bzw. bei komplexen Eingriffswirkungen kann der Biotopwert über die Zusatz-

bewertung nach Anlage 2 KV insgesamt um bis zu 10 Wertpunkte erhöht werden. Zusatzbewer-

tungen sind im Einzelnen zu begründen. Sie kommen nur dann in Betracht, wenn das Verfahren 

nach Anlage 2 Nr. 1 KV zu einer offenbar falschen oder erheblich unvollständigen Bewertung 

führt.  

Bei Vorbelastungen z.B. durch vorhandene Straßen, Bahnlinien oder Altlasten kann das jewei-

lige Biotop um bis zu 10 Wertpunkte abgewertet werden. Die spezifischen Vorbelastungsbereiche 

sind getrennt für die jeweils betroffene Naturgutfunktion zu erfassen, um dies bei der Konflikter-

mittlung entsprechend berücksichtigen zu können. Weiterhin ist das Vorkommen invasiver 

Pflanzenarten in Abhängigkeit vom Deckungsgrad zu berücksichtigen (Anlage 2, Nr. 2.2.8 und 

2.3 KV).  

Die Bewertung des Naturgutes Tiere sollte i.d.R. einzelfallbezogen vorgenommen werden und 

ausnahmsweise als Zusatzbewertung in den Biotopwert einfließen. Mögliche Anwendungskrite-

rien der Zusatzbewertung der Anlage 2 der KV hinsichtlich des Naturgutes Tiere sind Vernetzung/ 

Zerschneidung oder besonders und streng geschützte Arten, biologische Vielfalt (Anlage 2, Nr. 

2.2.2 und 2.2.4). Für die Fauna ist eine Zusatzbewertung nach KV häufig nicht zielführend, da 

 die faunistischen Lebensräume im Gegensatz zu den abiotischen Naturgütern eine große 

Dynamik aufweisen,  

                                                
19 Für die Bewertung der Naturgüter wird außerdem auf die Methodik des Leitfadens für Umweltverträglich-

keitsstudien zu Straßenbauvorhaben (HLSV 2000) und den Kurzleitfaden UVP (Hessen Mobil 2018) ver-
wiesen. 
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 die faunistischen Lebensräume häufig nicht an den relativ starren Grenzen der Biotopstruk-

turen festzumachen sind,  

 die relevanten Konflikte sich häufig an Beeinträchtigungen von Wanderbewegungen und 

Funktionsbeziehungen und nicht an Flächenverlusten festmachen,  

 die Zuordnung geeigneter und ausreichend dimensionierter Maßnahmen den Artbezug erfor-

dert. 

Eine Zusatzbewertung kommt bei kleineren Projekten und/oder geringerem Konfliktpotenzial in 

Betracht, wenn artspezifische Wertänderungen über die Biotoptypen räumlich klar abgegrenzt 

werden können (z.B. Arealveränderung von Revieren). 

Die faunistische Beurteilung bildet darüber hinaus die Basis für die Ermittlung der Schädigungs- 

und Störungsverbote des Artenschutzes, so dass für die europarechtlich geschützten Arten in 

jedem Fall eine vom Biotopwert getrennte Bewertung erforderlich ist.  

Beim Boden ist in Abhängigkeit von der Größe der Eingriffsfläche eine Zusatzbewertung oder 

eine gesonderte Bewertung der Bodenfunktion vorzunehmen (Anlage 2, Nr. 2.2.5 und 2.3), vgl. 

Kap. 0.7. 

Bei Eingriffsflächen unter 1 ha erfolgt die Bodenbewertung durch pauschale Zuschläge im Rah-

men der Eingriffs-/Ausgleichsplanung, sofern die Ertragsmesszahl je Ar (EMZ) unter 20 oder über 

60 liegt oder Archivböden / Bodendenkmäler betroffen sind (siehe hierzu Materialien 20 - Bo-

denbilanz nach KV).  

Sind bei Eingriffsflächen unter 1 ha die o. g. Kriterien nicht erfüllt, findet keine Berücksichtigung 

von Bodenfunktionen nach KV statt. 

Liegt die Größe der Eingriffsfläche über 1 ha ist eine gesonderte Bewertung der Bodenfunktio-

nen vorzunehmen. Die Gutachtenerstellung erfolgt nach den Vorgaben des „Leitfaden Bodenbe-

wertung für Straßenbauvorhaben in Hessen“ (Hessen Mobil 2021). 
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4. Konfliktanalyse 

4.1 Ermitteln des Eingriffs  

Relevante Materialien:  

 

 Materialien M 4: Projektinformationen 

 Materialien M 10:  Wirkfaktoren 

 Materialien M 11: Beeinträchtigungen 

 Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 

 

Rechtliche Grundlagen:  

 Ein Eingriff ist gegeben bei Veränderungen der Gestalt oder der Nutzung von 

Grundflächen oder bei Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Ver-

bindung stehenden Grundwasserspiegels, durch welche die Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträch-

tigt werden können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). 

 Es ist ausreichend, dass Prognosen „in einer der jeweiligen Materie angemesse-
nen und methodisch einwandfreien Weise erarbeitet" werden (BVerwG Urteil vom 

07.07.1978 – IV C 79.76, BVerwG 56, 110, 121).  

 Für die Prognose von Beeinträchtigungen ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit 

(GASSNER ET AL. 2003) bzw. die „(bloße) Möglichkeit" ausreichend (GASSNER 

1995, S. 128) 

 „Antworten auf in der Wissenschaft ungeklärte Fragen" (BVerwG Urteil vom 

21.03.1996 – 4 C 1/95) bzw. die Klärung „wissenschaftlich unerforschter Sachver-
halte und Wirkungszusammenhänge" (VGH BW v. 17.11.1995 – 5 S 334/95) sind 

nicht erforderlich. 

 Im Hinblick auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung ist „die Berücksichtigung der bes-

ten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ und „die Ausschöpfung aller 
wissenschaftlichen Mittel und Quellen“ bei der Auswirkungsprognose erforderlich 
(BVerwG Urteil vom 17.01.2007 – 9 A 20.05)20 

 „Lassen sich gewisse Unsicherheiten aufgrund verbleibender Erkenntnislücken 

nicht ausschließen, darf die Planfeststellungsbehörde auch „worst-case-Betrach-

tungen“ anstellen, also im Zweifelsfall mit negativen Wahrunterstellungen arbei-
ten.“ (BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07, Rn 54 ff.; vgl. auch Urteil zur A 

20, Nord-West-Umfahrung Hamburg, BVerwG vom 06.11.2013 – 9 A 14.12). 

                                                
20 Die im Urteil zur FFH-VP genannten strengen Anforderungen sind auf den europäischen Artenschutz 

grundsätzlich übertragbar. Eine worst-case-Betrachtung entsprechend der Herzmuschel- oder der Halle-
Entscheidung ist im Artenschutz jedoch nicht erforderlich. Die strengen Anforderungen beziehen sich auf 
besonders schutzwürdige Bestandteile des Naturhaushaltes und vorrangig auf den Fall, dass die Beein-
trächtigungen als nicht erheblich eingestuft werden. Dem entsprechend sind mit Bezug zum Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz, die Anforderungen an die Eingriffsermittlung zu relativieren. Sie sind jedoch umso 
höher, je schutzwürdiger das betroffene Naturgut ist. 
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 Lassen allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen, Habitatan-

sprüchen und dafür erforderlichen Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse 

auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein bestimmter Arten zu, ist es nicht 

zu beanstanden, wenn die Planfeststellungsbehörde daraus entsprechende 

Schlussfolgerungen zieht. Diese bedürfen ebenso wie sonstige Analogieschlüsse 

der plausiblen, naturschutzfachlich begründeten Darlegung. Ebenso ist es zuläs-

sig, mit Prognosewahrscheinlichkeiten, Schätzungen und, sofern der Sachverhalt 

dadurch angemessen erfasst werden kann, mit Worst-Case-Betrachtungen zu ar-

beiten." (BVerwG vom 18.03.2009 - 9 A 39/07) 

 Gemäß Anlage 4 Nr. 11 UVPG ist vom Vorhabenträger auf Kenntnislücken im 

Rahmen der Wirkungsanalyse und -prognose hinzuweisen.  

 

Bearbeitungshinweise: 

Ermitteln und Bewerten der Wirkungen des Vorhabens auf die planungsrelevanten 

Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes einschließlich 

der Erholungseignung der Landschaft. 

Ermitteln der Intensität der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben für jeden Bezugs-

raum im Sinne der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG in Verbindung mit den lan-

desrechtlichen Regelungen. 

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der überschlägigen Auswirkungsprognose im Rahmen 

der Planungsraumanalyse (vgl. Kap. 2.2) soll die Konfliktanalyse den Eingriffstatbestand im Sinne 

der Vorgaben des § 14 Abs. 1 BNatSchG ermitteln und die Frage beantworten, welche maßgeb-

lichen Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes jeweils in-

nerhalb der abgegrenzten Bezugsräume durch das Vorhaben mit den spezifischen Projektwir-

kungen beeinträchtigt werden. Anhand der Wirkfaktoren werden Ursache-Wirkungs-Beziehungen 

hergestellt und ableitend die Beeinträchtigungen prognostiziert.  

Die voraussichtlich zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes, die auf Vermeidbarkeit und Minimierbarkeit hin zu prüfen sind (vgl. Kap. 2.2), müs-

sen im Grundsatz bekannt sein. Im Arbeitsablauf der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

hat die Konfliktanalyse zunächst einen vorläufigen Charakter, da die eigentliche Prognose und 

Bilanzierung (vgl. Kap. 4.3) erst nach der Abstimmung und planerischen Umsetzung der notwen-

digen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen erfolgt.  

Das methodische Rahmenkonzept zur Prognose von Beeinträchtigungen greift auf das Grund-

muster der „Ökologischen Wirkungsanalyse“ zurück (siehe auch Methodik des Leitfadens für Um-
weltverträglichkeitsstudien zu Straßenbauvorhaben, HLSV 2000). 

Die zu erwartenden Wirkfaktoren und Beeinträchtigungen unterscheiden sich nach den Vorha-

bensphasen Bau, Anlage und Betrieb (s. Materialien M 10 – Wirkfaktoren). 
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Eingriffe in den Boden werden nach den Vorgaben der KV bewertet, vgl. Kap. 0.7 sowie  Mate-

rialien M 20 – Bodenbilanz nach KV.   

 

4.2 Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Relevante Materialien: 

 
 Materialien M 4: Projektinformation 

 Materialien M 12: Vermeidungsmaßnahmen 

 Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 

 

Rechtliche Grundlagen: 

 

 Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft zu unterlassen (§§ 13 und 15 Abs. 1 BNatSchG). 

 Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG sind Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck 

am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden 

werden können, ist dies zu begründen. 

 Das Vermeidungsgebot zielt nicht auf die Vermeidung des Eingriffs als solchen, 

sondern auf die Vermeidung einzelner, mit dem Eingriff verbundener Beeinträchti-

gungen. Es ist auf eine möglichst schonende Realisierung eines nach dem Fach-

recht zulässigen Vorhabens gerichtet. Das naturschutzrechtliche Vermeidungsge-

bot gilt somit nur innerhalb des konkret geplanten Vorhabens. Weder der Verzicht 

auf das Vorhaben noch eine andere räumliche Ausführung werden durch das Ver-

meidungsgebot gefordert (VGH B-W, Urteil vom 23.09.2013 – 3 S 284/11;  

BVerwG, Urteil vom 16.12.2004 – 4 A 11.04 - NVwZ 2005, 589). 

 Bei der Auswahl von Vermeidungsmaßnahmen gilt im besonderen Maße das Ver-

hältnismäßigkeitsprinzip (siehe GASSNER 1995, GASSNER et al. 2003). 

 Der unbestimmte Rechtsbegriff der Verhältnismäßigkeit stellt – ebenso wie der der 

Erheblichkeit – bewusst, aber auch notgedrungen auf die jeweils spezifischen Ge-

wichte ab, die im Einzelfall abzuwägen sind. Weist das Schutzwürdigkeitsprofil öko-

logische Funktionen und landschaftsästhetische Werte mit hoher objektiver Ge-

wichtigkeit aus, dann sind auch hohe Kosten zur Vermeidung und/oder Kompen-

sationen vertretbar/zumutbar/nicht unvernünftig/ nicht außer jedem Verhältnis ste-

hend, wie die einschlägigen Formeln der Rechtsprechung belegen (vgl. die Aus-

führungen BVerwG, Urteil vom 31.1.2002, 4 A 15/0, Seiten 50 ff des Urteilsab-

drucks). 
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Begriffsdefinition für die relevanten Maßnahmentypen (vgl. auch Materialien M 12 – Vermei-

dungsmaßnahmen): 

Vermeidungsmaßnahmen sind Vorkehrungen, durch die mögliche Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft dauerhaft ganz oder teilweise (Minderung21) vermieden 

werden können. Hierzu zählen insbesondere bautechnische Maßnahmen (z.B. Tun-

nel, Grünbrücken, Durchlässe, Leiteinrichtungen) sowie Leitpflanzungen und Maßnah-

men zum Schutz vor temporären Gefährdungen von Natur und Landschaft (z.B. Ein-

zäunungen, Schutz von Gewässern und Einzelgehölzen, Schutzpflanzungen im Rah-

men der Bauausführung). 

Konzeptionell sind die Vermeidungsmaßnahmen wesentlicher Inhalt der landschafts-

pflegerischen Begleitplanung und dort zu begründen. Als bautechnische Vorkehrun-

gen sind Vermeidungsmaßnahmen in den straßentechnischen Entwurf integriert. […] 
Naturschutzfachlich begründete Vermeidungsmaßnahmen sind in einem Maßnah-

menblatt zu dokumentieren und im Maßnahmenplan entsprechend zu kennzeichnen. 

 

Bearbeitungshinweise: 

Erarbeiten von Lösungen und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung er-

heblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes ein-

schließlich der Erholungseignung der Landschaft 

Übernahme von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung aus der ggf. zugehörigen 

FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie von artenschutzrechtlich begründeten Vermei-

dungsmaßnahmen aus dem Artenschutzbeitrag. 

Abstimmen des Vermeidungskonzeptes mit den an der Planung fachlich Beteiligten, 

insbes. dem Straßenentwurf. 

Vorkehrungen zur Vermeidung bzw. Minderung von Beeinträchtigungen haben, sofern sie nicht 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entgegenlaufen, Vorrang vor der Entwicklung von Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen. Grundlage für die Ableitung von Vorkehrungen zur Vermei-

dung und Minderung von den jeweiligen Beeinträchtigungen ist die Konfliktanalyse (vgl. Kap. 4.1). 

Auf der Grundlage der vorläufig ermittelten Beeinträchtigungen sind Vorschläge für geeignete 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu entwickeln und darzulegen. Entsprechende Maß-

nahmen können z.B. geringfügige Trassenverschiebungen, Querungshilfen, Schutzzäune und 

Leiteinrichtungen sein. Weitere Vermeidungsmaßnahmen sind den Materialien M 12 zu entneh-

men. 

Vorkehrungen zur Vermeidung führen zu einem geringeren Eingriffsumfang. Sie werden 

daher nicht auf den Kompensationsumfang angerechnet. 

                                                
21 entspricht „Minimierung“ 
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Durch die vergleichende Gegenüberstellung und das entsprechende Maßnahmenblatt wird in 

nachvollziehbarer Weise belegt, durch welche Vermeidungsmaßnahme eine Beeinträchtigung 

unterbunden werden kann.  

Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies ebenfalls zu begründen. 

Diese Aufgabenstellung des § 15 Abs. 1 BNatSchG ist ungleich schwieriger, da die verbleibenden 

Beeinträchtigungen i.d.R. das Ergebnis eines belangübergreifenden Entscheidungsprozesses 

sind, in dem unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit sowohl zwischen 

den Schutzgütern als auch mit weiteren Belangen wie Verkehrstechnik, Kosten oder anderen 

Raumnutzungen abgewogen wurde. Dementsprechend sollte die Begründung für nicht vermie-

dene Beeinträchtigung über die Dokumentation dieses Abwägungsprozesses erfolgen. 

Bei der Betroffenheit europarechtlich geschützter Arten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sowie 

bei erheblichen Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen nach Anhang I bzw. Arten nach An-

hang II der FFH-Richtlinie gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG und bei gesetzlich geschützten Biotopen 

gemäß § 30 BNatSchG ist die Vermeidung von Eingriffen besonders zu beachten (vgl. Materialien 

M 2 – Bei einem „Eingriff“ zu beachtende Naturschutz- und Umweltrechtsthemen).  

Die sog. CEF-Maßnahmen dienen der Erhaltung der ökologischen Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

nach § 44 Abs. 5 BNatSchG. Mit CEF-Maßnahmen kann sowohl der Eintritt des Beschädigungs-

verbotes als auch die Störung und die Tötung europarechtlich geschützter Arten unterbunden 

werden. Je nach Charakter der CEF-Maßnahme handelt es sich um Vermeidungsmaßnahmen 

(VCEF) oder um vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) nach § 44 Absatz 5 BNatSchG22. 

Während die klassischen Vermeidungsmaßnahmen (im Sinne der Eingriffsregelung) an der 

Quelle der Beeinträchtigungen bzw. dem Vorhaben konzipiert werden, setzen die vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen an der Bekämpfung der Auswirkungen beim Empfänger, der betroffenen 

(Teil-)Population an, bzw. an Ort und Stelle der Beeinträchtigungen.  

Vergleichbares gilt für aus dem Natura 2000 Gebietsschutz resultierende Schadensbegrenzungs- 

und Kohärenzsicherungsmaßnahmen. 

Die Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbote bzw. der erheblichen Beeinträchtigungen 

von Natura 2000-Gebieten entlastet von den formalen Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 bzw. 

§ 34 Abs. 3 BNatSchG, die in Bezug auf die europäisch geschützten Arten und die FFH-Lebens-

raumtypen hohe Anforderungen an die Erforderlichkeit des Vorhabens, die Alternativenprüfung 

und die Gewährleistung gleichbleibend günstiger Lebensbedingungen stellen. 

                                                
22 Bei der Maßnahmenkodierung definiert der erste Buchstabe (V, A, E, G) ausschließlich die Maßnahmen-

funktion im Sinne der Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG. Der Zusatzindex CEF (Maßnahme zur 
Erhaltung der ökologischen Funktion) definiert, ob die Vermeidungsmaßnahme (V) oder Ausgleichsmaß-
nahme (A) artenschutzrechtlich begründet ist. (s. Materialien M 17) 
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Bei der Bodenbewertung nach KV sind ebenfalls Vermeidungsmaßnahmen und insbesondere 

bodenfunktionsbezogene Minderungsmaßnahmen bei der Ermittlung des bodenfunktionsbezo-

genen Kompensationsbedarfs zu berücksichtigen (vgl. M 20).  

4.3 Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Relevante Materialien: 

 

 Materialien M 7: Erfassungs- und Bewertungskriterien des Naturhaushaltes  

und des Landschaftsbildes 

 Materialien M 8: Biotoptypenliste 

 Materialien M 10: Wirkfaktoren 

 Materialien M 11: Beeinträchtigungen 

 Materialien M 16: Muster vergleichende Gegenüberstellung 

 Materialien M 17: Muster Maßnahmenblatt 

 Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 

 

Rechtliche Grundlagen: 

 

 Ein Eingriff ist gegeben bei Veränderungen der Gestalt oder der Nutzung von 

Grundflächen oder bei Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Ver-

bindung stehenden Grundwasserspiegels, durch welche die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich be-

einträchtigt werden können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). 

 

Bearbeitungshinweise: 

Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen planungsrelevanter Funktionen und 

Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes für jeden Bezugsraum nach Art, 

Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf und Bewerten in Bezug auf ihre Erheblichkeit. 

Für die nach Vermeidung und Minderung verbleibenden Beeinträchtigungen ist die Erheblichkeit 

im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG zu beurteilen.  

Die Bestimmung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen ergibt sich aus 

 der Bedeutung und Empfindlichkeit der betroffenen Strukturen und Funktionen (s. Materialien 

M 7), 

 der Art, Reichweite, Intensität und Dauer der Projektwirkungen (s. Materialien M 10 und M 11) 

sowie  
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 der Prognose der Veränderung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

und der Überprägung der spezifischen Eigenart, Vielfalt und Schönheit des Landschaftsbil-

des. 

Im Hinblick auf die Konfliktanalyse ist neben der Bedeutung der jeweiligen Naturgüter und deren 

Funktionen auch die Empfindlichkeit zu bewerten. Für die Prognose der erheblichen Beeinträch-

tigungen bzw. Wertminderungen, die über die Flächeninanspruchnahme des Straßenbauvorha-

bens hinausgehen, ist in erster Linie die Empfindlichkeit gegenüber den weiteren Wirkfaktoren 

und –intensitäten (z.B. Schadstoffeintrag, Verlärmung) von Relevanz. In den Materialien M 11 

sind zu den möglichen Beeinträchtigungen der Naturgüter Angaben über die relevanten Beein-

trächtigungsbereiche (Wirkzonen) der Projektwirkungen enthalten. 

Die Beurteilung der Erheblichkeit einzelner Beeinträchtigungen ist einzelfallbezogen und auf die 

landschaftsraumspezifischen Besonderheiten abzustimmen und darzulegen. Hierzu dienen ne-

ben den Zielen des Naturschutzes (§ 1 BNatSchG) die Bewertungsmaßstäbe (Leitbilder und 

Ziele) von Pflege- und Entwicklungsplänen, Schutzgebietsverordnungen und sonstigen Fachplä-

nen. 

Die Eingriffsbewertung baut auf der Bestandsbewertung (vgl. Kap. 3.2) auf und hat das Ziel, 

 die Veränderungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Naturhaushalt und 

Landschaftsbild aufgrund erheblicher Beeinträchtigungen zu ermitteln und  

 den notwendigen Kompensationsbedarf zu bestimmen. 

Aufbauend auf der Feststellung des Eingriffstatbestandes ist eine differenzierte Prognose der 

Schwere, Intensität, Zeitdauer und räumlichen Reichweite der erheblichen Beeinträchtigungen 

vorzunehmen. Die erheblichen Beeinträchtigungen sind, soweit möglich, in quantitativen Dimen-

sionen (u.a. Fläche, Anzahl, Länge, Breite, Tiefe, Restflächengröße) zu bilanzieren und / oder 

qualitativ zu beschreiben und in der vergleichenden Gegenüberstellung darzustellen (vgl. Mate-

rialien M 16 – Muster vergleichende Gegenüberstellung). 

Basis der Eingriffsermittlung ist die flächendeckende Biotoptypenerfassung und -bewertung, nach 

der sich Art und Umfang der mindestens erforderlichen Kompensation ausrichten. Die darüber 

hinaus für die Eingriffsermittlung und Maßnahmenplanung relevanten Funktionen ergeben sich 

aus der Planungsraumanalyse (vgl. Materialien M 6 – Abgrenzung von Bezugsräumen und 

Ermittlung der planungsrelevanten Funktionen). 

Aufbauend auf der Bestandsbewertung erfolgt die Ermittlung des Umfanges der Beeinträchti-

gungen der Naturgüter nach dem Biotoppunktwertverfahren der Kompensationsverordnung (vgl. 

Kap. 3.2). Bei Flächenverlusten ergibt sich der Eingriffsumfang aus den Punktwerten der betroffe-

nen Biotop-/Nutzungstypen multipliziert mit der entsprechenden Fläche (vgl. Materialien M 8 – 
Biotoptypenliste). 
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Für Beeinträchtigungen durch Randstörungen des Vorhabens (z.B. Schadstoffeintrag, Verände-

rung des Wasserhaushaltes und Waldrandanschnitt), die über die Flächenbeanspruchung hin-

ausgehen, ist ein Abschlag des Biotopwertes gemäß Anlage 2 KV von bis zu 10 Wertpunkten 

vom Bestandswert vorzusehen, sofern die Biotope im Wirkbereich gegenüber dem Wirkfaktor 

empfindlich sind. Die Bewertung der Empfindlichkeit ist ebenfalls den Materialien M 8 – Biotopty-

penliste zu entnehmen. Außerdem ist das Vorkommen invasiver Pflanzenarten in Abhängigkeit 

vom Deckungsgrad zu berücksichtigen (Anlage 2 KV, Nr. 2.2.8 und 2.3). 

Die Beeinträchtigungen besonderer Funktionen der abiotischen Naturgüter (Boden [bei Eingriffs-

flächen < 1 ha], Wasser, Luft/Klima) und des Landschaftsbildes werden einzelfallbezogen über 

die Zusatzwerte der Biotope mit erfasst (vgl. Kap. 3.2). Beim Boden ist bei einer Eingriffsfläche > 

1 ha eine gesonderte Bodenbewertung vorzunehmen. Die Vorgehensweise wird in den Materia-

lien M 20 - Bodenbilanz nach KV beschrieben.  

Die Beeinträchtigungen der geschützten Tiere sind artbezogen zu erfassen. Dabei ist im Gegen-

satz zum Artenschutz eine funktionale Betrachtungsweise anstelle eines strengen Individuenbe-

zugs oder pauschalen Populationsbezuges zugrunde zu legen. Die faunistischen Konflikte erge-

ben sich aus den vom Vorhaben direkt betroffenen Habitatstrukturen sowie insbesondere durch 

die Zerschneidung von Wanderbewegungen und Funktionsbeziehungen und durch Verlärmung 

und optische Störungen. Die Beeinträchtigungen der Tierarten sind häufig nicht flächenscharf 

quantifizierbar. Daher ist die Zusatzbewertung nach Anlage 2 KV i. d. R. nur bei Tierarten mit 

kleinräumigem Aktionsradius und engem Biotopbezug anwendbar (vgl. Kap. 3.2). Für Arten mit 

größeren Aktionsradien oder unspezifischem Biotopbezug sind die erforderlichen Kompensati-

onsmaßnahmen mit Bezug zu den artbezogen Minimalarealen im Einzelnen abzuleiten und zu 

begründen (vgl. Kap. 5). 

Die qualitative und quantitative Beschreibung der Beeinträchtigungen der Anhang IV-Arten und 

der Avifauna erfolgt im Artenschutzfachbeitrag.  

Die Abgrenzung des Planungsgebietes (Untersuchungs- bzw. Betrachtungsraum) ist aufgrund 

der Erkenntnisse aus der Bestandserfassung sowie der konkretisierten technischen Planung und 

der hieraus resultierenden Projektwirkungen dahingehend zu überprüfen, ob auch ggf. weiterrei-

chende Beeinträchtigungen (insbesondere von faunistischen Funktionen) erfasst werden müss-

ten. 

Überplanung rechtlich festgelegter Flächen 

Weicht der tatsächliche Zustand einer Fläche vom rechtmäßigen Zustand ab, z.B. bei der Über-

planung rechtlich festgelegter Kompensationsmaßnahmen, ist der Punktwert des Zielzustandes 

der Maßnahmenfläche zur Bilanzierung des Eingriffs heranzuziehen (zum Saldierungsprinzip, 

vgl. HessVGH, Urt. v. 28.06.2005 - 12 A 8/05 - juris Rn. 195).  

Weiterhin besteht die Möglichkeit Kompensationsmaßnahmen auf Flächen vorzunehmen, die be-

reits für Kompensationsmaßnahmen eines anderen Vorhabens genutzt werden. Allerdings dürfen 
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die neu geplanten Kompensationsmaßnahmen nicht im Widerspruch zur ursprünglichen Kom-

pensationsplanung stehen und sie müssen ein über das ursprüngliche Maßnahmenziel hinaus-

gehendes Aufwertungspotenzial aufweisen. Für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz kann nur die 

zusätzliche Aufwertung berücksichtigt werden. Insbesondere im Falle von CEF-, FCS- oder Ko-

härenzmaßnahmen sind darüber hinaus deren besondere räumlich-funktionalen Aspekte zu be-

rücksichtigen. 

Auch können Kompensationsmaßnahmen auf Flächen geplant werden, die in Zukunft potenziell 

durch ein nachfolgendes Vorhaben in Anspruch genommen werden. Zwar gehört die unbedingte 

und dauerhafte Sicherung des Kompensationszwecks grundsätzlich zu den Voraussetzungen ei-

ner Ausgleichsmaßnahme. Dies bedeute aber nicht, dass eine Ausgleichsmaßnahme auch dann 

außer Betracht zu bleiben habe, wenn zum Zeitpunkt der Festsetzung bzw. Durchführung der 

Maßnahme schon absehbar sei, dass die betreffende Fläche Gegenstand eines weiteren Eingriffs 

sein könnte. Komme es zu einer Inanspruchnahme von solchen Ausgleichsflächen, folge daraus 

eine abermalige Ausgleichspflicht für die damit einhergehenden erneuten Eingriffe durch den 

neuen Vorhabenträger (BVerwG, B. v. 31.01.2006 - 4 B 49.05 - juris Rn 36). Der Kompensations-

bedarf ergibt sich wiederum aus der Wertigkeit des Zielzustandes der Maßnahmenfläche. 
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5. Maßnahmenplanung 

5.1 Entwickeln einer Zielkonzeption für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Relevante Materialien: 

 

 Materialien M 13: Entwicklung von Zielbiotopen  

 Materialien M 14: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

 Materialien M 15: Gestaltungsmaßnahmen 

 Materialien M 16: Muster vergleichende Gegenüberstellung 

 Materialien M 17: Muster Maßnahmenblatt  

 Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 

 

Rechtliche Grundlagen: 

 

 Der LBP hat die Aufgabe, die zur Bewältigung der Eingriffe notwendigen Maßnah-

men durchgängig und vollständig darzustellen. Dazu gehören die notwendigen 

Maßnahmen nach 

- § 15 BNatSchG und § 7 HAGBNatSchG (Eingriffsregelung), 

- § 30 BNatSchG und § 13 HAGBNatSchG (geschützte Biotope) 

- § 34 BNatSchG (Natura 2000-Schutzgebiete), 

- § 44 und 45 BNatSchG. 

 Die Maßstäbe zur Ableitung von Maßnahmen sind je nach Anwendungsbereich 

(z.B. Eingriffsregelung, Natura-2000-Gebietsschutz oder besonderer Artenschutz) 

unterschiedlich. 

 Festlegungen von Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für NSGs, 

Nationalparke / Nationale Naturmonumente, Biosphärenreservate oder LSGs und 

in Bewirtschaftungsplänen für Natura 2000-Gebiete, von Maßnahmen nach § 34 

Abs. 5 und § 44 Abs. 5 BNatSchG sowie von Maßnahmen in Maßnahmenpro-

grammen im Sinne des § 82 WHG stehen der Anerkennung solcher Maßnahmen 

als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht entgegen (§ 15 Abs. 2 BNatSchG 

und § 7 Abs. 2 Nr. 1 HAGBNatSchG). 

 Eine Ersatzmaßnahme gilt auch dann als gleichwertige Herstellung der durch ei-

nen Eingriff beeinträchtigten Funktion, wenn sie von der Ökoagentur durchgeführt 

wird (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 HAGBNatSchG). 

 Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

sind die Programme und Pläne nach den §§ 10 und 11 zu berücksichtigen. (§ 15 

Abs. 2 BNatSchG) 

 Kompensationsmaßnahmen sollen die im Landschaftsprogramm definierten Ziele 

sowie die Darstellung der daraus entwickelten Landschaftspläne berücksichtigen. 

(§ 1 Abs. 1 KV) 

 Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 
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Auf der Grundlage von Bestandsbewertung und Konfliktanalyse ist ein Kompensationskonzept 

zu entwickeln. Die Zielkonzeption für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen basiert auf der vor-

habenbedingten Kompensationsverpflichtung. Das Fachkonzept steuert die fachlichen Vorgaben 

für die Flächensuche und die Festlegung der Maßnahmen und ihre Kontrolle. Um kleinflächige 

oder räumlich-funktional isolierte Kompensationsflächen zu verhindern, ist es notwendig, die Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen in ein räumliches Gesamtkonzept des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege einzubinden. Hierzu sind die maßgeblichen Funktionen des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes, die auszugleichen oder zu ersetzen sind, sowie die hierfür geeigneten 

Maßnahmenräume zu definieren.  

Eckpunkte der flexiblen und flächensparenden Maßnahmenplanung: 

 Klärung von Art, Umfang, Lage und zeitlicher Abfolge der erforderlichen Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege. Grundlage sind insbesondere die Maßnahmen 

aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung und des Artenschutzbeitrags mit besonderen 

räumlichen und/oder funktionalen Anforderungen. 

 Auswahl geeigneter Maßnahmenräume für das Kompensationskonzept unter Beach-

tung des erforderlichen Grades der räumlich-funktionalen Bindung sowie ggf. der Be-

zugsräume (Ausschöpfung der effizienten, flexiblen Kompensation in Ökokonten und öko-

logischen Schwerpunkträumen bei Kompensationsmaßnahmen mit geringer raum-funktio-

naler Bindung). 

 Ableitung räumlich konkreter Kompensationsziele mit Verweis auf die planungsrelevan-

ten Strukturen und Funktionen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes. Eine weitest-

gehende Multifunktionalität ist anzustreben. Planung von möglichst zusammenhängen-

den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, dabei möglichst Fixierung auf ökologische 

Schwerpunkträume (s. Abb. 5-1). 

 Abstimmen des Maßnahmenkonzepts sowie der möglichen Maßnahmenarten und der 

räumlichen Bindung mit dem AG und den zuständigen Fachbehörden. 

 

Funktionale Vorgaben bei der Flächensuche 

Bei der Erstellung des Maßnahmenkonzeptes sind die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF Maßnahmen) sowie die kompensatorischen Maßnahmen (FCS-Maßnahmen) aus dem 

Artenschutz im Sinne der § 44 Abs. 5 und 45 Abs. 7 BNatSchG sowie ggf. Kohärenzsicherungs-

maßnahmen aus dem Natura 2000-Gebietsschutz zu integrieren (vgl. Block I auf Abb. 5-1). Auf 

der Grundlage dieser Konzeption ist zu prüfen, inwieweit auch andere beeinträchtigte Funktionen 

auf diesen Flächen kompensiert werden können (multifunktionale Kompensation). Nach § 2 Abs. 

6 Nr. 3 KV gelten Einzelmaßnahmen zugunsten von Arten der Anhänge II/IV FFH-RL oder An-

hang I V-RL als anrechenbare Kompensation (vgl. hierzu auch § 7 Abs. 2 Nr. 1 HAGBNatSchG). 

Aufgrund der spezifischen rechtlichen Anforderungen des Artenschutzes und des Natura 2000-

Gebietsschutzes wird die Zielkonzeption primär durch die artspezifische Planung von Maßnah-
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men zur Sicherstellung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Popu-

lation der jeweiligen geschützten Art bzw. des natürlichen Lebensraumes / Lebensraumtyps be-

stimmt. In der Abfolge der Maßnahmenplanung werden daher zunächst die erforderlichen 

funktionserhaltenden Maßnahmen für den Artenschutz sowie die Schadensbegrenzungs- 

und Kohärenzsicherungsmaßnahmen des Gebietsschutzes konzipiert.  

Darauf aufbauend sind für die beeinträchtigten planungsrelevanten Funktionen aus der Eingriffs-

regelung, die über die Betroffenheit von Arten und Lebensstätten hinausgehen und nicht über 

hierfür vorgesehenen Maßnahmen multifunktional kompensiert werden, weitere Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen zu planen (vgl. Block II auf Abb. 5-1). Hierbei sind Maßnahmen zur Wieder-

vernässung und Gewässerrenaturierung oder die Entwicklung naturnaher Wälder aufgrund einer 

hohen Wasser- und Stoffretention im Hinblick auf einen nachhaltigen Natur- und Landschafts-

wasserhaushalt multifunktional wirksam. Auch sollten angesichts des fortschreitenden Klimawan-

dels möglichst keine Kompensationsmaßnahmen vorgesehen werden, die die Retentionsfunktion 

der Landschaft oder deren Entwicklungsfähigkeit weiter herabsetzen (z.B. keine Waldrodung 

zwecks Entwicklung gesetzlich geschützter Offenlandbiotope oder von Offenlandbiotopen als Art-

lebensraum). 

Die funktionale Ableitung naturschutzfachlicher Maßnahmen hat sich an den Zielvorgaben von 

Naturschutz und Landschaftspflege (§1 BNatSchG) und den daraus abgeleiteten Vorgaben der 

Landschaftsplanung (§§ 10 und 11 BNatSchG, § 6 HAGBNatSchG) zu orientieren. Hierzu sind 

die bestehenden Planwerke und Fachpläne wie z.B. Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan, 

forstlicher Rahmenplan, regionale Landschaftspflegekonzepte sowie Pflege- und Entwicklungs-

pläne auszuwerten. Sofern keine aktuelle Landschaftsplanung existiert, sind die Leitbilder für den 

Naturhaushalt und das Landschaftsbild im betroffenen Naturraum über die Zielkonzeption zu de-

finieren. 

Räumliche Vorgaben bei der Flächensuche 

Bei artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist der Grad der räumlich-funktionalen Bindung der 

Maßnahmen maßgeblich von der notwendigen Wiederherstellung oder Wahrung der Funktiona-

lität der betroffenen geschützten Lebensstätte (CEF-Maßnahme) und des günstigen Erhaltungs-

zustandes der konkret beeinträchtigten Lokalpopulation abhängig (Maßnahmen zur Vermeidung 

des Störungsverbotes). Sofern ein Ausnahmeverfahren erforderlich ist und sich die Art in einem 

ungünstigen Erhaltungszustand befindet, sind Maßnahmen zur Vermeidung einer Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art erforderlich. Sie können auch innerhalb der 

biogeographischen Region und damit in einem gelockerten räumlichen Zusammenhang zum Ort 

des Vorhabens erfolgen (FCS-Maßnahmen).  

Bei Maßnahmen des FFH-Gebietsschutzes sind die Maßnahmen auf den günstigen Erhal-

tungszustand des vorhabenbedingt betroffenen Lebensraumtyps bzw. der vorhabenbedingt be-

troffenen Art nach Anhang II der FFH-RL (Schadensbegrenzungsmaßnahme) durchzuführen. So-

fern ein Ausnahmeverfahren erforderlich ist, bedarf es Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz 
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des Netzes Natura 2000. Sie können auch an anderer Stelle im Netz Natura 2000 und damit in 

einem räumlich gelockerten Zusammenhang zum Ort des Vorhabens liegen (Kohärenzsiche-

rung). 

Während die funktional und z. T. auch räumlich eng gebundenen Maßnahmenflächen das Kern-

gerüst der Zielkonzeption darstellen, eröffnen die flexiblen und räumlich wenig gebundenen Maß-

nahmen einen wesentlich größeren Spielraum im Rahmen der Maßnahmenkonzeption.  

In der Regel lassen sich Kompensationsmaßnahmen in drei Kategorien einstufen: 

 räumlich-funktional eng gebundene Maßnahmenflächen, die für die Erfüllung der Zielkonzep-

tion von hoher Bedeutung sind (z.B. artenschutzrechtlich eng gebundene Maßnahmen wie 

CEF, Maßnahmen des Natura 2000 Gebietsschutzes, wichtige Trittsteinbiotope, Maßnahmen 

zur landschaftlichen Einbindung und Sichtverschattung, Maßnahmen mit spezifischen Stand-

ortansprüchen oder faunistische Teillebensräume, die aufgrund der Beeinträchtigungen zwin-

gend in der Nähe zu anderen Teillebensräumen wiederherzustellen sind), 

 räumlich bedingt flexible Maßnahmenflächen, die zwar eine räumlich funktionale Bindung an 

den Eingriffsort haben, aber innerhalb des betroffenen und benachbarten oder vergleichba-

ren Bezugsraumes variabel sind, 

 räumlich wenig gebundene Maßnahmenflächen (im betroffenen Naturraum gemäß KV), in der 

Zielkonzeption (z.B. Aufforstungen zur Kompensation von Waldverlusten oder Beeinträchti-

gungen des Klimas oder des Grundwassers). Auch Maßnahmen aus artenschutzrechtlichen 

Ausnahmeverfahren (FCS) können unter bestimmten Umständen unter diese Kategorie fal-

len. 

Bei gleicher funktionaler Eignung und Verfügbarkeit (insbesondere im Hinblick auf Eigentumsbe-

troffenheiten) sind die kostengünstigeren Maßnahmen - auch unter Berücksichtigung eventueller 

Folgekosten - zu wählen (z.B. sind Ökokonten und BIMA-Flächen vorrangig zu nutzen). Aus 

Gründen der ökologischen und ökonomischen Effizienz ist eine Maßnahmenbündelung in ökolo-

gischen Schwerpunkträumen des vom Eingriff betroffenen Naturraums so weit als möglich anzu-

streben (z.B. in Natura 2000-Gebieten, auf Flächen des hessischen Biotopverbundes oder in ar-

tenschutzrelevanten Räumen, wie z.B. in den regionalplanerisch ermittelten Schwerpunkträumen 

der gegenüber dem Windenergieanlagenbetrieb sensiblen Vogelarten). 

Sofern im Zuge von Artenschutzmaßnahmen sofort wirksame Aufwertungen in hiebreifen Wäl-

dern vorgesehen werden, die auch bei der Eingriffskompensation Anrechnung finden sollen, ist 

der Schutz von Einzelbäumen oder von Altholzgruppen einem großflächigen Nutzungsverzicht 

vorzuziehen. 
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Flächensuche zur Umsetzung des Kompensationskonzepts 

Das Schaubild Abb. 5-1 zeigt den schematischen Ablauf bei der Suche nach geeigneten Kom-

pensationsmaßnahmen. Basierend auf dem o.g. Kompensationskonzept werden zunächst alle 

Maßnahmen mit enger räumlich-funktionaler Bindung festgelegt (Block I).  

Die Flächensuche für Maßnahmen mit geringer räumlicher Bindung gestaltet sich gemäß dem 

Block II nach den folgenden räumlichen und inhaltlichen Prüfkategorien: 

1. Maßnahmenherkunft:  

1.1 Maßnahmen aus Ökokonten (vorrangig der öffentlichen Hand und institutioneller  

  Einrichtungen) 

1.2 a) Flächen der öffentlichen Hand 

      b) Flächen institutioneller Einrichtungen (z.B. Stiftungen) 

1.3  Privatflächen (bei Verkaufsbereitschaft) 

2. Entfernung vom Eingriffsort 

2.1  50 km-Radius 

2.2  Naturraum gemäß KV 

3. Bevorzugte Maßnahmenräume 

3.1  Querungshilfen u.a. flächensparende Maßnahmen zur Biotopvernetzung 

3.2.a)  Flächen in Natura 2000-Gebieten 

3.2.b)  Flächen in Naturschutzgebieten, Nationalpark, Pflegezone A im Biosphären- 

 reservat 

3.3  Flächen in sonstigen ökologischen Schwerpunkträumen (Biotopverbundflächen) 

3.4  Maßnahmen im Bezugsraum des Eingriffsortes (gilt nur bei Maßnahmen des  

 Bundes) 

3.5  Sonstige Flächen 

4. Die Wirtschaftlichkeit bezüglich Herstellung und Unterhaltung von Kompensationsmaß-

nahmen verbleiben als gleichrangiges Kriterium bei der Maßnahmensuche. 
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Abb. 5-1  Kompensationskonzept zur effizienten, flächensparenden Maßnahmenplanung 
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Spezielle Anforderungen der Kompensationsverordnung 

Neben den rechtlichen und fachlichen Vorgaben an die landschaftspflegerische Begleitplanung 

(vgl. Kap. 0.2), die sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz sowie dem Hessischen Ausführungs-

gesetz zum Bundesnaturschutzgesetz ergeben, sind mit der Kompensationsverordnung weitere 

formale Anforderungen an die LBP-Bearbeitung gestellt, die es umzusetzen gilt, soweit sie dem 

Naturschutzrecht nicht entgegenstehen. Folgende Grundsätze sind in Hessen zu beachten: 

 Soweit möglich soll eine naturgutbezogene Kompensation, auch hinsichtlich der Bodenfunk-

tionsverluste, erfolgen. Kompensationspflichten aus unterschiedlichen Rechtsbereichen sind 

soweit möglich auf derselben Fläche umzusetzen (§ 2 Abs. 4 KV). 

 Ausgleich für Versiegelung ist vorrangig durch Entsiegelung zu erbringen (§ 2 Abs. 4KV). 

 Befristete Eingriffe sind vorrangig durch eine naturnahe Gestaltung der Eingriffsfläche zu 

kompensieren (§ 2 Abs. 4KV), dies geschieht bei Straßenbauvorhaben i.d.R. durch die Wie-

derherstellung des Ausgangszustandes.  

 Ist derselbe Kompensationszweck in einem Natura 2000-Gebiet zu erreichen, so ist diese 

Maßnahme einer außerhalb liegenden vorzuziehen (§ 2 Abs. 3 KV). 

 Kompensationsmaßnahmen sollen nur dann auf landwirtschaftlich nutzbaren Flächen durch-

geführt werden, wenn sie die landwirtschaftliche Nutzung nicht beeinträchtigen oder auf einer 

Fläche durchgeführt werden, die für die landwirtschaftliche Nutzung von untergeordneter Be-

deutung ist. Letzteres ist der Fall, wenn die Ertragsmaßzahl der Flächen den Durchschnitts-

wert der jeweiligen Gemarkung nicht übersteigt und höchsten 45 beträgt (§ 2 Abs. 7 KV). 

 Der betroffene Naturraum nach § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG bestimmt sich nach Anlage 1 

(§ 2 Abs. 2 KV), wonach die auf dem Gebiet Hessens vorkommenden naturräumlichen 

Haupteinheiten des BfN (D-Einheiten) zu 6 Großeinheiten arrondiert sind. 

 Der Abstand einer Kompensationsmaßnahme vom Eingriffsort soll 50 Kilometer nicht über-

schreiten (§ 2 Abs. 4 KV). 

 Bei der Ableitung der Zielkonzeption für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Hinblick 

auf eine weitmögliche Ausschöpfung von flächenneutralen Kompensationen soweit im be-

troffenen Landschaftsraum vorhanden Ökokontomaßnahmen zu verwenden.  

Maßnahmen, die gemäß KV als Kompensationsmaßnahmen in Betracht kommen, werden in § 2 

Abs. 6 KV aufgeführt. 

Sofern bei Eingriffsflächen über 1 ha bodenfunktionsbezogene Kompensationsmaßnahmen ab-

geleitet werden, sind diese mit dem Zielkonzept der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abzu-

stimmen (vgl. Kap. 0.7 sowie M 20). Eingriffe in Böden der Wertstufen 4 und 5 nach BFD5L sind 

im Kompensationskonzept prioritär zu berücksichtigen.  

Für alle potenziellen Maßnahmenräume und Maßnahmentypen, die sich nach den speziellen An-

forderungen der KV aufdrängen, gelten gleichwohl die fachlichen Maßstäbe des Naturschutz-

rechts. Alle Maßnahmen müssen in die Zielkonzeption einer räumlich funktionalen Kom-

pensation integrierbar sein. Nachfolgend werden für einige der spezifischen Anforderungen an 
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eine Maßnahmenplanung in Hessen die Rahmenbedingungen einer naturschutzrechtskonformen 

Umsetzung definiert.  

Sofern die Anforderungen der KV an die Flächenauswahl nicht oder nur bedingt umgesetzt 

werden können, besteht ein besonderer Begründungsbedarf für die Maßnahmenkonzep-

tion und die Auswahl der Maßnahmenflächen. 

Natura 2000-Gebiete 

Unproblematisch sind die Vorgaben der KV, wenn aufgrund der räumlich-administrativen Situa-

tion das gesamte Maßnahmenkonzept einschließlich der räumlich eng gebundenen Maßnahmen 

innerhalb eines Natura 2000-Gebietes umsetzbar ist. Dies ist i. d. R. dann der Fall, wenn der 

Eingriff innerhalb oder in der Nähe eines entsprechenden Gebietes erfolgt und die Standortvo-

raussetzungen für die wiederherzustellenden Funktionen und Strukturen im Schutzgebiet gege-

ben sind. Formalrechtlich ist hierbei jedoch entscheidend, dass die für die Eingriffsregelung er-

forderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des 

Gebietes nicht entgegenstehen und sie müssen über die Standardmaßnahmen zur Erhaltung 

(Art. 6 Abs. 1 FFH-RL) und zur Vermeidung von Verschlechterungen und Störungen (Art. 6 Abs. 

2 FFH-RL) im Rahmen des Gebietsmanagements hinausgehen (BVerwG, Urteil vom 12. März 

2008 - 9 A 3.06).  

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 HAGBNatSchG gilt eine Ersatzmaßnahme als gleichwertige Herstellung 

der durch einen Eingriff beeinträchtigten Funktionen, wenn durch sie nach Maßgabe von Bewirt-

schaftungsplänen (Managementplänen) die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten oder die 

Schutzziele von Naturschutzgebieten gefördert werden oder die Erhaltungszustände von nach 

Anhang IV der FFH-RL stark gefährdeter oder vom Aussterben bedrohter Arten oder von Arten, 

für deren Erhalt Hessen eine besondere Verantwortung trägt, verbessert werden. 

In der Bilanzierung nach KV können bis zu 10 Zusatzwertpunkte je m² Kompensationsfläche ge-

mäß den Kriterien nach Anl. 2 Nr. 2 KV (Landschaftsbild, Vernetzung, Klimawirkungen, Beson-

ders und streng geschützte Arten, biologische Vielfalt, Sonstige Randwirkungen, Besondere ört-

liche Situation, Bekämpfung invasiver Pflanzenarten) angerechnet werden. Zu beachten ist je-

doch, dass nach Anlage 2 Nr. 2.3 KV als Obergrenze je Beurteilungsgröße maximal 3 WP je m² 

zulässig sind. 

Bestehen zusätzlich günstige Wirkungen auf ein Natura 2000-Gebiet, Naturschutzgebiet oder 

Nationalpark, die über die Erhaltung oder Herbeiführung eines günstigen Erhaltungszustandes 

des maßgeblichen Gebietsbestandteils hinausgehen, kann die aufgrund der Zusatzbewertung 

festgestellte Bewertung der Maßnahme verdoppelt werden. Im Ergebnis ist somit ein Gesamtauf-

schlag von bis zu 20 Biotopwertpunkten möglich. 

Die Anerkennung von Ersatzmaßnahmen in FFH-Gebieten gestaltet sich nach der Kompensati-

onsverordnung folgendermaßen: 
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Die Auswahl geringwertigerer Ackerflächen bei der Maßnahmenflächensuche ist anzustreben 

aber i.d.R. nicht gänzlich umsetzbar. Dies ist durch die Alternativlosigkeit der Maßnahmenkon-

zeption transparent zu belegen. Mit den Daten des HLNUG25 lassen sich die potenziellen Kom-

pensationsflächen einer Gemarkung flurstücksbezogen ermitteln.  

Ökokontomaßnahmen 

Neben den räumlichen und funktionalen Anforderungen an die Kompensationsmaßnahmen sind 

Biotopwertpunkte i.d.R. nur dann verwendbar, wenn die dahinterstehende Maßnahme identifi-

zierbar ist und die Flächen planfestgestellt werden kann. Dementsprechend sind die Ökokonten 

im von der Planung betroffenen Naturraum abzufragen und auf ihre Tauglichkeit für die Maßnah-

menkonzeption bzw. -planung hin zu überprüfen. 

Sofern nach intensiver Maßnahmensuche in Ausnahmefällen ein Kompensationsdefizit verblei-

ben sollte, können auch Biotopwertpunkte vor der ultimativen Ersatzzahlung (vgl. Kap. 5.3) ver-

wendet werden.  

Klimarelevante Maßnahmen 

Mit dem integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 sollen die hessischen Klimaschutzziele er-

reicht werden. Hierin enthalten sind auch klimarelevante Naturschutzmaßnahmen. 

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen bieten die Förderung der Wasser-

rückhaltung, die Dämpfung von Temperaturamplituden und die CO2-Bindung geeignete Ansatz-

punkte bei der Planung und Umsetzung von klimarelevanten Kompensationsmaßnahmen. Je na-

turnäher ein Landschaftsraum ist, umso ausgeglichener ist sein Naturhaushalt einschließlich der 

klimarelevanten Funktionen. Kompensationsmaßnahmen können somit klimarelevante Aufgaben 

übernehmen, wenn sie degradierte und überformte Standorte renaturieren. Hierzu gehören alle 

Maßnahmen zur Entwicklung permanenter möglichst humusreicher Vegetationsdecken insbe-

sondere in ausgeräumten Landschaften sowie Maßnahmen zur Wiedervernässung, die einen na-

türlichen Landschaftswasserhaushalt mit hohen Grundwasserständen zum Ziel haben (vgl. Ma-

terialien M 14). Bei der Suche nach geeigneten Maßnahmenräumen sollte ein besonderes Au-

genmerk auf entsprechend aufwertbare Standorte gelegt werden.  

                                                
25 Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) hat verschiedene boden-

kundliche Auswertungen hinsichtlich der Schwellenwerte zu Ertragsmesszahlen im Sinne der hessischen 
Kompensationsverordnung (KV) erarbeitet   
http://www.hlnug.de/static/medien/boden/fisbo/bs/index.html#kompVO/KompVO.  
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des aktuell vorhandenen Datenbestandes zu den im Liegen-
schaftskataster hinterlegten Nutzungsarten und durchschnittlichen Ertragsmesszahlen. Darüber hinaus 
werden für jede Gemarkung die potenziellen Kompensationsflächen im Offenland kartographisch abge-
bildet. 
Unterschieden wird nach Flurstücken, die im Sinne der KV vollständig als Kompensationsfläche heran-
gezogen werden können und solchen, die nur in Teilflächen eine potenzielle Kompensationsfläche dar-
stellen. Letztere müssen dann ggf. über die Ertragsmesszahlen im Grundbuch ermittelt werden. 

http://www.hlnug.de/static/medien/boden/fisbo/bs/index.html%23kompVO/KompVO
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Die weiteren Anforderungen an die Maßnahmenplanung, z.B. die funktionale Ableitung und Be-

gründung, die Berücksichtigung multifunktionaler Kompensationsmöglichkeiten insbesondere in 

Verbindung mit dem Gebiets- und Artenschutz bleiben hiervon unberührt. 

Kooperativer Planungsprozess 

Flexibilitäten, die gleichzeitig den Verhandlungsspielraum in einem kooperativen Planungspro-

zess26 mit den Betroffenen und den Fachbehörden darstellen, bestehen somit hinsichtlich der Art 

und der räumlichen Anordnung von Maßnahmen.  

Die aus naturschutzfachlicher Sicht zu bestimmenden Zielfunktionen können häufig über ver-

schiedene Maßnahmenarten wiederhergestellt werden. So kann zur Erreichung des Kompensa-

tionsziels: „Verbesserung der Lebensraumfunktion des Bodens“ die Maßnahmenart „reduzierte 
Bodenbearbeitung“ durch mehrere konkrete Maßnahmen, wie beispielsweise Mulchsaat oder Di-

rektsaat erreicht werden. Diese können wiederum konkreten Maßnahmenflächen zugeordnet 

werden. 

Die Abgrenzung von Maßnahmenräumen verdeutlicht dabei, innerhalb welcher räumlichen Be-

grenzungen die flexiblen Maßnahmen unter definierten Bedingungen anzuordnen und umzuset-

zen sind. Die Größe eines Raumes geht i.d.R. über den Umfang der erforderlichen Maßnahmen-

flächen hinaus, um räumliche Alternativen bezüglich der Anordnung der Maßnahmenflächen und 

somit einen Verhandlungsspielraum im Rahmen der Kooperation zu eröffnen. 

Im Vorfeld der Kooperation muss definiert werden, welche Inhalte verhandelbar sind und wo die 

Grenzen des Verhandlungsspielraumes gezogen werden müssen. Ein moderierter Planungspro-

zess empfiehlt sich insbesondere, wenn hinsichtlich der Verfügbarkeit bzw. der Flächenbereit-

stellung ein besonderes Konfliktpotenzial besteht, dies hängt u.a. von folgenden Faktoren ab: 

 Vorranggebiete für die Landwirtschaft oder Vorhandensein von intensiv genutzten, ertragrei-

chen Böden, hoher Anteil von Waldflächen, 

 hoher Kompensationsbedarf des Straßenbauvorhabens, 

 hoher Pachtflächenanteil, 

 Flächenkonkurrenz um landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen durch andere 

Vorhaben, 

 fachliche Erfordernis einer Kompensation durch angepasste landwirtschaftliche oder forst-

wirtschaftliche Nutzung (z.B. bei Hamstervorkommen, oder bei der Schaffung von Alt- und 

Totholzinseln bzw. Nutzungsaufgabe), 

                                                
26 Im Kooperativen Planungsprozess werden in dem oben definierten Rahmen die Maßnahmenflächen und 

Maßnahmenarten insbesondere mit den behördlichen und in Verbänden organisierten Vertretern der 
Land- und Forstwirtschaft sowie des Naturschutzes ausgewählt und abgestimmt. Bei konfliktreichen Pro-
jekten kann es sinnvoll sein auch die Flächenbewirtschafter und –eigentümer zu beteiligen. 
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 Kenntnis über Konfliktsituationen vor Ort aus anderen Zulassungsverfahren. 

Einbindung der Hessischen Landgesellschaft mbH (HLG) bei der Maßnahmensuche und -
unterhaltung 

Die Hessische Landgesellschaft (HLG) nimmt für Hessen Mobil die Funktionen des Grunder-

werbs, Flächenmanagements und einer Ökoagentur nach § 11 HAGBNatSchG wahr. 

Bei der Suche geeigneter Maßnahmenflächen ist die HLG frühzeitig zu beteiligen (vgl. auch "Leit-

faden Arbeitsprozesse Kompensation zwischen Hessen Mobil und HLG" (Hessen Mobil 2020)). 

Als Grundlage für die Beauftragung der HLG ist die Maßnahmenkonzeption durch Hessen Mobil 

bzw. den beauftragten LBP-Planer zu erstellen, mit überschlägigen Angaben  

 zur Art der erforderlichen Maßnahmen, 

 zum jeweiligen Umfang der Maßnahmen, 

 zur räumlichen Bindung der Maßnahmen (Definition des Suchraums, innerhalb dessen die 

Maßnahmen bereitgestellt werden müssen). 

Die HLG prüft vorrangig Maßnahmen aus Ökokonten und Flächenpools auf deren Verwendungs-

fähigkeit unter Berücksichtigung der o.g. Rahmenbedingungen.  

Durch den LBP-Planer werden die von der HLG vorgeschlagenen Flächen nach den Zielsetzun-

gen des Maßnahmenkonzeptes auf ihre Eignung geprüft und in den LBP (Maßnahmenplan, Maß-

nahmenblatt, vergleichende Gegenüberstellung) integriert. Hierbei sind u.a. die biotischen und 

abiotischen Standortfaktoren der vorgeschlagenen Kompensationsflächen sowie der Pflegeauf-

wand und die Entwicklungsfähigkeit zu beurteilen. 

Die in den LBP integrierten und für die Planfeststellung vorgesehenen Maßnahmen sind durch 

die HLG vertraglich zu sichern und die zukünftigen Eigentümer dem LBP-Planer zur Übernahme 

ins Maßnahmenblatt zu benennen. Nach Erlangung des Baurechts tätigt die HLG die vollständige 

Abwicklung der Maßnahmenflächen. 

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch Hessen Mobil bzw. die beauftragten Ausführungs-

betriebe. Nach Abschluss der Entwicklungspflege werden die Maßnahmen zur Gewährleistung 

der Unterhaltungspflege der HLG abschließend übergeben. Hierzu wird ein Übergabeprotokoll 

erstellt, das den Zustand der Maßnahmenflächen dokumentiert und ggf. noch zu beseitigende 

Defizite aufzeigt. Die Qualitätssicherung während der Unterhaltungsphase übernimmt die HLG in 

Abstimmung mit Hessen Mobil (Vier-Augen-Prinzip). 

Aufgrund der engen Verzahnung der Aufgabenbereiche ist eine intensive und regelmäßige Ab-

stimmung zwischen Hessen Mobil bzw. den beauftragten Planern und der HLG erforderlich. Ins-

besondere bei der Flächensuche und der Eignungsprüfung durch den LBP-Planer können sich 
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die notwendigen Arbeitsschritte sowie der Daten- und Informationsaustausch mehrmalig wieder-

holen. Bei internen und/oder externen Besprechungen zu folgenden Arbeitsschritten ist die HLG 

i.d.R. zu beteiligen: 

 Scoping, 

 Abstimmung der Maßnahmenkonzeption, 

 Konkretisierung der Maßnahmenplanung, 

 Beantwortung von Stellungnahmen, 

 Erörterung. 

5.2 Ableiten von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Relevante Materialien: 

 

 Materialien M 13 Entwicklung von Zielbiotopen  

 Materialien M 14: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

 Materialien M 15: Gestaltungsmaßnahmen 

 Materialien M 16: Muster vergleichende Gegenüberstellung 

 Materialien M 17: Muster Maßnahmenblatt  

 Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 

 

Rechtliche Grundlagen:  

 

 Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflich-

tet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen 

(Ersatzmaßnahmen). Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzmaßnahmen sind damit 

als Instrumente der Naturalrestitution im Grundsatz gleichwertig (siehe auch § 7 

HAGBNatSchG).  

 Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten 

Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und 

das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 

(§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG). 

 Für Ausgleichsmaßnahmen gelten nach ständiger Rechtsprechung (siehe z.B. 

VGH B-W, Urteil vom 10.12.2013 – 3 S 619/12; BVerwG, Urteil vom 27.10.2000 – 
4 A 18/99, BVerwGE 112, 140-166; BVerwG vom 23.08.1996, OVG Lüneburg Ur-

teil vom 21.11.1996, 7 L 5352/95; OVG Münster Urteil vom 10.11.1993, 23 D 

52/92.AK; BVerwG Urteil vom 27.09.1990, 4 C 44/87, OVG Münster Urteil vom 

15.08.1985, 7 A 1140/84) vor allem folgende Anforderungen: 

- Ausgleichsmaßnahmen müssen gleichartig gegenüber dem Eingriff sein. 

- Zwischen Eingriff und Ausgleich muss ein Funktionszusammenhang mit in-

haltlicher und räumlicher Komponente bestehen. 

- Das Ausgleichsgebot verpflichtet nicht zu einer Naturalrestitution. 
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- Ein Ausgleich muss in einem überschaubaren Zeitraum erreicht werden kön-

nen. 

 Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktio-

nen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise 

hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 15 

Abs. 2 Satz 3 BNatSchG). 

 Ersatzmaßnahmen eröffnen im Vergleich zu Ausgleichsmaßnahmen der Kompen-

sation einen größeren sachlich-funktionalen und räumlichen Rahmen. Es sollen 

gleiche oder ausnahmsweise ähnliche Funktionen wiederhergestellt werden. Wie 

für Ausgleichsmaßnahmen besteht auch für Ersatzmaßnahmen die Notwendig-

keit, dass sie in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Eingriff stehen, 

da sonst kein nachvollziehbarer Ableitungszusammenhang möglich wäre (siehe 

BVerwG, Urteil vom 01.09.97, 4 A 36.96, NuR 1998; 41). 

 Der Ersatz muss dem Ausgleich hinsichtlich der Kompensationswirkung gleich-

wertig sein; die gemäß § 15 Abs. 2 geforderte Gleichwertigkeit der Ersatzmaßnah-

men legt das zu erreichende Kompensationsniveau fest und verhindert eine im 

Vergleich zu den Ausgleichsmaßnahmen geminderte Kompensationsschuld 

(GASSNER et al. 2003). 

 Eine Ersatzmaßnahme gilt auch dann als im betroffenen Naturraum gelegen, 

wenn sie und der zu ersetzende Eingriff im Gebiet desselben Flächennutzungs-

plans oder Landkreises oder in den Gebieten benachbarter Landkreise liegen; dies 

gilt für kreisfreie Städte entsprechend (§ 7 Abs. 2 HAGBNatSchG). 

 Der Abstand der Kompensationsflächen vom Eingriffsort soll 50 Kilometer nicht 

überschreiten (§ 2 Abs. 4 KV). 

 Ersatzmaßnahmen gelten gemäß § 7 Abs. 2 HAGBNatSchG auch dann als gleich-

wertige Herstellung, wenn 

- durch sie nach Maßgabe von Bewirtschaftungsplänen Erhaltungsziele von 

Natura-2000-Gebieten oder Schutzziele von Naturschutzgebieten gefördert 

werden,  

- durch sie die Erhaltungszustände von Anhang IV-Arten, stark gefährdeten o-

der vom Aussterben bedrohten Arten oder von Arten, für deren Erhalt Hessen 

eine besondere Verantwortung trägt, verbessert werden,  

- sie von der Ökoagentur nach § 11 HAGBNatSchG durchgeführt werden. 

 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) sind so zu ge-

stalten, dass sie zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege sowie insbesondere zur Erfüllung der sich aus der ... 

[Vogelschutz- und FFH-Richtlinie] ... ergebenden Verpflichtungen beitragen und 

zu einer dauerhaften Verbesserung in Bezug auf diese Schutzgüter führen.“ (§ 1 
Abs. 1 KV) 

 Maßnahmen dürfen nicht als Ausgleich oder Ersatz angerechnet werden, wenn 

sie aus öffentlichen Mitteln gefördert werden (§ 7 Abs. 1 HAGBNatSchG) 
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 Die Möglichkeit einer multifunktionalen Kompensation ist in der Rechtsprechung 

anerkannt (BVerwG, Urteil vom 24.03.2011 – 7 A 3/10 - NVwZ 2011, 1124; 

BayVGH, Urteil vom 20.11.2012 – 22 A 10.40041). 

 Kompensationspflichten aus unterschiedlichen Rechtsbereichen sind soweit mög-

lich auf derselben Fläche umzusetzen (§ 2 Abs. 4 KV). 

 Für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen kommen nur solche Flächen in Betracht, 

die aufwertungsbedürftig und -fähig sind. Diese Voraussetzungen erfüllen sie, 

wenn sie in einen Zustand versetzt werden können, der sich im Vergleich mit dem 

früheren als ökologisch höherwertig einstufen lässt (siehe BVerwG, Urteil vom 

24.03.2011 – 7 A 3/10). Dies gilt auch für Kompensationsflächen in Natura 2000-

Gebieten (vgl. VG München, Beschluss vom 03.06.2014 – M 2 S 14.2116; OVG 

Rheinland-Pfalz, Urteil vom 06.11.2013 – 8 C 10607/13). 

 „Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung verlangt eine auch für das Gericht 

nachvollziehbare quantifizierende Bewertung von Eingriff und Kompensation, die 

auch verbal-argumentativ erfolgen kann.“ (Leitsatz 5 des Urteils des BVerwG vom 

09.06.2004 – 9 A 11/03 –, BVerwGE 121, 72-86; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 

06.11.2012 – 9 A 17/1, BVerwGE 145, 40-67) 

 Ergebnisse formalisierter naturschutzfachlicher Bewertungsmethoden stehen ei-

ner – plausibel begründeten – individuellen Bewertung der Entscheidungsträger 

nicht entgegen bzw. ersetzen eine solche nicht (siehe OVG Münster Urteil vom 

05.12.1996, 7a D 23/95.NE; BVerwG Urteil vom 23.04.1997, 11 A 7/97).  

 Standardisierte Bewertungsmethoden sind juristisch dann wünschenswert, wenn 

sie im Regelfall zu angemessenen Ergebnissen führen und Öffnungsklauseln für 

ungewöhnliche Situationen beinhalten (LOUIS 1996, S. 50). 

 

Begriffsdefinition der im Rahmen der Kompensation relevanten Maßnahmentypen: 

Ausgleichsmaßnahmen sind Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, die geeignet sind, die von dem Vorhaben beeinträchtigten Funktionen und 

Strukturen des Naturhaushaltes funktional gleichartig wiederherzustellen bzw. das 

Landschaftsbild wiederherzustellen oder landschaftsgerecht neu zu gestalten. Hierun-

ter ist jedoch nicht grundsätzlich die identische Wiederherstellung derselben Struktu-

ren zu verstehen. 

Ersatzmaßnahmen sollen geeignet sein, die von dem Vorhaben zerstörten Funktio-

nen und Strukturen des Naturhaushaltes gleichwertig wiederherzustellen bzw. das 

Landschaftsbild landschaftsgerecht neu zu gestalten. 
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 Die Ausgangswertigkeit sowie die Wertsteigerung der Leistungs- und Funktionsfähig-

keit der potenziellen Kompensationsfläche durch die vorgesehene Maßnahme sind zu be-

stimmen (vgl. Kap. 3.2 und 4.3). 

 Für das Landschaftsbild ist zu prüfen, durch welche Maßnahmen prägende Gliederungs-

prinzipien und Anordnungsmuster innerhalb des beeinträchtigten Landschaftsbildraumes ge-

schaffen werden und inwieweit diese Maßnahmen zu einer Wiederherstellung bzw. Neuge-

staltung des betroffenen Landschaftsraumes führen. 

 Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind räumlich und funktional im 

Einzelfall zu begründen. 

 

Ausgleichbar sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes durch 

Maßnahmen des Naturschutzes, wenn die betroffenen Strukturen und Funktionen  

 in gleichartiger27 Weise (sachlich-funktionaler Zusammenhang), 

 in angemessener Zeit (Entwicklungszeitraum unter 30 Jahren28), 

 im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Eingriffsort 

wiederhergestellt werden können (vgl. ARGE EINGRIFFSREGELUNG 1995, Materialien M 13 - Ent-

wicklung von Zielbiotopen).  

Die fachliche Differenzierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der weiteren Naturgüter 

erfolgt in den Materialien M 14 – Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. In welchem Umfang Be-

einträchtigungen ausgleichbar sind, ist über die vergleichende Gegenüberstellung von Eingriff 

und Kompensation sowie die Maßnahmenblätter zu dokumentieren (vgl. Materialien M 16 – Mus-

ter vergleichende Gegenüberstellung und M 17 – Muster Maßnahmenblatt).  

Im Falle einer gesonderten Bodenbilanz nach KV bei Eingriffsflächen über 1 ha sind die Hinweise 

der Materialien M 20 – Bodenbilanz nach KV zu berücksichtigen.  

Die Feinplanung der konkreten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt über parallellaufende 

Arbeitsschritte: 

 einer funktionalen Ableitung und Begründung der Maßnahmenarten und Maßnah-

menumfänge einschließlich einer Darstellung in der vergleichenden Gegenüberstellung und 

 einer Bilanzierung nach dem Biotopwertverfahren der KV (Anlage 2 und 3) zur Überprü-

fung des ausreichenden Kompensationsumfangs 

 ggf. eines Bodengutachtens nach KV (Anlage 2, vgl. Materialien M 20) zum Nachweis der 

bodenfunktionsbezogenen Minderung und Kompensation. 

                                                
27 Zu den Begriffen „Gleichartigkeit“ und „Gleichwertigkeit“ siehe GASSNER et al. 2003.  
28 Ausgehend vom derzeitigen Ausgangszustand der Maßnahmenfläche und dem Zeitraum zur Entwick-

lung des Zielbiotoptyps bzw. der Schaffung der Voraussetzungen für die Funktionserfüllung (vgl. Materi-
alien M 13 - Entwicklung von Zielbiotopen bzw. Gutachten Entwicklungszeiten von kompensatorischen 
Maßnahmen (HMWEVW 2020).) 
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Funktionale Ableitung und Begründung 

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen des § 15 Abs. 2 BNatSchG ist vor allen weiteren Kon-

kretisierungen durch das HAGBNatSchG und die Kompensationsverordnung die Prüfung erfor-

derlich, ob eine funktionale Kompensation möglich ist. Hierzu werden für die als planungsrele-

vant identifizierten Funktionen des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild geeignete Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Art und Umfang abgeleitet. 

Maßstab für die Beurteilung der Eignung und Zielerreichung der Maßnahme sind die Erhaltung 

der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes und – so-

weit dem Arten- oder Natura 2000-Gebietsschutz genüge getan werden muss – die Wiederher-

stellung der Funktionalität der Lebensstätten geschützter Arten und die Sicherung des kohären-

ten Netzes Natura 2000 (vgl. Kap. 0.4).  

Somit ist nicht primär der verlorengehende Biotoptyp als solcher zu kompensieren. Vielmehr ist 

auf die Funktionen, die er konkret und ortsbezogen wahrnimmt, abzustellen, die ggf. auch von 

anderen Strukturen und/oder an anderer Stelle in gleicher Weise und ohne Funktionseinbußen 

wahrgenommen werden können. Mitentscheidend sind die funktionalen und räumlichen Zusam-

menhänge zwischen den Kompensationsflächen und den angrenzenden Strukturen / Funktionen. 

Hiernach bestehen fachlich-ökologische Beurteilungsspielräume, die ausgenutzt werden können 

und müssen, um eine tragfähige, gut begründete Maßnahmenplanung umzusetzen. 

Die multifunktionalen Kompensationsmöglichkeiten29 und die in Kap. 5.1 erläuterte Hierar-

chie der Maßnahmenplanung erlauben die Ableitung und Zuordnung in einer gestuften Reihen-

folge der jeweils betroffenen Naturgüter und Naturgutfunktionen. 

Auf der Grundlage der Kompensationsmaßnahmen für die beeinträchtigten faunistischen Lebens-

räume und Funktionsbeziehungen (unter Berücksichtigung der Anforderungen des Arten- und 

Natura 2000-Gebietsschutzes) ist zu prüfen, ob die Beeinträchtigungen der Biotoptypen und Bi-

otopkomplexe, der abiotischen Naturgüter (einschließlich der bodenfunktionsbezogenen Kom-

pensationsansprüche, vgl. M 20) und des Landschaftsbildes multifunktional kompensiert werden 

können. Sofern eine multifunktionale Kompensation nicht möglich bzw. nicht vollständig möglich 

ist, sind zusätzlich Kompensationsmaßnahmen im Sinne einer additiven Kompensation zu entwi-

ckeln.  

Für die Prüfung der multifunktionalen Kompensationsmöglichkeiten wird folgende Reihenfolge 

empfohlen: 

1. Tiere (Faunistische Funktionsräume, -beziehungen) 

2. Biotope und Biotopkomplexe 

3. Landschaftsbild 

4. Boden 

                                                
29 Mehrfachwirkung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für verschiedene Funktionsbeeinträchtigun-

gen, d.h. Kompensation mehrerer Funktionen auf derselben Fläche  
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5. Wasser 

6. Luft/Klima 

In der folgenden Abbildung ist der stufenweise Arbeitsablauf für die Prüfung der multifunktionalen 

Kompensationsmöglichkeiten dargestellt. Der Arbeitsablauf erfolgt nach einem Baukastenprinzip, 

wobei grundsätzlich die Kompensation aller als planungsrelevant erfassten Naturgutfunktionen 

und deren Beeinträchtigungen zu überprüfen und zu gewährleisten ist. 

Die funktionale Ableitung und Begründung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne von 

§ 15 Abs. 2 BNatSchG erfolgt über deren naturgut- und funktionsbezogene Zuordnung zu den 

erheblichen Beeinträchtigungen in der vergleichenden Gegenüberstellung (vgl. Materialien M 16), 

beim Boden ggf. zusätzlich in einer Bodenbilanz nach KV (vgl. M 20) sowie über die ausführlichen 

Erläuterungen im Maßnahmenblatt (vgl. Materialien M 17). 

Die Begründungen der Maßnahmen müssen geeignet sein, das Erfordernis von deren Realisie-

rung ggf. auch gegen den Willen des Eigentümers zu belegen. 

Kompensationsmaßnahmen, die über den mit Hilfe des Biotopwertverfahrens der KV ermittelten 

Umfang hinaus erforderlich werden, sind besonders zu begründen. 
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Bilanzierung nach dem Biotopwertverfahren der KV 

Neben der funktionalen Ableitung und Begründung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen er-

folgt eine Bilanzierung des Kompensationsumfangs nach dem Biotopwertverfahren der KV. Vgl. 

hierzu auch die Materialien M 8 – Biotoptypenliste und die Materialien M 13 – Entwicklung von 

Zielbiotopen.  

Die Bilanzierung nach KV erfolgt nachlaufend zur Überprüfung eines ausreichenden Kompensa-

tionsumfangs. Dabei beinhaltet die KV keine Vorgabe hinsichtlich einer Unterteilung nach Be-

zugsräumen. 

Sofern die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen besondere Funktionen der abiotischen Naturgü-

ter (Boden (bei Eingriffsflächen < 1 ha), Wasser, Luft/Klima) oder des Landschaftsbildes vor-

sehen, die über den Grundwert der Biotope hinausgehen, werden diese wie bei der Bestandsbe-

wertung (vgl. Kap. 3.2) über die Zusatzbewertung von bis zu 10 Wertpunkten in Ansatz gebracht, 

jedoch gemäß Anlage 2 Nr. 2.3 KV je Kriterium nur maximal 3 Punkte. Haben die Maßnahmen 

günstige Wirkungen auf Naturschutzgebiete, Naturparke oder Natura 2000-Gebiete, die über die 

Erhaltung oder Herbeiführung eines günstigen Erhaltungszustandes des maßgeblichen Gebiets-

bestandteils hinausgehen, kann die aufgrund der Zusatzbewertung festgestellte Bewertung der 

Maßnahme verdoppelt werden (vgl. Kap. 5.1). 

Die KV setzt für die Berechnung des Kompensationsumfangs den Biotopwert der Maßnahmen-

fläche nach drei Jahren an. Biotoptypen, die eine längere Entwicklungszeit haben sind nach der 

Anlage 3 der KV mit „B“ gekennzeichnet und können nicht bei der Ermittlung des Kompensation-
sumfangs zugrunde gelegt werden. Hier sind Entwicklungsstadien des Zielbiotops in Ansatz zu 

bringen. Hinweise zu Zielbiotopen und deren Entwicklungszeiten sind den Materialien M 13 – 
Entwicklung von Zielbiotopen zusammengefasst. 

Bei bestimmten Maßnahmentypen z.B. Waldumbaumaßnahmen kann das Aufwertungspotenzial 

i.d.R. nur über die Zusatzbewertung ermittelt werden, da aufgrund der längeren Entwicklungszei-

ten Ausgangsbiotop und Maßnahmenbiotop nach 3 Jahren noch identisch sind oder der Bio-

topwert des Ausgangsbestandes gleich oder in Einzelfällen sogar höher als der Biotopwert des 

Maßnahmenbiotops nach 3 Jahren ist.30 

Beeinträchtigungen des Naturgutes Tiere sind häufig nicht nach dem Biotopwertverfahren quan-

tifizierbar (vgl. Kap. 4.3), da sie sich nicht durch einen konkret abzugrenzenden Flächenbezug 

erfassen lassen. Die Zerschneidung von Wanderwegen kann beispielsweise durch die Anlage 

von Biotopstrukturen als Verbindung bisher isolierter Biotope und die Aufhebung bestehender 

Isolationen kompensiert werden. Der Umfang der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen für 

                                                
30 Bei waldbaulichen Maßnahmen bieten die „Hinweise für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnah-
men im Wald“ (HMULV 2009) und der „Bewertungsleitfaden - Nutzungsverzicht in naturnahen Waldge-
sellschaften“ des RP Darmstadt Hilfestellung. 
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die faunistischen Beeinträchtigungen wird i.d.R. funktional (artbezogene Minimalareale) abgelei-

tet und begründet.  

Nicht flächenwirksame Maßnahmen wie z.B. Kleintierdurchlässe oder Entsiegelungsmaßnah-

men können über ihre Herstellungskosten in Biotopwertpunkte rückgerechnet werden. Die An-

rechnung von Kostenäquivalenten erfolgt nach § 6 KV mit einem Kostensatz von 0,40 €/ Wert-
punkt bzw. Kostenäquivalent zzgl. regionaler Bodenwert (Anlage 2 KV, Ziff. 4.1). 

Biotopwertpunkt-Überschüsse sind zu vermeiden. Sofern durch die Maßnahmenplanung den-

noch ein Punkteüberschuss nach KV entsteht, ist im Rahmen der Planung mit der Naturschutz-

behörde zu klären, ob eine Verkleinerung der vorgesehenen Maßnahmen möglich ist. Alternativ 

können verbleibende Punktwertüberschüsse in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde in ein 

Ökokonto überführt werden, wenn sie einer konkreten Fläche zuzuordnen sind, die Bestandteil 

der Planfeststellung wird (Ausnahmefall). Punktwertüberschüsse aus erforderlichen Maßnahmen 

für den Arten- und Natura2000-Gebietsschutz sind als Überschuss für ein Ökokonto nicht ver-

wendungsfähig, da deren Flächen projektbezogen planfestgestellt werden.  

Bodenbilanz nach KV 

Bei Eingriffsflächen größer 1 ha ist der Boden in einem eigenständigen Gutachten zu behandeln 

(vgl. Kap. 0.7 sowie Materialien M 20 – Bodenbilanz nach KV). Darin werden auch bodenbezo-

gene Kompensationsmaßnahmen gesondert bewertet und bilanziert (Anlage 2 KV, Nr. 2.3).  

Erfassen der Eigentumsverhältnisse auf Grund vorhandener Unterlagen 

Es handelt sich hier i.d.R. um eine Leistung der HLG.  

Gemäß § 17 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbar-

keit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen zu machen. Die Erfassung der Eigentums-

verhältnisse besitzt insbesondere im Hinblick auf die zu erwerbenden Flächen für die flexiblen 

Kompensationsmaßnahmen eine Relevanz. Im Zuge der Anhörung ist vor dem Hintergrund mög-

licher Existenzgefährdungen mittels Gutachten zu prüfen, ob eine Existenzgefährdung eintritt. Ist 

dies der Fall, ist von diesen Flächen nach Möglichkeit Abstand zu nehmen. 

Die Erfassungsleistung bezieht sich dabei grundsätzlich auf bereits vorhandene Unterlagen bzw. 

Erhebungen. Liegen keine Daten und Unterlagen vor, können diese als besondere Leistung ge-

sondert beauftragt werden. 

Verwendung von gebietseigenem Pflanz- und Saatgut 

Das Ausbringen von Pflanzen und Tieren in der freien Natur wird durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1143/2014 und unter dem Grundsatz der dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt (§ 1 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) in den §§ 40 ff. BNatSchG geregelt. Nach diesen dürfen grundsätzlich 

nur noch gebietseigene Pflanzenarten, die ihren genetischen Ursprung in dem entsprechenden 

Ausbringungsgebiet haben (gebietseigene Herkünfte) in der freien Natur verwendet werden. Die 

Ausbringung gebietsfremder Arten bedarf einer Genehmigung. 
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Ist eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten nicht auszuschließen (§ 40 Abs. 1 

Satz 3 BNatSchG), ist keine Genehmigung zu erteilen. Eine Zuwiderhandlung stellt gemäß § 69 

Abs. 3 Nr. 17 BNatSchG eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar. 

Hessen Mobil verwendet Saatgut und Pflanzen, die den jeweiligen Anforderungen der Gesetze 

oder Leitfäden entsprechen. In den Maßnahmenbeschreibungen des LBP sind folgende Formu-

lierungen zu verwenden: 

Gehölzpflanzungen 

„Es sind (für die freie Natur) nur Gehölze der potenziellen natürlichen Vegetation oder in den 

Auflagen der jeweiligen Genehmigung aufgeführten Gehölzarten zu verwenden.“ 

Krautige Pflanzen und Saatgut krautiger Pflanzen  

„Für den Straßenseitenraum (bzw. andere Maßnahmenflächen) ist Regio-Saatgut im jeweiligen 

Ursprungsgebiet zu verwenden. Abweichungen (z.B. aus Gewährleistungsgründen) sind nur in 

begründeten Fällen möglich.“ 

Sofern eine Begrünung durch Mäh- oder Druschgut vorgesehen wird, sind die Spenderflächen im 

Vorfeld mit dem zuständigen amtlichen Naturschutz abzustimmen. 

In dem Fachmodul „Gebietseigene Geholze“ des BMU (Juni 2019) ist eine Liste von Gehölzarten 
– überwiegend Sträucher – festgelegt, die unter dessen Regelung fallen. Bäume unterliegen zu-

meist den Regelungen des FoVG. Die Liste der Gehölze im Anhang des FoVG ergänzt die Liste 

der Gehölze des Fachmoduls. 

Für Hessen Mobil sind die entsprechenden Herkünfte/Vorkommen/Ursprungsgebiete zu verwen-

den. Dabei ist jeweils die regionale Zuordnung zu beachten. 

Von der Genehmigungspflicht ist das Ausbringen von gebietsfremdem Pflanzen und Saatgut in 

die freie Natur erfasst.  

Der Begriff der freien Natur ist gesetzlich nicht definiert, sondern es muss auf die tatsächlichen 

Gegebenheiten des Einzelfalls abgestellt werden. Die rechtliche Zuordnung einer Fläche (z.B. als 

Außenbereich nach § 35 BauGB oder als Bestandteil der Straße) ist hierfür nicht ausschlagge-

bend und kann nur zur Orientierung herangezogen werden. Zur Vereinheitlichung der Verwal-

tungspraxis sollte wie folgt vorgegangen werden: 

Nicht zur freien Natur gehören Bestandteile der Straßen wie beispielsweise Fahrbahnen, Lärm-

schutzwände, Steilwälle, Stützbauwerke, Intensivbereiche von Parkplätzen und Tank- und Rast-

anlagen und Regenrückhaltebecken (Wasseroberfläche zzgl. der notwendigen Flächen wie Um-

fahrung und Zufahrt). In diesen Bereichen gehen die Einhaltung des Lichtraumprofiles, die Ge-

währleistung der Verkehrssicherheit sowie die Verträglichkeit gegenüber vorhandenen Emissio-

nen und Salzfrachten den Zielen des Naturschutzes vor. Die Verwendung von gebietsfremden 
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Saatgut ist zulässig, wenn dies zur Einhaltung der genannten Aspekte erforderlich ist. Nach Mög-

lichkeit ist jedoch auch für diese Bereiche Saat- und Pflanzgut des betreffenden Vorkommensge-

bietes (VKG), Herkunftsgebietes (HKG) oder Ursprungsgebietes zu verwenden  

Bei Straßenböschungen ist zunächst von der Zugehörigkeit zur freien Natur auszugehen, so dass 

auf ihnen ausschließlich gebietseigene Pflanzen zu verwenden sind. Lediglich in Ausnahmefällen 

kann die Zugehörigkeit zur freien Natur abzulehnen sein, wenn beispielsweise auch auf den Bö-

schungsflächen besondere Intensivpflegemaßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit er-

forderlich sind. In diesem Fall kann dann ebenfalls – soweit kein hierfür geeignetes gebietseige-

nes Saat- und/oder Pflanzgut zur Verfügung steht – auf gebietsfremde Arten zurückgegriffen wer-

den  

Vertiefende Informationen sind dem Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze (BMU 

2012), dem Fachmodul „Gebietseigene Geholze“, (BMU 2019) sowie den „Empfehlungen für Be-

grünungen mit gebietseigenem Saatgut“ (FLL 2014) zu entnehmen.  

5.3 Ersatzzahlung (Ausgleichsabgabe) 

Verbleibt im Rahmen der Maßnahmenplanung ein Kompensationsdefizit, so hat der Vorhaben-

träger eine Ersatzzahlung gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG/§ 9 HAGBNatSchG bzw. Ausgleichs-

abgabe gemäß Kompensationsverordnung des Landes Hessen (KV) zu entrichten.  

Aufgrund der naturschutzrechtlichen Gleichstellung von Ausgleich und Ersatz und der Größe des 

Naturraumes als Suchraum für den Ersatz kommt diese Regelung bei Straßenvorhaben i.d.R. 

nicht zum Tragen. Nur im begründeten Einzelfall kann eine Ersatzzahlung in Abstimmung mit der 

Naturschutzverwaltung in Betracht gezogen werden. 

Des Weiteren kann gemäß § 2 Abs. 5 KV eine Ersatzzahlung erforderlich werden, wenn die Kom-

pensationsmaßnahme nicht in der von der Naturschutzbehörde gesetzten Frist für Beginn und 

Abschluss der Kompensationsmaßnahme fertiggestellt wird. Für den versäumten Umfang und 

Zeitraum ist in diesen Fällen zusätzlich eine Ersatzzahlung nach Maßgabe von § 6 KV zu erhe-

ben. 
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6. Darstellung der Ergebnisse des LBP 

Der landschaftspflegerische Begleitplan wird als eigenständiger Planungsbeitrag mit Textteil, An-

lagen und Karten erstellt. Gleichzeitig wird er für die Aufbereitung der Entwurfsunterlagen nach 

RE 2012 auf die Unterlage 9 im Teil B und die Unterlage 19 in Teil C aufgeteilt. 

Die Unterlage 9 der RE-Unterlagen enthält die landschaftspflegerischen Maßnahmen. Eine feste 

Untergliederung der Unterlagen ist seitens der RE 2012 nicht vorgegeben, diese sollte sich aber 

an der folgenden Reihung orientieren: 

9.1 Maßnahmenübersichtsplan 

9.2 Maßnahmenplan 

9.3 Maßnahmenblätter 

9.4 Vergleichende Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 

Die Unterlagen werden dem LBP entnommen und zur Unterlage 9 zusammengeführt. Der LBP 

berücksichtigt diesen Aufbau, indem die Maßnahmenblätter und die vergleichende Gegenüber-

stellung als Anlagen erstellt werden. 

Die Unterlage 19 enthält alle Fachbeiträge, die die Umweltauswirkungen ermitteln, beschreiben 

und bewerten. Dabei ist der LBP um die für die Unterlage 9 entnommenen Unterlagen reduziert. 

Eine feste Untergliederung der Unterlagen ist seitens der RE 2012 nicht vorgegeben, sollte sich 

für die wesentlichen Beiträge aber an der folgenden Reihung orientieren: 

19.1  Landschaftspflegerischer Begleitplan 

19.2  Artenschutzbeitrag 

19.3  FFH-Verträglichkeitsprüfung, FFH-Vorprüfung 

19.4  FFH-Ausnahmeprüfung 

19.5  Faunistische Fachgutachten 

19.6 Stickstoffgutachten  

19.7 Bodengutachten nach KV… 

Sofern Beiträge entfallen (z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfung, FFH-Ausnahmeprüfung), rücken die 

nachfolgenden Unterlagen in der Nummerierung nach. 

6.1 Textdarstellung LBP 

Die textliche Darstellung der landschaftspflegerischen Begleitplanung erfolgt nach den Materia-

lien M 1 - Mustergliederung LBP. Im Bericht enthalten sind insbesondere  

 die Ausführungen der methodischen Rahmenbedingungen der Bestandserfassung und Kon-

fliktermittlung sowie  

 die Ergebnisse der Bestandserfassung,  

 das Zielkonzept der Maßnahmenplanung,  

 eine Übersicht der Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und  

 eine Gesamtbeurteilung des Eingriffs.  
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Wesentlicher Teil des LBP sind die vergleichende Gegenüberstellung (Materialien M 16) und 

das Maßnahmenverzeichnis mit den Maßnahmenblättern (Materialien M 17). Hierin ausführlich 

beschrieben sind sowohl die erheblichen und unvermeidbaren Beeinträchtigungen als auch die 

hieraus abgeleitete Zielsetzung einzelner Maßnahmen sowie deren Ausführung und Pflege im 

Einzelnen. 

Der ausreichende Kompensationsumfang im Sinne der KV ist anhand der Ausgleichsberechnung 

Biotoptypen mit Flächenbilanz (vgl. Materialien M 16) nachzuweisen. Zusätzlich ist eine geson-

derte Bodenbilanz nach KV (vgl. Materialien M 20) sowie eine Bilanzierung der Beeinträchtigung 

gesetzlich geschützter Biotope, von Lebensraumtypen und ggf. forstrechtlich relevanter Flächen 

(vgl. Materialien M 19 – Forstrechtliche Unterlage mit Waldflächenbilanz nach Waldgesetz) 

zu erstellen. 

Teile des LBP-Berichts können gleichzeitig für den Erläuterungsbericht nach RE 2012 bzw. 

für den UVP-Bericht verwendet werden. Diese sind in der Mustergliederung (Materialien 

M 1) markiert. Der Erläuterungsbericht (Unterlage 1 bzw. Teil A nach RE 2012) kann je nach 

Aufbau der Verfahrensunterlagen gleichzeitig die Funktion des UVP-Berichtes oder der allgemein 

verständlichen, nichttechnischen Zusammenfassung im Sinne von § 16Umweltverträglichkeits-

prüfungsgesetz (UVPG) übernehmen, vgl. hierzu auch Kurzleitfaden UVP (Hessen Mobil 2018 

bzw. R UVP (2020, in Vorbereitung)). 

6.2 Plandarstellung LBP 

Die kartographische Darstellung im landschaftspflegerischen Begleitplan erfolgt in Anlehnung an 

die Musterkarten für die einheitliche Gestaltung Landschaftspflegerischer Begleitpläne im Stra-

ßenbau (Musterkarten LBP) (BMVBS 2011). Nach den Musterkarten werden fünf Plandarstellun-

gen vorgeschlagen: 

Bestandsübersicht (Maßstab 1 : 10.000 bis 1 : 25.000), über den die Einbindung des Planungs-

gebietes in den Naturraum dargestellt werden soll, beispielhafte Inhalte sind Nutzungstypen 

(nach ATKIS-Daten), Biotoptypen, Bezugsräume, Vorhaben, Schutzgebiete und Topographie.  

Bestand und Konflikte (Maßstab 1 : 5.000 oder größer, hier kann sich auch die Darstellung im 

Maßstab und Blattschnitt des technischen Lageplans anbieten) mit Darstellung der planungsre-

levanten Naturgüter und Naturgutfunktionen, den Bezugsräumen, dem Vorhaben und dessen 

Wirkungen sowie den wesentlichen Konflikten. 

Die in Anlage 4 KV geforderte Darstellung von bodenbezogenen Informationen erfolgt im Rahmen 

des gesonderten Bodengutachtens. Maßgebliche Informationen können in den Bestands- und 

Konfliktplan integriert werden (vgl. Materialien M 20). 

Artenschutz (Maßstab i.d.R. wie Bestand und Konflikte), in dem die relevanten europarechtlich 

geschützten Arten, deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten, das Vorhaben und dessen Wirkun-

gen, die relevanten Vermeidungsmaßnahmen sowie die Verbotstatbestände dargestellt sind.  
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Bei kleineren Projekten kann ggf. auf die Pläne Bestandsübersicht und Artenschutz verzichtet 

werden, sofern die relevanten Inhalte auch über einen Bestands- und Konfliktplan darstellbar 

sind. 

Das HMUKLV hat eine Liste der sog. Versagensarten erstellt (vgl. Materialien M 9), deren ge-

nauen Fundorte nicht veröffentlich werden dürfen, da deren Bekanntwerden nachteilige Umwelt-

auswirkungen haben kann. In den öffentlich zugänglichen Bestandsplänen dürfen diese Arten 

nicht genau verortet werden, gleichwohl sind sie bei einem Vorkommen in den Kartenlegenden 

zu führen. Für ein mögliches Klageverfahren müssen die Versagensarten in einem getrennten 

Plan dargestellt werden, um deren Berücksichtigung im Abwägungsentscheid der Genehmi-

gungsbehörde dokumentieren zu können. 

Maßnahmenübersicht (Maßstab 1 : 5.000 bis 1 : 25.000), in dem neben dem Vorhaben alle 

landschaftspflegerischen Maßnahmen mit Maßnahmenkürzel dargestellt sind. Eine Differenzie-

rung der Maßnahmenarten ist hier nicht erforderlich, jedoch kann eine Gruppierung nach z.B. 

Maßnahmen im Wald, Maßnahmen im Offenland und Maßnahmen im Trassenbereich sinnvoll 

sein. Ebenso ist das farbige Hervorheben der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maß-

nahmen) denkbar. 

Maßnahmen (Maßstab 1 : 1.000 bzw. im Maßstab und Blattschnitt des technischen Lageplans), 

mit einer differenzierten Darstellung aller landschaftspflegerischen Maßnahmen. Im Maßnahmen-

plan werden die einzelnen Maßnahmenarten farbig unterschieden, die Maßnahmenkürzel sowie 

das Vorhaben dargestellt. CEF-Maßnahmen, FCS-Maßnahmen und Kohärenzsicherungsmaß-

nahmen werden mit einem Index im Maßnahmenkürzel gekennzeichnet (vgl. Materialien M 17). 

Im Maßnahmenplan sind auch die Vermeidungsmaßnahmen, die Teil des straßentechnischen 

Entwurfs sind, als solche zu kennzeichnen.  

In den Plandarstellungen wird soweit möglich auf Textkästen verzichtet. 
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7. Kostenermittlung 

Bearbeitungshinweise: 

Kostenermittlung nach AKVS. Dabei sind die Einzelpositionen der Kostenermittlung 

darzustellen. 

 

Die Kostenermittlung beinhaltet die landschaftspflegerischen Maßnahmen und deren Herstel-

lungskosten (einschl. Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege). Hierin enthalten sind die 

Materialkosten sowie die Lohn- und Nebenkosten z.B. für das Liefern von Gehölzen und das 

fachgerechte Einbringen, etc.  

Mengenangaben werden aus den Maßnahmenblättern bzw. den Maßnahmenplänen ermittelt. 

Hierbei ergeben sich Stückzahlen aus den gewählten Pflanzabständen, -dichten und Flächenan-

teilen über die spezielle Menge/Stückzahl pro lfm bzw. m2.  

Die Kostenermittlung des LBP fließt in die Kostenberechnung nach AKVS der Gesamtmaßnahme 

ein und sollte daher bereits nach Vorgaben der AKVS ermittelt und aufgestellt sein. Als zusätzli-

che Positionen sind in der Kostenberechnung des LBP laufende Kosten, wie z.B. Monitoring oder 

Unterhaltungspflege gesondert zu erfassen. Diese werden nicht in der Kostenberechnung der 

Gesamtmaßnahme abgebildet.  

In der Kostenberechnung der Gesamtmaßnahme sind zusätzlich die Entschädigungskosten für 

Maßnahmenflächen, die künftig einer eingeschränkten land- bzw. forstwirtschaftlichen Nutzung 

unterliegen und die beim bisherigen Eigentümer verbleiben sowie die Kosten für den erforderli-

chen Flächenerwerb aufzunehmen. 
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8. Kompensationskataster com.LIVIS®, Naturschutzregister NA-
TUREG und MultiBaseCS 

Nach § 4 HAGBNatSchG sind die Behörden des Landes verpflichtet, die im Rahmen ihrer Zu-

ständigkeiten oder Aufgaben erhobenen Naturschutzfachdaten an das Naturschutzinformations-

system NATUREG (NATUrschutzREGister Hessen) zu übermitteln.  

Bei der Bereitstellung von Daten zu Kompensationsflächen ist das „Merkblatt zur Bereitstellung 
von Naturschutzdaten nach § 4 Abs. 3 HAGBNatSchG und § 4 Abs. 3 Satz 1 Kompensationsver-

ordnung“ (HAND) des HMUELV zu berücksichtigen. 

Das Merkblatt beschreibt das Mindest-Datenaustauschformat („Kerndatenmodell“) für Verfahren 
und Kompensationsmaßnahmen in Hessen. Durch das Mindest-Datenaustauschformat soll er-

möglicht werden, Naturschutzinformationen zu Kompensationen möglichst automatisiert, struktu-

riert, vollständig, aktuell und in vergleichbarer Qualität in NATUREG einzulesen. Über das Kern-

datenmodell hinausgehende, anlass- bzw. projektbezogene Anpassungen sind nach Abstim-

mung möglich. 

Das Merkblatt beinhaltet Regelungen zur Art, Umfang und Zeitpunkt der Datenbereitstellung so-

wie zu deren Aufbereitung / Datenstruktur (Vorgaben für graphische Daten und Sachdaten). Um 

die Datenübergabe zu erleichtern, sind die Vorgaben des Merkblattes bei der LBP-Bearbeitung 

(v.a. GIS-Daten) zu berücksichtigen. 

Bereitgestellt werden sollen folgende Unterlagen zum aktuellen, rechtskräftigen Status des Ver-

fahrens: 

1. Ausgefülltes Begleitblatt (HAND, Anlage 1) 

2.  Graphische Daten im Shape-Format (HAND, Anlage 2) 

3.  Sachdaten zu Verfahren und Maßnahmen als CSV-Tabelle (HAND, Anlage 3) 

4.  Bei nachfolgenden Änderungen sind keine Teildatenbestände bereitzustellen, sondern es 

erfolgt ein Komplettaustausch der Daten zu einem Verfahren. 

Daten zum aktuellen, rechtskräftigen Stand sind spätestens drei Monate nach Abschluss des 

Verfahrens (Datum des Bescheides) bereitzustellen. Bei maßgeblichen Änderungen ist der aktu-

alisierte Stand spätestens drei Monate nach Rechtskraft der Änderung (Datum des Bescheides) 

als Austauschdatenbestand bereitzustellen. 

Die Datenverwaltung und Aufbereitung zur Lieferung der Kompensationsflächen erfolgt durch die 

Hessische Landgesellschaft (HLG), die alle Aufgaben des Flächenmanagements im Zusammen-

hang mit Straßenbauvorhaben von Hessen Mobil wahrnimmt. Die HLG arbeitet dabei mit  

com.LIVIS®, einer modular aufgebauten Software zur Flurstücks- und Liegenschaftsverwaltung. 

com.LIVIS® enthält eine Schnittstelle zur automatisierten Erzeugung der für NATUREG benötig-

ten Datenformate.  
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Nach der Baurechtsschaffung bzw. Entfallen des Baurechtes wird das Projekt, nach Auftrag, 

durch die HLG in das Kompensationskataster com.LIVIS® eingepflegt und anschließend in das 

NATURG-Format exportiert. Hessen Mobil übergibt diese Daten an die für NATUREG zuständige 

ONB und bleibt als Eingriffsverursacher für die zu übergebenden Dateninhalte verantwortlich. 

Eine ständige Daten-Qualitätskontrolle durch Hessen Mobil bleibt daher unerlässlich. 

Hessen Mobil übernimmt während der Herstellungsphase der Maßnahmenflächen die entspre-

chende Datenpflege einschließlich der erforderlichen Aktualisierungen im com.LIVIS®. Die wei-

tere Datenpflege in com.LIVIS® während der Unterhaltungsphase übernimmt wiederum die HLG. 

Die Hessische Biodiversitäts-Datenbank MultiBaseCS dient zur Eingabe, Verwaltung, Auswer-

tung und Darstellung von faunistischen und floristischen Kartierungsdaten gemäß den gesetzli-

chen Vorgaben aus § 4 Abs. 2 HAGBNatSchG. Sie löst unter Verwendung der Software  

MultiBaseCS das bisherige System NATIS (Naturschutz-Informationssystem) ab. 

Die Nutzung des hessischen Standard-Datenformates MultiBase ist bei den zu erstellenden land-

schaftspflegerischen Begleitplänen, bei Umweltverträglichkeitsstudien und sonstigen Biotopkar-

tierungen anzuwenden.  

Das Datenformat ist auch bei der Vergabe von Aufträgen bzw. Werkverträgen vorzusehen. Hes-

sen Mobil als Auftraggeber für Ingenieurbüros kann sich hierzu an den Vorgaben für den Werk-

vertragsnehmer (s. HLNUG-Dokument "WV_Anweisung_20190524.pdf ") orientieren. 

Mögliche Daten-Abgabeformate sind: MultiBase (mbce, mbcex), Excel oder xml.  

Vom HLNUG grundsätzlich empfohlen wird die Verwendung des Formats MultiBase.  

Den aktuellen Stand der Anweisung zur datentechnischen Bearbeitung und Bereitstellung von 

Gutachten und die Merkblätter zu den Feldreferenzen (Pflichtfeldvorgaben) finden sich unter: 

http://hebid.hessen.de/bdd/Arten/. Die „WV_Anweisung_20190524.pdf“ richtet sich an Werkver-
tragsnehmer und beschreibt Vorgaben des HLNUG für Orte / Gebiete und Dokumente.  

 

https://srvhlsvln004.itshessen.hessen.de/-%20HSVV/Allgemeine%20Anwendungen/HSVV-ReWe.nsf/V-Web-ContentSearch/DAEED9960D215D2AC12584410021955B/$File/WV_Anweisung_20190524.pdf
http://hebid.hessen.de/bdd/Arten/
https://srvhlsvln004.itshessen.hessen.de/-%20HSVV/Allgemeine%20Anwendungen/HSVV-ReWe.nsf/V-Web-ContentSearch/DAEED9960D215D2AC12584410021955B/$File/WV_Anweisung_20190524.pdf
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Anhang 1:  Naturräumliche Haupteinheitengruppen in Hessen 

 
Karte im DIN A1-Format unter V:\Informationen\PLANUNG\LANDESPFLEGE\1_EINGRIFFSREGELUNG\KV 
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Anhang 2:  Prüfbericht zum landschaftspflegerischen Begleitplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prüfbericht zum 
 

LBP ….. 
 
 
 
 
 

Außenstelle 
 

zuständige/r Sachbearbeiter/in  

Ingenieurbüro  

Bearbeitungszeitraum LBP  

zuständige Naturschutzbehörde  

geprüft durch  

Datum  
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Hinweise zur Anwendung der Prüfkriterien 
 
Der Prüfbericht dient der hessischen Straßenbauverwaltung dazu, Landschaftspflegerische Be-

gleitpläne im Rahmen des Qualitätsmanagements auf ihre Verfahrenstauglichkeit hin überprüfen 

zu können. Im Prüfbericht dokumentiert die betreuende Außenstelle von Hessen Mobil die pro-

jektbegleitende Überprüfung des Planungsprozesses.  

Die Qualitätssicherung eines LBP läuft auf folgenden Ebenen ab: 

 formale Prüfung (Vollständigkeitsprüfung) 

 inhaltlich-methodische Prüfung und datenbezogene Prüfung (Plausibilitätsprüfung) 

Entspricht der vom Gutachterbüro erstellte LBP den formalen Kriterien an die Vollständigkeit des 

Erläuterungsberichts und der Karten? Sind die rechtlichen Anforderungen und Regelwerke des 

BMVI sowie landespezifische Vorgaben berücksichtigt worden? (Vollständigkeit)  

Sind die fachlichen Anforderungen des Leitfadens für die Erstellung landschaftspflegerischer Be-

gleitpläne berücksichtigt und umgesetzt worden? Mit welchen projektbezogenen Datengrundla-

gen ist der LBP bearbeitet worden? (Plausibilität) 

Neben den eigentlichen Prüfkriterien zur Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung sollen die vor-

weggestellten Kriterien zur Projektbeschreibung den Einblick in den gesamtplanerischen Zusam-

menhang des LBP im Vorhaben ermöglichen und Besonderheiten dokumentieren. 

 

In der Gesamtheit richtet sich die Prüfung darauf, einen rechts- und verfahrenssicheren LBP in 

die Planfeststellung einzustellen.  
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Nr. Prüfkriterium 
Prüfergebnisse Jahr 

Ja Nein 
nicht  

relevant 

3 1.1.1.1.1.1.2 Konfliktschwerpunkte     

3.1 Liegt das Vorhaben in oder angrenzend zu FFH-, Vogel-
schutz-, - oder Naturschutzgebieten? 

    

3.2 Sind im Untersuchungsraum Vorkommen von europarechtlich 
geschützten Arten (§§ 44, 45 BNatSchG) und streng ge-
schützten Arten bekannt? 

    

3.3 Liegt das Vorhaben in naturschutzfachlich bedeutsamen Be-
reichen? 

    

Anmerkungen zu Nr. … : 
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Nr. Be-
zug 

Prüfkriterium 
Prüfergebnisse Fund-

stelle 

Ja Nein 
nicht re-
levant 

3.  Konfliktanalyse     

3.1  Ermittlung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Beein-
trächtigungen der Naturgüter nach Art, Ort, Intensität, 
räumlicher Reichweite und Dauer 

    

3.1.1  Ermittlung der Beeinträchtigungen europarechtlich ge-
schützter Arten (§ 44 BNatSchG) 
(nachrichtliche Übernahme aus ASB) 

    

3.1.2  Ermittlung der Beeinträchtigungen geschützter Biotope 
(§ 30 BNatSchG)  

    

3.1.3  Ermittlung der Beeinträchtigungen europarechtlich ge-
schützter Lebensräume und Arten (§ 19 BNatSchG) 

    

3.2  Dokumentation der Prognose- und Bewertungsmethoden     

3.3  Entwicklung und Dokumentation von Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen  

    

3.4  Übereinstimmung der Vermeidungs- und Verminderungs-
maßnahmen mit der technischen Planung, Bauwerksver-
zeichnis 

    

3.5  Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der 
Naturgüter 

    

3.6  Funktionale Gegenüberstellung von Art und Umfang der 
erheblichen Beeinträchtigungen der Naturgüter 

    

Anmerkungen zu Nr. … : 
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Nr. Be-
zug 

Prüfkriterium 
Prüfergebnisse Fund-

stelle 

Ja Nein 
nicht re-
levant 

4.  Maßnahmenplanung     

4.1  Ableitung und Dokumentation einer Zielkonzeption für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Berücksichti-
gung der Landschaftsplanung 

    

4.2  Darstellung von Kohärenz- und Schadensbegrenzungs-
maßnahmen nach § 34 BNatSchG 

    

4.3  Darstellung von CEF und FCS-Maßnahmen nach § 44 
bzw. §45 BNatSchG 

    

4.4  Ableitung und Darstellung von Art und Umfang der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen aus den/ für die beein-
trächtigten Funktionen der Naturgüter unter Berücksichti-
gung der beeinträchtigten europarechtlich geschützter Le-
bensräume und Arten sowie geschützter Biotope 

    

4.5  Darstellung der Maßnahmen des Fachbeitrags WRRL     

4.6  Darstellung der bodenfunktionsaufwertenden Maßnahmen 
aus dem Bodengutachten zur Bodenbewertung nach KV 

    

4.7  Bei verbleibendem Kompensationsdefizit: Angaben zu 
Ökokontomaßnahmen (Punkte und konkrete Maßnah-
men) 

    

4.8  Darstellung von Gestaltungsmaßnahmen      

4.9  Bilanzierung des Kompensationsumfanges nach den Vor-
gaben der KV 

    

4.10  Erläuterung der Maßnahmen über Maßnahmenblätter     

4.11  Darstellung der Maßnahmen über ein nachvollziehbares 
Verweissystem (Maßnahmenpläne, -blätter, verglei-
chende funktionale Gegenüberstellung)  

    

4.12  Übernahme bzw. Übergabe der Kompensationsmaßnah-
men in com.LIVIS® und NATUREG 

    

Anmerkungen zu Nr. … : 
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Nr. Be-
zug 

Prüfkriterium 
Prüfergebnisse Fund-

stelle 

Ja Nein 
nicht re-
levant 

5.  Gesamtbeurteilung des Eingriffs     

5.1  Dokumentation, ob die Beeinträchtigungen des Natur-
haushalts gleichartig ausgeglichen oder gleichwertig er-
setzt werden können und ob das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet wer-
den kann. 

    

5.2  Anwendung der Ersatzzahlung / Ausgleichsabgabe ge-
mäß KV bei Kompensationsdefizit 

    

6.  Forstrechtliche Waldbilanz     

7.  Befreiungsvoraussetzungen     

8.  Kostenschätzung     

Zusammenfassendes Prüfergebnis 
Anforderungen der  
Handlungsanleitung erfüllt: 

positiv  negativ  

Gesamteinschätzung: 

 

Überarbeitungsbedarf: 
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Nr. Be-
zug 

Prüfkriterium 
Prüfergebnisse Fund-

stelle 

Ja Nein 
nicht re-
levant 

Kritische Aspekte: 
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Anhang 3:  Materialien 

 

M 1  Kommentierte Mustergliederung LBP 

M 2  Bei einem „Eingriff“ zu beachtende Naturschutz- und Umweltrechtshemen 

M 3  Daten- und Informationsgrundlagen 

M 4  Projektinformationen 

M 5  Abgrenzung des Planungsgebietes  

M 6  Abgrenzung von Bezugsräumen und Ermittlung der planungsrelevanten  
Funktionen 

M 7  Erfassungs- und Bewertungskriterien des Naturhaushaltes und des  
Landschaftsbildes 

M 8  Biotoptypenliste  

M 8KValt  Biotoptypenliste nach KVALT 

M 9  Erfassung von Tierarten 

M 10  Wirkfaktoren 

M 11  Beeinträchtigungen 

M 12  Vermeidungsmaßnahmen 

M 13  Entwicklung von Zielbiotopen 

M 14  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

M 15  Gestaltungsmaßnahmen 

M 16  Muster vergleichende Gegenüberstellung 

M 17  Muster Maßnahmenblatt 

M 18  Liste der Arten nach Anhang II FFH-RL, die nicht im Anhang IV stehen 

M 19  Forstrechtliche Unterlage mit Waldflächenbilanz nach Waldgesetz 

M 20  Bodenbilanz nach KV 

M 21  Übergangsregelung, Bearbeitung von Projekten nach KValt 
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KOMMENTIERTE MUSTERGLIEDERUNG LBP  

Die Kommentierung der Mustergliederung ist eine Zusammenfassung des LBP-Leitfadens 
und dient zum einen als Checkliste zur Überprüfung der Vollständigkeit eines LBP und zum 
anderen einer einheitlichen, aufeinander aufbauenden Bearbeitung des LBP. Dem entspre-
chend werden die einzelnen Gliederungspunkte durch Bearbeitungshinweise aus dem Leitfa-
den näher erläutert. 
 
Die Mustergliederung basiert auf den Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleit-
planung im Straßenbau (RLBP) des BMVBS. 
 
Die grau hinterlegten Kapitel sind in den Erläuterungsbericht nach den Richtlinien für die 
einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE 2012) bzw. den UVP-
Bericht zu übernehmen. 
 
 

Mustergliederung / Kommentierung 
Leitfaden / 

Materialien 

1 Einleitung  

 Vorstellung der Inhalte des LBP  

Beschreibung der methodischen Vorgehensweise zur Bearbeitung des LBP; Nennung ver-
wendeter Regelwerke / Leitfäden. 

Beschreibung des Straßenbauvorhabens sowie der Planungshistorie (Raumordnungsver-
fahren, Linienbestimmung, UVS etc.) sowie Dokumentation des Abstimmungs- und ggf. 
Kooperationsprozesses. 

 

 

 

M 4 

2 Planungsraumanalyse und Bestandserfassung  

 Vorbereitender Arbeitsschritt und damit Grundlage der Bestandserfassung ist die Pla-
nungsraumanalyse. Sie dient der projektspezifischen Ermittlung der planungsrelevanten 
Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie der 
hiermit einhergehenden Abgrenzung von funktional homogenen Bezugsräumen.  

Die Planungsraumanalyse definiert die vertieft zu untersuchenden und im LBP zu doku-
mentierenden Naturgüter getrennt für jeden Bezugsraum. Zur besseren Nachvollziehbar-
keit der maßgeblichen Bestandsdaten bietet sich eine Gliederung nach den Bezugsräumen 
und nicht nach den durchgeführten Arbeitsschritten an. Je Bezugsraum werden daher zu-
nächst die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen als Ergebnis der Planungsraum-
analyse abgeleitet und diese dann im 2. Schritt zur Dokumentation der Bestandserfassung 
und -bewertung differenziert beschrieben. Die Inhalte bauen somit aufeinander auf. 

Kap. 2.2 

 

2.1 Abgrenzung der Bezugsräume  

 Auflistung und Kurzbezeichnung der Bezugsräume sowie Darlegung der Abgrenzungs-

kriterien 

Die Dokumentation der Bezugsräume kann in tabellarischer Form erfolgen. Eine vollstän-
dige Darstellung ist dem Bestandsübersichtplan sowie dem Maßnahmenübersichtsplan zu 
entnehmen 

Die Bezeichnung der Bezugsräume sollte nach der wesentlichen Struktur (Wald, Niederung, 
Offenland) ergänzt um einen Ortsbezug erfolgen. 

Die Abgrenzung der Bezugsräume ist nach einheitlichen landschaftlichen Strukturen bzw. 
Gegebenheiten vorzunehmen (z.B. Biotopkomplexe, Landschaftsbildräume, anthropogene 
Nutzungen, geomorphologische Formen). Soweit vorhanden und sinnvoll kann sich an vor-
handene naturräumliche bzw. landschaftliche Untergliederungen angelehnt werden. I.d.R. 
ist es ausreichend auf der Grundlage von Luftbildern, Topographischen Karten und ggf. Bo-
denkarten eine Unterteilung des Landschaftsraumes in Waldgebiete, Niederungen, Offen-
land, Siedlungsbereiche vorzunehmen. Die Bezugsräume sind nicht als starre Grenze zu 
verstehen. Sie können Wechsel- und Funktionsbeziehungen mit entsprechenden Übergän-
gen zu angrenzenden Bezugsräumen aufweisen. 

Die Bezugsräume müssen nach den o.g. Kriterien ausreichend großräumig abgegrenzt wer-
den, um eine zielführende und effektive Bearbeitung zu ermöglichen. Eine zu kleinteilige 
Abgrenzung und zu große Anzahl an Bezugsräumen erschwert insb. die Zuordnung von 

Kap. 2.2 

M 6 







Materialien M 1: Kommentierte Mustergliederung LBP 4 

 

Mustergliederung / Kommentierung 
Leitfaden / 

Materialien 

der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit sowohl zwischen den Schutzgütern als auch mit 
weiteren Belangen wie Verkehrstechnik, Kosten oder anderen Raumnutzungen abgewogen 
wurde, sollte die Begründung für nicht vermiedene Beeinträchtigung über die Dokumenta-
tion dieses Abwägungsprozesses erfolgen. 

3.1 Straßenbautechnische Vermeidungsmaßnahmen  

 Festlegung von straßentechnischen Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere bautechni-
sche Maßnahmen wie z.B. Tunnel, Aufweitungen von Brückenbauwerken, Wilddurchlässe, 
Grünbrücken sowie Amphibien- und Kleintierdurchlässe, Leiteinrichtungen, (Wild-) Schutz-
zäune) in Rückkopplung mit der technischen Planung. 

Konzeptionell sind die Vermeidungsmaßnahmen wesentlicher Inhalt der landschaftspflege-
rischen Begleitplanung. Die baulichen Vermeidungsmaßnahmen sind jedoch Bestandteil 
des straßentechnischen Entwurfs.  

Kap. 4.2 

 

M 12 

3.2 Vermeidungsmaßnahmen bei der Durchführung der Baumaßnahme  

 Vermeidungsmaßnahmen beziehen Maßnahmen zum Schutz vor temporären Gefährdun-
gen von Natur und Landschaft mit ein (siehe u.a. RAS LP 4 - Schutz von Bäumen, Vegeta-
tionsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen sowie die DIN-Normen zur Vegetations-
technik im Landschaftsbau 18915 - Bodenarbeiten, 18918 - Ingenieurbiologische Siche-
rungsbauweisen, 18920 - Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen). Hierzu zählen z.B. Einzäunungen, Schutz von Gewässern und Ein-
zelgehölzen, Schutzpflanzungen im Rahmen der Bauausführung. 

Bei der Ableitung von Vermeidungsmaßnahmen sind insbes. die aus arten- und gebiets-
schutzschutzrechtlichen Gründen erforderlichen Vorkehrungen zur Schadensbegrenzung 
zu beachten (z.B. Bauzeitenregelung, Verschließen von Baumhöhlen). 

Weiterhin sind bodenbezogene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen abzuleiten.  

Kap. 4.2 
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M 20 

4 Konfliktanalyse / Eingriffsermittlung  

 Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der überschlägigen Auswirkungsprognose im Rah-
men der Planungsraumanalyse soll die Konfliktanalyse den Eingriffstatbestand ermitteln 
und die Frage beantworten, welche planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes durch das Vorhaben mit den spezifischen Projekt-
wirkungen beeinträchtigt werden können.  

Kap. 2.2 

Kap. 4 

4.1 Projektbezogene Wirkfaktoren  

 Die umweltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren sind nach Art, Intensität, räumli-
cher Reichweite und zeitlicher Dauer des Auftretens aus der konkretisierten technischen 
Planung zu identifizieren. Nach ihren Ursachen bzw. den Vorhabenphasen sind bau-, anla-
gen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen zu unterscheiden. 

Anhand der Wirkfaktoren werden Ursache-Wirkungsbeziehungen mit den planungsrelevan-
ten Funktionen und Strukturen hergestellt und die potenziellen Beeinträchtigungen abgelei-
tet. 

M 10 

M 11 

4.2 Methodik der Konfliktanalyse  

 Aufbauend auf der Feststellung des Eingriffstatbestandes ist eine differenzierte Prognose 
der Schwere, Intensität, Zeitdauer und räumlichen Reichweite der erheblichen Beeinträch-
tigungen vorzunehmen. Die erheblichen Beeinträchtigungen sind, soweit möglich, in quan-
titativen Dimensionen (u.a. Fläche, Anzahl, Länge, Breite, Tiefe, Restflächengröße) zu bi-
lanzieren und / oder qualitativ zu beschreiben. 

Basis der Eingriffsermittlung ist die flächendeckende Biotoptypenerfassung und -bewertung, 
nach der sich Art und Umfang der mindestens erforderlichen Kompensation ausrichten. Die 
darüber hinaus für die Eingriffsermittlung und Maßnahmenplanung relevanten Funktionen 
ergeben sich aus der Planungsraumanalyse. 

Beim Boden ist bei Vorhaben mit einer Eingriffsfläche > 1 ha eine Eingriffsbewertung nach 
KV vorzunehmen. 

Unabhängig der Anwendung des Biotopwertverfahrens der Kompensationsverordnung 
(KV), nach der die weiteren Naturgüter im Hinblick auf den erforderlichen Kompensations-
bedarf über den Punktwert des Nutzungstyps mit abgedeckt sein soll, sind die erheblichen 
Beeinträchtigungen aller planungsrelevanten Funktionen zu erfassen, um die Multifunktio-
nalität der Kompensationsmaßnahmen überprüfen und darlegen zu können. 

Kap. 4.1 

Kap. 4.3 
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KV-
Code 

Restrik-
tionen 

KV 
(Kompensationsverordnung) 

FFH-LRT gesetzl. 
Biotop-
schutz 

WP je 
qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

01.122 B Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald, 
naturschutzfachlich besonders wertvoll 

9160 (§) 68 X X X 

01.123 B Thermophiler Eichenwald, naturschutzfachlich besonders wertvoll 
(Traubeneichen-Trockenwald) 

 § 68 X X X 

01.124 B Bodensaurer Eichenwald auf Sandebenen, naturschutzfachlich besonders wertvoll  
(Birken-Stieleichen-Wald) 

9190 (§) 68 X X X 

01.130  Eichen- und Eichenmischwald 

Bei einem Fremdbaumanteil zwischen 11% und 30 % oder Alter < 120 Jahre 

      

01.131 (B) Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  9170 (§) 49 X X X 

01.132 (B) Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 9160 (§) 49 X X X 

01.133 (B) Thermophiler Eichenwald  § 49 X X X 

01.134 (B) Bodensaurer Eichenwald auf Sandebenen 9190 (§) 49 X X X 

01.135 (B) Sonstiger Eichenwald   46 X X X 

01.136  Eichenaufforstung vor Kronenschluss   33 X X -- 

01.140  Wassergeprägter Laubwald 
(naturschutzfachlich besonders wertvoll) 

      

01.141 B Hartholzauwald, naturschutzfachlich besonders wertvoll  
(Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwälder) 

Bis zu einem Fremdbaumanteil von max. 10% und Baumalter mind. 120 Jahre 

91F0 § 72 X X X 

01.142 B Weiden-Weichholzaue, naturschutzfachlich besonders wertvoll 91E0* § 66 X X X 

01.143 B Bachauwald, naturschutzfachlich besonders wertvoll 

Flächige Bestände; einreihige Ufergehölzbestände fallen unter 02.320 

91E0* § 66 X X X 

01.144 B Schwarzerlenbrüche, naturschutzfachlich besonders wertvoll  § 69 X X X 

01.145 B Birkenbrüche, naturschutzfachlich besonders wertvoll  § 69 X X X 

01.146 B Birken-Moorwald, naturschutzfachlich besonders wertvoll 91D0* § 72 X X X 

01.147  Hartholzauwald  

Fremdbaumanteil > 10% oder Alter < 120 Jahre 

      

01.148 (B) Hartholzauwald 91F0 § 66 X X X 

01.149  Neuanlage von Auwald/ Bruchwald   36 X X -- 
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KV-
Code 

Restrik-
tionen 

KV 
(Kompensationsverordnung) 

FFH-LRT gesetzl. 
Biotop-
schutz 

WP je 
qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

02.200 (B) Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf frischen Standorten   39 X X -- 

02.300 (B) Sonstige Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf feuchten bis nassen Stand-
orten 

außerhalb von Sümpfen und nicht an Fließgewässern  

  44 X X -- 

02.310 (B) Ufer- und Sumpfgebüsche auf feuchten bis nassen Standorten  § 44 X X -- 

02.320 (B) Ufergehölzsaum, standortgerecht mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  

Neuanlage siehe 01.149 

91E0* § 50 X X -- 

02.400  Neuanpflanzung von Hecken/Gebüschen (heimisch, standortgerecht, nur Außenbe-
reich), Neuanlage von Feldgehölzen 

mit gebietseigenen Gehölzen, mindestens dreireihig, mindestens 5 m breit 

  27 X X -- 

02.500  Standortfremde Hecken-/Gebüsche (standortfremde, nicht heimische oder nicht ge-
bietseigene Gehölze sowie Neuanlage im Innenbereich) 

auch Anpflanzungen, die die Mindestanforderungen von 02.400 nicht erfüllen 

  20 -- -- -- 

02.600  Neupflanzung von Hecken/ Gebüschen 

straßenbegleitend etc., nicht auf Mittelstreifen 

  20 O -- -- 

02.700 B durch Verbuschung degenerierte Sonderstandorte   27 X X -- 

02.900  Sonstige       

02.910 B Hohlwege  (§) 59 -- -- -- 

03.000  Erwerbsgartenbau, Sonderkulturen, Streuobst       

03.100  Hochstämme im Erwerbsgartenbau, intensiv bewirtschaftet, soweit nicht Streuobst   25 -- -- -- 

03.101  Hochstämme im Erwerbsgartenbau, neu angelegt, soweit nicht Streuobst   23 -- -- -- 

03.110  Streuobstbestand 

Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Mindestgröße 1.000 qm oder 10 
Bäume. Sonstige Obstbaumbestände (unterhalb der Mindestgröße und im Innenbereich) zu 
04.210 

      

03.111 B Streuobstbestand mäßig intensiv bewirtschaftet 

3- bis mehrschürig oder Ackernutzung, Bäume jährlich geschnitten 

 § 38 X X -- 

03.121  Flächige Ersatz- oder Nachpflanzung hochstämmiger Obstbäume in direkter räumli-
cher Verbindung zu vorhandenen Streuobstbeständen  

soweit nicht 04.210 

 § 31 X X -- 
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KV-
Code 

Restrik-
tionen 

KV 
(Kompensationsverordnung) 

FFH-LRT gesetzl. 
Biotop-
schutz 

WP je 
qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

03.237 (B) Aufgelassene Weinbergsflächen und Sonderkulturflächen vor Verbuschung  

Nutzungsaufgabe länger als 10 Jahre nach Wurzelrodung oder nach Tätigwerden der zu-
ständigen Behörde 

  36 -- -- -- 

03.238 B Aufgelassene Weinbergsflächen und Sonderkulturflächen nach Verbuschung  

Nutzungsaufgabe länger als 10 Jahre nach Wurzelrodung oder nach Tätigwerden der zustän-
digen Behörde 

  34 -- -- -- 

03.241  Baumschulen   17 -- -- -- 

03.242  Öko-Baumschulen   21 -- -- -- 

03.243 B Baumschulen nach Nutzungsaufgabe   26 -- -- -- 

04.000  Einzelbäume und Baumgruppen, Feldgehölze (betrifft die Typen bis 04.500: 

Bäume außerhalb von Nutzungstypen, die ohnehin durch Bäume charakterisiert sind, wie 
Wald, Streuobstwiesen u. ä., bilden Sonderfälle in der Typenliste. Im Bereich ihrer Kronen-
traufe wird die unter den Bäumen befindliche Fläche [z.B. Rasen, Pflaster, Acker] um eine 
bestimmte Punktzahl aufgewertet. Ausgenommen hiervon bleiben Flächen, die durch die 
Überstellung mit Bäumen in ihrem ökologischen Wert beeinträchtigt werden [z.B. Halbtro-
ckenrasen, Heiden, Moore u. ä.]. 

° Bei den Typen der Nr. 04.100 bis 04.500 Punktzahl je qm der von der Baumkrone über-
deckten Fläche zusätzlich zum Wert des darunter liegenden Nutzungstyps. Bei Neupflanzun-
gen sind in Abhängigkeit vom Stammumfang in 1 m Höhe in der Regel folgende Traufflächen 
zu unterstellen: 

unter 16 cm                                 1 qm  

ab 16 cm bis unter 20 cm            3 qm  

ab 20 cm                                      5 qm  

Großbäume                            fallweise 

      

04.100  Einzelbaum       

04.110°  Einzelbaum einheimisch, standortgerecht, Obstbaum   34 X X -- 

04.120° (B) Einzelbaum nicht heimisch, nicht standortgerecht, Exot 

als Planung nur im besiedelten Bereich 

  23 X X -- 

04.200  Baumgruppe / Baumreihen       

04.210°  Baumgruppe / Baumreihe einheimisch, standortgerecht, Obstbäume 

ab 3 Bäumen 

  34 X X -- 
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(Kompensationsverordnung) 
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Biotop-
schutz 

WP je 
qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

04.220°  Baumgruppe / Baumreihe nicht heimisch, nicht standortgerecht, Exoten 

ab 3 Bäumen 

  23 X X -- 

04.300  Allee       

04.310°  Allee heimisch, standortgerecht, Obstbaum 

ab Mindestlänge von 100 m, beidseitig 

 § 36 X X -- 

04.320°  Allee nicht heimisch, nicht standortgerecht, Exoten 

ab Mindestlänge von 100 m, beidseitig 

  26 X X -- 

04.500° B Kopfweiden, Kopfpappeln   44 X X -- 

04.600 B Feldgehölz (Baumhecke), großflächig 

Deckungsgrad der Bäume > 50 % (im Unterschied zu Hecken / Gebüschen) 

  50 X X -- 

05.000  Gewässer, Ufer, Sümpfe       

05.100  Quellgebiete       

05.111 B Kalktuffquellen  

einschließlich Quellgerinne 

7220* § 73 X X -- 

05.112 B Tümpelquellen mit Strandlings- oder Zwergbinsenvegetation 3130 § 73 X X -- 

05.113 B Tümpelquellen mit Armleuchteralgenvegetation 3140 § 73 X X -- 

05.114 B Tümpelquellen mit Schwimmpflanzenvegetation 3150 § 73 X X -- 

05.115 B Sonstige Tümpelquellen  § 73 X X -- 

05.116 B Sturzquellen (Rheokrenen)  § 73 X X -- 

05.117 B Sickerquellen und Quellfluren (Helokrenen)  § 73 X X -- 

05.118  Gefasste Quelle, naturnah   

anthropogen beeinflusst, mit freiem Wasserabfluss. LRT-Zugehörigkeit ist ggf. anzugeben 

7220*, 
3130, 3140  
oder 3150 

 39 X X -- 

05.120  In Bauwerken gefasste Quellen 

vollständig gefasst, z.B. zur Trinkwassergewinnung 

  3 O X -- 
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05.200  Fließgewässer       

05.210  Bäche (auch nach Renaturierung) 

Oberflächengewässer-Typen nach Anhang 1-3 WRRL Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-
2021, Fließgewässertypen 5-7 sowie 19 

      

05.211  Bäche mit flutender Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 2 oder besser 3260 § 73 X X X 

05.212  Bäche ohne flutende Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 2 oder besser  § 69 X X X 

05.213  Bäche mit flutender Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 3 oder schlechter 3260 § 50 X X X 

05.214  Bäche ohne flutende Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 3 oder schlechter   47 X X X 

05.215  Begradigte und ausgebaute Bäche, Gewässerstrukturgüte 5 oder schlechter   19 X X -- 

05.220  Flüsse (auch nach Renaturierung)  

Oberflächengewässer-Typen nach Anhang 1-3 WRRL Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-
2021, Fließgewässertypen 9-10 sowie 19 

      

05.221  Naturnahe Flussabschnitte mit Schlammbänken, Gewässerstrukturgüteklasse 2 oder 
besser 

3270 § 73 X -- -- 

05.222  Naturnahe Flussabschnitte mit flutender Wasservegetation, Gewässerstrukturgüte-
klasse 2 oder besser 

3260 § 73 X -- -- 

05.223  Sonstige naturnahe Flussabschnitte, Gewässerstrukturgüteklasse 2 oder besser  § 69 X -- -- 

05.224  Flussabschnitte mit Schlammbänken, Gewässerstrukturgüteklasse 3 oder schlechter  3270  47 X -- -- 

05.225  Flussabschnitte mit flutender Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 3 oder 
schlechter 

3260  47 X -- -- 

05.226  Sonstige Flussabschnitte, Gewässerstrukturgüteklasse 3 oder schlechter    44 X -- -- 

05.227  Kanäle (schiffbar) und naturfern ausgebaute Flussabschnitte, Gewässerstrukturgüte-
klasse 5 oder schlechter 

  19 -- -- -- 

05.230  Altarme und Altwasser       

05.231 B oligo- bis mesotrophe Altarme oder Altwasser mit Strandlings- oder Zwergbinsenvege-
tation 

3130 § 73 X X X 

05.232 B oligo- bis mesotrophe Altarme oder Altwasser mit Armleuchteralgenvegetation 3140 § 73 X X X 

05.233 B eutrophe Altarme oder Altwasser mit Schwimmpflanzenvegetation 3150 § 73 X X X 

05.234 B durchströmte Altarme mit flutender Wasservegetation 3260 § 73 X X X 
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05.235 B durchströmte Altarme mit Schlammbänken 3270 § 73 X X X 

05.236 (B) Sonstige Altarme oder Altwasser  

inkl. Neuanlage i.R. von Renaturierung 

 § 53 X X X 

05.240  Gräben       

05.241 B Arten- / strukturreiche Gräben 

artenreiche Grabenvegetation, mit Strukturelementen wie Grabentaschen und extensiver 
Grabenunterhaltung 

  39 -- -- -- 

05.242  Neuanlage arten- / strukturreiche Gräben 

Mindestbreite 5 Meter 

  23 -- -- -- 

05.243  Arten- / strukturarme Gräben   29 -- -- -- 

05.244  Neuanlage strukturarme Gräben  

inkl. Wegseitengräben in Standardbauweise, Trapezprofil, ohne Sohl- und Uferbefestigung 

  19 -- -- -- 

05.245  Naturfern ausgebaute Gräben mit Sohl- und Uferbefestigung   7 O -- -- 

05.300  Stillgewässer       

05.310  Naturnahe Seen, Flachseen und Weiher  

> 5 m tief, > 0,1 ha 

      

05.311 B Oligo- bis mesotrophe (Flach-)Seen oder Weiher mit Strandlings- oder Zwergbinsenve-
getation 

3130 (§) 66 X X -- 

05.312 B Oligo- bis mesotrophe (Flach-)Seen oder Weiher mit Armleuchteralgenvegetation 3140  66 X X -- 

05.313 B Eutrophe (Flach-)Seen oder Weiher 3150 (§) 49 X X -- 

05.314 B Dystrophe (Flach-)Seen oder Weiher 3160 § 66 X X -- 

05.315 B Sonstige (Flach-)Seen oder Weiher   35 X X -- 

05.316  Neuanlage von (Flach-)Seen oder Weiher   29 -- -- -- 

05.330  Natürliche oder naturnahe Kleingewässer < 0,1 ha       

05.331 B Oligo- bis mesotrophe ausdauernde Kleingewässer mit Strandlings- oder Zwergbin-
senvegetation 

3130 § 56 X X -- 

05.332 B Oligo- bis mesotrophe ausdauernde Kleingewässer mit Armleuchteralgenvegetation 3140 § 56 X X -- 
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05.333 B Ausdauernde Kleingewässer, eutroph 3150 § 49 X X -- 

05.334 B sonstige ausdauernde Kleingewässer  § 50 X X -- 

05.335 (B) Oligo- bis mesotrophe temporäre / periodische Kleingewässer mit Strandlings- oder 
Zwergbinsenvegetation 

3130 § 47 X X -- 

05.336 B Moorgewässer, dystrophe Kleingewässer 3160 § 66 X X -- 

05.337 (B) Oligo- bis mesotrophe temporäre / periodische Kleingewässer mit Armleuchteralgenve-
getation 

3140 § 47 X X -- 

05.340 (B) Temporäre / periodische Kleingewässer, eutroph 3150 § 47 X X -- 

05.341 (B) Temporäre / periodische Kleingewässer, dystroph 3160 § 47 X X -- 

05.342 (B) sonstige temporäre / periodische Kleingewässer  § 47 X X -- 

05.343  Neuanlage von sonstigen Kleingewässern 

z.B. im besiedelten Bereich, In Parks 

  29 -- -- -- 

05.344  Neuanlage naturnaher Stillgewässer in naturnaher Umgebung 

z.B. in Auen, im räumlichen Verbund zu bestehenden Gewässern, im Wald 

  36 -- -- -- 

05.350  Naturferne Stillgewässer       

05.351  Stauseen  (§) 29 -- -- -- 

05.352  Kleinspeicher, Teiche, Grubengewässer (Kies- und Tongruben, Steinbruch, nicht rena-
turiert, in Betrieb)  

z.B. Fischteiche, Löschwasserteich, Teiche zur Nassauskiesung, dauernd wasserführend.  
Sofern naturnah oder für Artenschutz relevant zu 05.330  

 (§) 25 -- -- -- 

05.353 B Torfstiche   43 X X X 

05.354  Periodische / temporäre Becken  

soweit nicht versiegelt, z.B. Regenrückhaltebecken o.ä.  

  21 -- -- -- 

05.400  Röhrichte, Riede, Hochstauden (i.d.R. Außenbereich)       

05.410 (B) Schilf- und Bachröhrichte 

Umfasst Primär- und Sekundärstandorte 

teilweise 
3130, 3140 
oder 3150 

§ 53 X X X 

05.440 B Großseggenriede/-röhricht teilweise 
3130, 3140 
oder 3150 

§ 56 X X -- 
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06.350  Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen und Mähweiden, inkl. Neuanlage  

Silagewiesen und Mähweiden mit meist mind. 4- maliger Nutzungsfrequenz und starker Dün-
gung, artenarm 

  21 -- -- -- 

06.360  Einsaat aus Futterpflanzen  

mehrjährig nutzbare Einsaaten landwirtschaftlicher Futterpflanzen, z.B. aus Weidelgras, 
Klee-Gras-Mischungen etc. 

  16 -- -- -- 

06.370  Naturnahe Grünlandanlage  

Einsaat aus gebietseigener Herkunft, i.d.R. kräuterreiche Mischungen, Anlage durch Mahd-
gutübertrag, Heudrusch, Selbstberasung o.ä. 

  25 X X -- 

06.380 B Wiesenbrachen und ruderale Wiesen  

mehrere Schnitte müssen unterblieben sein 

  39 -- -- -- 

06.400  Magerrasen       

06.410 (B) Wacholderheide 5130 § 69 X X X 

06.420 (B) Magerrasen basenreicher Standorte 

orchideenreiche Ausprägungen sind gesondert abzugrenzen und zu kennzeichnen 

6210* § 69 X X X 

06.430 (B) Magerrasen saurer Standorte 

Auf sauren Standorten über Festgestein, soweit nicht den Borstgrasrasen zuzuordnen 

 § 69 X X X 

06.440 (B) Borstgrasrasen 6230* § 69 X X X 

06.450 (B) Bodensaure Sandtrockenrasen  

auf Binnendünen und Flugsand 

2330 § 69 X X X 

06.460 (B) Basenreiche, subkontinentale Sandtrockenrasen 6120* § 69 X X X 

06.470 (B) Subkontinentale Steppenrasen 6240 § 69 X X X 

06.480 (B) Sonstige Magerrasen  § 69 X X X 

06.900  Sonstige Grünland       

06.940 B Salzwiesen, nicht anthropogen 1340* § 69 X X X 

06.950 E Extensiv genutzte halboffene Weidelandschaft  

Mindestgröße: 10 ha, Bewaldeter oder durch Gewässer geprägter Flächenanteil jeweils max. 
30%, Voraussetzung: dauerhaftes Pflegekonzept und Nutzungssicherheit min. 30 Jahre, 0,6 - 
1 GV/ha 

  41 X X X 
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10.150 (B) Alte Trockenmauern, Steinriegel, etc. in freier Landschaft    53 X X -- 

10.151  Neu angelegte Trockenmauern in kulturlandschaftstypischer Umgebung  

im Verbund mit weiteren Saumstrukturen 

  36 -- -- -- 

10.152  sonstige neu angelegte Trockenmauern   16 -- -- -- 

10.160  Felswände/ Steinpackungen am Wasser   23 -- -- -- 

10.200  Gesteinsabbaustätten       

10.210  Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer Gesteinsaufschluss 

mit mind. 30% ungenutzten Bereichen 

  26 -- -- -- 

10.211  Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer Gesteinsaufschluss  

weniger als 30 % ungenutzte Bereiche 

  15 -- -- -- 

10.213  Sand- oder Kiesentnahmestellen in Betrieb  

mit mind. 30% ungenutzten Bereichen 

  26 O -- -- 

10.214  Sand- oder Kiesentnahmestellen in Betrieb  

weniger als 30 % ungenutzte Bereiche 

  17 O -- -- 

10.216  Lehm-/Tonabgrabung (trocken) in Betrieb 

mit mind. 30% ungenutzten Bereichen 

  26 O -- -- 

10.217  Lehm-/Tonabgrabung (trocken) in Betrieb 

weniger als 30 % ungenutzte Bereiche 

  17 O -- -- 

10.230  Rohböden   23 X X X 

10.310  Lehm-/ Lößwände vegetationsarm (trocken)  § 49 X X X 

10.411 B Anthropogene Schutt-und Geröllhalden, naturnah 8150 oder 
8160 

 47 X X X 

10.430  Schotterhalde, Abraumhalde, Abbruchmaterial von Gebäuden, naturfern und/oder ve-
getationsfrei 

  14 O -- -- 

10.500  Versiegelte und teilversiegelte Flächen (inkl.Wege)       

10.510  Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Asphalt), Müll-Deponie in Betrieb 
oder nicht abgedeckt, unbegrünte Keller, Fundamente etc. 

  3 O -- -- 

10.520  Nahezu versiegelte Flächen, Pflaster   3 O -- -- 
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10.530  Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasserdurchlässige Flä-
chenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren Wasserabfluss versickert wird 

inkl. Gleisanlagen im Schotterbett 

  6 O -- -- 

10.540  Befestigte oder begrünte Flächen 

Rasenpflaster, Rasengittersteine o.ä. 

  7 O -- -- 

10.610 (B) Bewachsene unbefestigte Feldwege   25 -- -- -- 

10.620 (B) Bewachsene unbefestigte Waldwege   25 -- -- -- 

10.630  Wege mit hydraulisch gebundener Tragdeckschicht  

HGTD-Wege, auch Neuanlage 

  5 O -- -- 

10.640  Wege mit Schotterbankett (Asphalt-, Beton-, Pflasterwege)  

Fahrbahnbreite max. 5 Meter, beidseitig jeweils min. 0,5 Meter Bankett 

  4 O -- -- 

10.650  Spurwege mit Schotterbankett und Mittelstreifen (Asphalt-, Beton-, Pflasterspurwege)  

Fahrspurbreite jeweils min. 1 Meter, beidseitig jeweils min. 0,5 Meter Bankett und begrünter 
Mittelstreifen 

  6 O -- -- 

10.660  Rasengitterspurweg  

Fahrspurbreite jeweils min. 1 Meter, beidseitig jeweils min. 0,5 Meter Bankett und begrünter 
Mittelstreifen 

  8 O -- -- 

10.670 (B) Bewachsene Schotterwege   17 -- -- -- 

10.690  Neuanlage Schotterrasenwege  

Steinerde mit Einsaat 

  9 -- -- -- 

10.691  Rekultivierte Deponie mit Gras / Kräutersaat, Vegetationsschicht auf abgedichtetem 
Deponiekörper 

  25 -- -- -- 

10.700  Überbaute Flächen       

10.710  Dachfläche nicht begrünt   3 O -- -- 

10.715  Dachfläche nicht begrünt, mit zulässiger Regenwasserversickerung   6 O -- -- 

10.720  Dachfläche extensiv begrünt; begrünte Fundamente  

ohne Pflege, Sukzession 

  19 O -- -- 

10.730  Dachfläche intensiv begrünt (mit dauernder Pflege, Ziergartencharakter)   13 O -- -- 
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10.740  Fassadenbegrünung, Pergolen        

10.741 B Mauern und Hauswände mit Fassadenbegrünung, begrünte Pergolen   19 O -- -- 

10.743  Neuanlage von Fassaden- oder Pergola-Begrünung   13 O -- -- 

11.000  Äcker und Gärten       

11.100  Äcker       

11.191  Acker, intensiv genutzt   16 -- -- -- 

11.192 (B) Acker, extensiv genutzt mit artenreicher Wildkrautflora 

Als Kompensationsmaßnahme nur durch Entwicklung auf standörtlich geeigneten Flächen 
mit nachweisbarem Potential für artenreiche Wildkrautflora 

  39 X -- -- 

11.193 B Ackerbrachen mehr als ein Jahr nicht bewirtschaftet   29 -- -- -- 

11.194  Acker mit Artenschutzmaßnahmen  

Feldvogelfenster, Hamstermutterzellen, Blühstreifen, temporäre Brachstreifen o.ä. 

  27 X -- -- 

11.195  Acker bei Bio-/ Öko-Landbau   21 -- -- -- 

11.200  Gärtnerisch gepflegte Anlagen und Hausgärten, Kleingärten und Grabeland       

11.210  Nutz- und Ziergarten       

11.211  Grabeland, Einzelgärten in der Landschaft, kleinere Grundstücke, meist nicht gewerbs-
mäßig genutzt 

  19 -- -- -- 

11.212  Gärten/ Kleingartenanlage mit überwiegendem Nutzgartenanteil   20 -- -- -- 

11.221  Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und strukturarme Haus-
gärten 

kleine öffentliche Grünanlagen, innerstädtisches Straßenbegleitgrün etc., strukturarme Grün-
anlagen, Baumbestand nahezu fehlend 

  14 O -- -- 

11.222 B Arten- und strukturreiche Hausgärten 

auch im Außenbereich 

  25 -- -- -- 

11.223  Neuanlage strukturreicher Hausgärten   20 -- -- -- 
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11.224  Intensivrasen 

z.B. in Sportanlagen 

  10 O -- -- 

11.225 (B) Extensivrasen, Wiesen im besiedelten Bereich 

z.B. Rasenflächen alter Stadtparks 

  23 -- X -- 

11.230  Parkanlagen, Friedhöfe, Waldsiedlungen       

11.231 B Park- und Waldfriedhöfe, Waldsiedlungen, Parks, Villensiedlungen mit Großbaumbe-
stand 

nicht versiegelte Flächen 

  38 -- X -- 

11.232  Friedhofsneuanlagen, neu angelegte Grabfelder ohne nennenswerten Baumbestand   16 -- -- -- 

   *   prioritärer Lebensraum 

 

 







Materialien M 8: Biotoptypenliste 25 

 

Arten- und Strukturausstattung 

Bei diesem Kriterium wird die Intaktheit des jeweiligen Biotoptyps im Hinblick auf die naturnahe 

Ausbildung der Arten- und Strukturausstattung (u.a. Mehrschichtigkeit, Totholzanteil) des Bio-

toptyps bewertet; alle, die Pflanzengesellschaft charakterisierenden Arten und Biotopstruktu-

ren werden berücksichtigt; ein weiteres Kriterium ist der Verbuschungsgrad (je höher der Ver-

buschungsgrad desto geringer ist die Intaktheit des Biotops 

Bei diesem Kriterium wird (indirekt) auch die Isolation/Vernetzung des Biotopes betrachtet, da 

sie sich auf die Arten-/Strukturausstattung auswirkt. 

Bewertungskriterien Bezeichnung 

Arten- und 
Strukturaus-
stattung 

 

 

 

 

extreme Abweichung vom Idealzustand des Biotoptyps, Störungen 
beeinträchtigen deutlich das Artengefüge (z.B. Straße, Friedhofs-
neuanlage)  

Intaktheit ist nicht 
gegeben 

Arteninventar und Bestandsstruktur schlecht ausgeprägt, erhebli-
che Störungen erkennbar (z.B. strukturarme Gärten, intensiv ge-
nutzte Wiesen) 

geringer  

Intaktheitsgrad 

mäßige Ausprägung des Arteninventars und der Bestandsstruktur, 
Störungseinflüsse erkennbar (z.B. ruderalisierte Grünlandbe-
stände, Verbuschung) 

mittlerer  
Intaktheitsgrad 

gute Ausprägung des Arteninventars und der Bestandsstruktur 
(z.B. natürlich/naturnah ausgebildete Wiesen, alte Alleen) 

hoher  
Intaktheitsgrad 

biotoptypisches Arteninventar und biotoptypische Bestandstruktur 
vorhanden (z.B. seit langer Zeit ungenutzte, totholzreiche Waldflä-
che, großflächige Waldbestände ohne nachweisliche Störungen, 
Trocken- und Magerrasen mit einer Vielzahl an repräsentativen Ar-
ten)  

Intaktheit sehr 
hoch (vollkom-
men) 

 





















 

 

M
a
te

ria
lie

n
 M

 8
K

V
a
lt : B

io
to

p
ty

p
e
n
lis

te
 n

a
c
h
 K

V
A

L
T  

1
0
 

KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  
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HB- 
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HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

03.220  Obstbau          

03.221  

Obstplantagen ohne Untersaat (in-
tensiv bewirtschaftete Busch-, 
Halbstamm- und Spalierobstkultu-
ren) 

     16 -- -- -- 

03.222  Obstplantagen mit Untersaat      23 -- -- -- 

03.223  
Weinbau, intensive Bewirtschaf-
tung, ohne Untersaat 

   11.220 Rebflur intensiv genutzt 17 -- X -- 

03.224  
Weinbau, intensive Bewirtschaf-
tung, mit Untersaat 

   11.220 Rebflur intensiv genutzt 25 -- X -- 

03.225  
Weinbau, extensive Bewirtschaf-
tung 

   11.210 Rebflur extensiv genutzt 40 X X X 

03.300  Baumschulen      16 -- -- -- 

04.000  
Einzelbäume und Baumgruppen, 
Feldgehölze 

         

04.100  Einzelbaum          

04.110  
Einzelbaum einheimisch, standort-
gerecht, Obstbaum 

     31 X X -- 

04.120  
Einzelbaum nicht heimisch, nicht 
standortgerecht, Exot 

     26 X X -- 

04.200  Baumgruppe          

04.210  
Baumgruppe einheimisch, standort-
gerecht, Obstbäume 

     33 X X -- 

04.220  
Baumgruppe nicht heimisch, nicht 
standortgerecht, Exoten 

     28 X X -- 

04.300  Allee/ Baumreihe          

04.310  
Allee/Baumreihe einheimisch, 
standortgerecht, Obstbäume 

  § 02.500 Baumreihen und Alleen 31 X X -- 



 

 

M
a
te

ria
lie

n
 M

 8
K

V
a
lt : B

io
to

p
ty

p
e
n
lis

te
 n

a
c
h
 K

V
A

L
T  

1
1
 

KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

04.320  
Allee/Baumreihe nicht heimisch, 
nicht standortgerecht, Exoten 

   02.500 Baumreihen und Alleen 26 X X -- 

04.400 B 
Ufergehölzsaum heimisch, standort-
gerecht (Neuanlage siehe 01.137) 

Gehölzsaum mit naturnahen 
Erlen, Eschen und Weiden 

91E0* § 02.200 
Gehölze feuchter bis nasser 
Standorte 

50 X X -- 

04.500  Kopfweiden, Kopfpappeln      44 X X -- 

04.600 B Feldgehölz (Baumhecke), großflächig      56 X X -- 

05.000  Gewässer, Ufer, Sümpfe          

05.100  Quellgebiete          

05.110  Ungefasste Quellen Kalktuffquellen 7220* §   73 X X -- 

Sturzquellen  § 04.111 Rheokrenen 73 X X -- 

Tümpelquellen 

3130 
3140 
3150 

 

§ 04.112 Limnokrenen 

73 X X -- 

Sickerquellen und Quellfluren  § 04.113 Helokrenen und Quellfluren 73 X X -- 

05.120  In Bauwerken gefasste Quellen    04.120 Gefasste Quellen 3 O X -- 

05.200  Fließgewässer          

05.210  
Naturnahe Bachläufe, kleine Flüsse 
(auch nach Renaturierung) 

         

05.211  
Schnellfließende Bäche (Ober-
lauf), Gewässergüteklasse besser 
als II 

 3260 § 
04.211, 
04.221 

Kleine bis mittlere Mittelge-
birgs- und Flachlandbäche 

69 X X X 

05.212  
Schnellfließende Bäche (Ober-
lauf), Gewässergüteklasse II und 
schlechter 

 3260 § 
04.211, 
04.221 

Kleine bis mittlere Mittelge-
birgs- und Flachlandbäche 

47 X X X 

05.213  
Mäßig schnell fließende Bäche 
(Mittellauf), kleine Flüsse, Gewäs-
sergüteklasse besser als II  

 3260 § 
04.212, 
04.222 

Große Mittelgebirgsbäche bis 
kleine Mittelgebirgsflüsse und 
Große Flachlandbäche bis 
kleine Flachlandflüsse 

69 X -- X 
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05.214  
Mäßig schnell fließende Bäche 
(Mittellauf), kleine Flüsse, Gewäs-
sergüteklasse II und schlechter 

 3260 § 
04.212, 
04.222 

Große Mittelgebirgsbäche bis 
kleine Mittelgebirgsflüsse und 
Große Flachlandbäche bis 
kleine Flachlandflüsse 

50 X -- X 

05.220  
Naturnahe Flüsse, Flussabschnitte, 
auch durch Renaturierung 

 3270 § 
04.213, 
04.223 

Mittelgebirgs- und Flachland-
flüsse 

66 X -- -- 

05.230 (B) Altarme, Altwasser  3130 

3140 

3150 

3260 

3270 

§ 04.310 Altarme 73 X X X 

§ 04.320 
Altwasser (einschließlich 
Qualmgewässer und Totwäs-
ser) 

73 X X X 

05.240  Gräben          

05.241 (B) 
An Böschungen verkrautete Grä-
ben 

naturnah angelegte Gräben   99.041 Gräben 36 -- -- -- 

05.242  Naturnah angelegte Gräben    99.041 Gräben 29 -- -- -- 

05.243  Naturfern ausgebaute Gräben Sohl- und Uferbefestigung   99.041 Gräben 7 O -- -- 

05.250  Begradigte und ausgebaute Bäche Sohl- oder Uferbefestigung 
aus Steinschüttungen oder 
Faschinen 

 

3260 

(§) 

04.211, 
04.212, 
04.213, 
04.221, 
04.222, 
04.223 

Kleine bis mittlere Mittelge-
birgs- und Flachlandbäche; 
Große Mittelgebirgsbäche bis 
kleine Mittelgebirgsflüsse und 
Große Flachlandbäche bis 
kleine Flachlandflüsse; Mittel-
gebirgs- und Flachlandflüsse 

23 X X -- 

 04.232 Kanäle 23 -- -- -- 

05.260  
Kanäle (schiffbar) und naturfern 
ausgebaute Flussabschnitte 

   04.232 Kanäle 23 -- -- -- 

05.300  Stillgewässer          

05.310  Seen, > 5 m tief, > 1 ha          

05.311 B Oligo- bis mesotrophe Seen  3130 (§)   63 X X -- 
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3140 

05.312 B Eutrophe Seen  3150 (§)   38 X X -- 

05.313 B Dystrophe Seen  3160 §   66 X X -- 

05.318  Neuanlage von Seen      29 -- -- -- 

05.320  Flachseen, Weiher, < 5 m tief, > 1 ha          

05.321 B Oligo- bis mesotrophe Weiher  
3130 

3140 
§   66 X X -- 

05.322 B Eutrophe Weiher  3150 (§)   35 X X -- 

05.323 B Dystrophe Weiher  3160 §   66 X X -- 

05.324  Neuanlage von Weihern      25 -- -- -- 

05.330  Natürliche Kleingewässer < 1 ha          

05.331 B Ausdauernde Kleingewässer  

3130 

3140 

3150 

§   56 X X -- 

05.332 (B) 
Temporäre/periodische Kleinge-
wässer 

 

3130 

3140 

3150 

§ 04.440 
Temporäre Gewässer und 
Tümpel 

47 X X -- 

§ 05.300 
Vegetation periodisch tro-
ckenfallender Standorte 

05.333 B Moorgewässer  3160 §   79 X X -- 

05.338  Neuanlage von Kleingewässern      29 -- -- -- 

05.339  
Neuanlage naturnaher Stillgewäs-
ser in naturnaher Umgebung 

     36 -- -- -- 

05.340  Künstliche Stillgewässer          

05.341  Stauseen   (§) 04.410 Stauseen, Talsperren 29 -- -- -- 

05.342  Kleinspeicher, Teiche   (§) 04.420 Teiche  27 -- -- -- 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

05.343  
Grubengewässer (Kies- und Ton-
gruben, Steinbruch, nicht renatu-
riert, in Betrieb) 

  (§) 04.430 
Bagger- und Abgrabungsge-
wässer 

25 -- -- -- 

05.344 B Torfstiche      43 X X X 

05.345  Periodische/ temporäre Becken      25 -- -- -- 

05.400  
Röhrichte, Riede, Hochstauden (i.d.R. 
Außenbereich) 

         

05.410   Schilfröhrichte 
Primär- und Sekundärstand-
orte 

teil-
weise 
3130, 
3140 
oder 
3150 

§ 05.110 
Röhrichte (inkl. Schilfröh-
richte) 

53 X X X 

05.420  Bachröhrichte nur Primärstandorte 

teil-
weise 
3130, 
3140 
oder 
3150 

§ 05.110 
Röhrichte (inkl. Schilfröh-
richte) 

53 X X X 

05.430  
Andere Röhrichte (Rohrkolben und 
Rohrglanzgras) 

nur Sekundärstandorte     53 X X -- 

05.440 B Großseggenriede/-röhricht ohne Übergangsmoor 

teil-
weise 
3130, 
3140 
oder 
3150 

§ 05.140 Großseggenriede 56 X X -- 

05.450 B Kleinseggenriede 
ohne Übergangsmoor  § 05.210 

Kleinseggensümpfe saurer 
Standorte 

56 X X -- 

 7230 § 05.220 
Kleinseggensümpfe basenrei-
cher Standorte 

56 X X -- 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

05.460 B Nassstaudenfluren  6430 (§) 05.130 
Feuchtbrache und Hochstau-
denfluren 

44 X X -- 

05.470  Spülsaumvegetation      44 X X -- 

05.480  Wasserpflanzenbestände      50 X X -- 

06.000  Grasland im Außenbereich          

06.100  Feuchtwiesen, Feuchtweiden          

06.010 (B) Intensiv genutzte Feuchtwiesen    06.210 
Grünland feuchter bis nasser 
Standorte 

27 -- -- -- 

06.020 (B) Extensiv genutzte Feuchtweide   § 06.210 
Grünland feuchter bis nasser 
Standorte 

42 X X X 

06.110 (B) Nährstoffarme Feuchtwiesen   § 06.210 
Grünland feuchter bis nasser 
Standorte 

59 X X X 

06.120 (B) Nährstoffreiche Feuchtwiesen   § 06.210 
Grünland feuchter bis nasser 
Standorte 

47 X X X 

06.130 B Flutrasen   § 06.210 
Grünland feuchter bis nasser 
Standorte 

42 X X X 

06.140 B 
Grünland wechselfeuchter Stand-
orte 

 
6410 

6440 
§ 06.220 

Grünland wechselfeuchter 
Standorte 

47 X X X 

06.200  Weiden          

06.210  Extensiv genutzte Weiden      36 X X X 

06.220  Intensiv genutzte Weiden      21 -- -- -- 

06.300  Frischwiesen          

06.310 (B) Extensiv genutzte Frischwiesen   
6510 

6520 
 06.110 

Grünland frischer Standorte, 
extensiv genutzt 

44 X X X 

06.320 (B) Intensiv genutzte Frischwiesen     06.120 
Grünland frischer Standorte, 
intensiv genutzt 

27 -- -- -- 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

06.400 (B) Mager- und Halbtrockenrasen      69 X X X 

06.410 (B) Magerrasen basenreicher Standorte  
5130 

6210(*) 
§ 06.520 

Magerrasen basenreicher 
Standorte 

69 X X X 

06.420 (B) Magerrasen saurer Standorte   § 06.530 Magerrasen saurer Standorte 69 X X X 

06.430 (B) Sandtrockenrasen  

2330 

6120* 

6240 

§ 06.510 Sandtrockenrasen 69 X X X 

06.900  Sonstige          

06.910 (B) Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen    06.300 Übrige Grünlandbestände 21 -- -- -- 

06.920  
Grünlandeinsaat, Grasäcker mit 
Weidelgras etc. 

   06.300 Übrige Grünlandbestände 16 -- -- -- 

06.930  Naturnahe Grünlandeinsaat (Kräu-
terwiese), Ansaaten des Land-
schaftsbaus 

   06.110 
Grünland frischer Standorte, 
extensiv genutzt 

21 X X -- 

06.940 B Salzwiesen  1340* § 07.000 Salzwiesen 62 X X X 

07.000  Zwergstrauchheiden          

07.100 (B) Calluna-Heiden  
2310 

4030 
§ 06.550 Zwergstrauch-Heiden 56 X X X 

07.110 (B) Feuchte Zwergstrauchheiden 
Feuchte Heidegebiete mit 
Erica tetralix 

4010 § 06.550 Zwergstrauch-Heiden 59 X X X 

07.200 (B) Borstgrasrasen  6230* § 06.540 Borstgrasrasen 47 X X X 

08.000  Moore          

08.100 B Hochmoore  7120 § 08.100 Hochmoore 80 X X X 

08.200 B Moorkomplexe      80 X X X 

08.300 B Übergangs- und Schwingrasenmoore  7140 § 08.200 Übergangsmoore 80 X X X 

08.400 B Niedermoore   §   80 X X X 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

09.000  Ruderalfluren und Brachen          

09.100  Niederwüchsige/ einjährige          

09.110 B 
Ackerbrachen mehr als ein Jahr 
nicht bewirtschaftet  

     23 -- -- -- 

09.115 B 
Ackerbrachen weniger als ein 
Jahr nicht bewirtschafte 

     19 -- -- -- 

09.120 B 

Kurzlebige Ruderalfluren (thermo-
phytenreich, konkurrenzschwach, 
offener, meist nährstoffreicher Bo-
den in Siedlungen und im Kultur-
land) 

     23 X -- -- 

09.130 (B) 
Wiesenbrachen und ruderale Wie-
sen (mehrere Schnitte müssen un-
terblieben sein) 

   06.300 Übrige Grünlandbestände 39 -- -- -- 

09.150 B 
Feldraine, Wiesenraine, linear (Grä-
ser und Kräuter, keine Büsche, brei-
ter als ein Meter) 

     45 X -- -- 

09.151 (B) 

Wiederherstellung von Feldrainen, 
Wiesenrainen, linear (Gräser und 
Kräuter, keine Büsche, breiter als 
ein Meter) 

     36 -- -- -- 

09.160  
Straßenränder (mit Entwässerungs-
mulde, Mittelstreifen) intensiv ge-
pflegt, artenarm 

     13 O -- -- 

09.200  Hochwüchsige/ mehrjährige          

09.210 B 
Ausdauernde Ruderalfluren meist 
frischer Standorte 

   09.200 
Ausdauernde Ruderalfluren 
frischer bis feuchter Stand-
orte 

39 X -- -- 

09.220 B 
Wärmeliebende ausdauernde Ru-
deralfluren meist trockener Stand-
orte 

   09.300 
Ausdauernde Ruderalfluren 
warm-trockener Standorte 

36 X X X 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

10.131  
Sukzession in aufgelassenem 
Steinbruch 

     32 X X -- 

10.132  (B) 
Anthropogen freigelegte Felsan-
schnitte im Straßenrandbereich 

künstlich entstandene Fels-
böschungen an Straßen nach 
einer Entwicklungszeit > 25 J. 

6110* 

8210 

8220 

8230 

 10.100 Felsfluren 40 X -- X 

 99.102 
Vegetationsfreie Steilwand 
(Fels, Sand, Löß usw.) 

40 X -- X 

10.140  
Neu angelegte Trockenmauern, 
Gabionen 

     16 -- -- -- 

10.150 (B) 
Alte Trockenmauern, Steinriegel, 
etc. in freier Landschaft  

   09.103 
Lesesteinriegel, Trocken-
mauer 

53 X X -- 

10.160  
Felswände/ Steinpackungen am 
Wasser 

     23 -- -- -- 

10.170  
Wasserfälle, Stromschnellen, Felsen 
im Wasser 

     44 X X -- 

10.200  Sandflächen, Rohböden          

10.210  Sandentnahmestellen (trocken)    14.800 Steinbruch, Abbaustätten 16 O -- -- 

10.220 B Sanddünen (natürlich) 

bodensaure Binnendünen mit 
Kleinschmielenrasen, Silber-
grasrasen, ausdauernden lü-
ckigen Sandtrockenrasen) 

2330 

6120* 
§ 06.510 

Sandtrockenrasen (auch: 
Sanddünen) 

39 X -- X 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

10.430  
Schotterhalde, Abraumhalde, Ab-
bruchmaterial von Gebäuden (ohne 
nennenswerte Vegetation) 

   14.800 Steinbruch, Abbaustätten 14 O -- -- 

10.500  
Versiegelte und teilversiegelte Flä-
chen 

         

10.510  

Sehr stark oder völlig versiegelte 
Flächen (Ortbeton, Asphalt), Müll-
Deponie in Betrieb oder nicht abge-
deckt, unbegrünte Keller, Funda-
mente etc. 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

3 O -- -- 

10.520  Nahezu versiegelte Flächen, Pflaster    14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

3 O -- -- 

10.530  

Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -
wege, -plätze oder andere wasser-
durchlässige Flächenbefestigung 
sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss versickert wird 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

6 O -- -- 

10.535  Gleisanlage      6 O -- -- 

10.540  
Befestigte oder begrünte Flächen, 
(Rasenpflaster, Rasengittersteine 
o.ä.) 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

7 O -- -- 

10.600  
Durch Nutzung dauernd vegetations-
arme Flächen, Trittpflanzengesell-
schaften 

         

10.610 (B) Bewachsene Feldwege    14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

21 -- -- -- 

10.620 (B) Bewachsene Waldwege      21 -- -- -- 

10.700  Überbaute Flächen          

10.710  Dachfläche nicht begrünt    14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

3 O -- -- 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

10.715  
Dachfläche nicht begrünt, mit Re-
genwasserversickerung 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

6 O -- -- 

10.720  
Dachfläche extensiv begrünt; be-
grünte Fundamente (ohne Pflege, 
Sukzession) 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

19 O -- -- 

10.730  
Dachfläche intensiv begrünt (mit 
dauernder Pflege, Ziergartencharak-
ter) 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

13 O -- -- 

10.740  

Fassadenbegrünung, Pergolen (Je-
weils überschirmte Fläche zusätz-
lich zu dem darunter liegenden Nut-
zungstyp) 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

13 O -- -- 

10.741 B 
Mauern und Hauswände mit aus-
geprägter Fassadenbegrünung, 
begrünte Pergolen 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

19 O -- -- 

10.743  
Neuanlage von Fassaden- oder 
Pergola-Begrünung 

   14.000 
Besiedelter Bereich, Straßen 
und Wege 

13 O -- -- 

11.000  Äcker und Gärten          

11.100  Äcker          

11.191  Acker, intensiv genutzt    11.140 Intensiväcker  16 -- -- -- 

11.192  Acker, extensiv genutzt mit arten-
reicher Wildkrautflora 

  

 11.110 Äcker basenreicher Standorte  31 X -- -- 

 11.120 Äcker mittlerer Standorte 31 X -- -- 

 11.130 
Äcker auf sandigen und flach-
gründigen Böden 

31 X -- -- 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

11.200  
Gärtnerisch gepflegte Anlagen und 
Hausgärten, Kleingärten und Grabe-
land 

         

11.210  Nutzgarten          

11.211  
Grabeland, Einzelgärten in der 
Landschaft, kleinere Grundstücke, 
meist nicht gewerbsmäßig genutzt 

auch Gärten/Kleingartenan-
lage mit überwiegendem 
Nutzgartenanteil 

  12.100 Nutzgarten/Bauerngarten 14 -- -- -- 

11.212  
Gärten/ Kleingartenanlage mit 
überwiegendem Nutzgartenanteil 

   12.100 Nutzgarten/Bauerngarten 19 -- -- -- 

11.220  Ziergarten          

11.221  

Gärtnerisch gepflegte Anlagen im 
besiedelten Bereich (kleine öffent-
liche Grünanlagen, innerstädti-
sches Straßenbegleitgrün etc., 
strukturarme Grünanlagen, Baum-
bestand nahezu fehlend), arten- 
und strukturarme Hausgärten 

     14 O -- -- 

11.222 B 
Arten- und strukturreiche Haus-
gärten 

     25 -- -- -- 

11.223  

Kleingartenanlagen mit überwie-
gendem Ziergartenanteil, hoher 
Anteil Ziergehölze, Neuanlage 
strukturreicher Hausgärten 

     20 -- -- -- 

11.224  
Intensivrasen, (z.B. in Sportanla-
gen) 

     10 O -- -- 

11.225 (B) 
Extensivrasen, Wiesen im besie-
delten Bereich, (z.B. Rasenflächen 
alter Stadtparks) 

     21 -- X -- 
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KValt-

Code 

KValt 
(Kompensationsverordnung 2005)  

ergänzende Hinweise FFH-
LRT 

gesetzl. 

Biotop-

schutz 

HB- 
Code 

HB  
(Hessische Biotopkartierung) 

WP 

je 

qm 

Empfindlichkeit 

S W K 

11.230  
Parkanlagen, Friedhöfe, Waldsied-
lungen 

         

11.231 B 

Park- und Waldfriedhöfe, Wald-
siedlungen, Parks, Villensiedlun-
gen mit Großbaumbestand (nicht 
versiegelte Flächen) 

     38 -- X -- 

11.232  
Friedhofsneuanlagen, neu ange-
legte Grabfelder ohne nennens-
werten Baumbestand 

     16 -- -- -- 

zusätzliche Biotoptypen, die über die Biotoptypenliste der Anlage 3 KValt hinausgehen 

 *  prioritärer Lebensraum 
(*) je nach Ausprägung prioritärer Lebensraum 

 

 







Materialien M 8KValt: Biotoptypenliste nach KVALT 27 

 

Arten- und Strukturausstattung 

Bei diesem Kriterium wird die Intaktheit des jeweiligen Biotoptyps im Hinblick auf die naturnahe 

Ausbildung der Arten- und Strukturausstattung (u.a. Mehrschichtigkeit, Totholzanteil) des Bio-

toptyps bewertet; alle, die Pflanzengesellschaft charakterisierenden Arten und Biotopstruktu-

ren werden berücksichtigt; ein weiteres Kriterium ist der Verbuschungsgrad (je höher der Ver-

buschungsgrad desto geringer ist die Intaktheit des Biotops 

Bei diesem Kriterium wird (indirekt) auch die Isolation/Vernetzung des Biotopes betrachtet, da 

sie sich auf die Arten-/Strukturausstattung auswirkt. 

Bewertungskriterien Bezeichnung 

Arten- und 
Strukturaus-
stattung 

 

 

 

 

extreme Abweichung vom Idealzustand des Biotoptyps, Störungen 
beeinträchtigen deutlich das Artengefüge (z.B. Straße, Friedhofs-
neuanlage)  

Intaktheit ist nicht 
gegeben 

Arteninventar und Bestandsstruktur schlecht ausgeprägt, erhebli-
che Störungen erkennbar (z.B. strukturarme Gärten, intensiv ge-
nutzte Wiesen) 

geringer  

Intaktheitsgrad 

mäßige Ausprägung des Arteninventars und der Bestandsstruktur, 
Störungseinflüsse erkennbar (z.B. ruderalisierte Grünlandbe-
stände, Verbuschung) 

mittlerer  
Intaktheitsgrad 

gute Ausprägung des Arteninventars und der Bestandsstruktur 
(z.B. natürlich/naturnah ausgebildete Wiesen, alte Alleen) 

hoher  
Intaktheitsgrad 

biotoptypisches Arteninventar und biotoptypische Bestandstruktur 
vorhanden (z.B. seit langer Zeit ungenutzte, totholzreiche Waldflä-
che, großflächige Waldbestände ohne nachweisliche Störungen, 
Trocken- und Magerrasen mit einer Vielzahl an repräsentativen Ar-
ten)  

Intaktheit sehr 
hoch (vollkom-
men) 

 









Materialien M 9: Erfassung von Tierarten 4 

 

Fischadler     Pandion haliaetus  

Wanderfalke     Falco peregrinus  

Tüpfelsumpfhuhn, Tüpfelralle  Porzana porzana  

Kleines Sumpfhuhn, Kleinralle  Porzana parva  

Zwergsumpfhuhn, Zwergralle  Porzana pusilla  

Wachtelkönig     Crex crex  

Großer Brachvogel    Numenius arquata  

Uhu      Bubo bubo  

Sumpfohreule    Asio flammeus  

Zwergohreule     Otus scops  

Bienenfresser    Merops apiaster  

Wiedehopf     Upupa epops  

 
Tierarten nach Anhang IV-Arten und national besonders geschützte Arten  

Flussperlmuschel    Margaritifera margaritifera  

Moorfrosch     Rana arvalis     Anhang IV  

Europäische Sumpfschildkröte  Emys orbicularius    Anhang IV  

Äskulapnatter     Zamensis longissimus   Anhang IV  

Blauschillernder Feuerfalter   Lycaena helle    Anhang IV  

Haarstrangwurzeleule   Gortyna borelii lunata   Anhang IV  

Goldener Scheckenfalter   Euphydryas aurinia  

Schwarzer Apollo    Parnassius mnemosyne   Anhang IV  

Westliche Smaragdeidechse  Lacerta bilineata    Anhang IV  

Kreuzotter     Vipera berus  

Gelbbauchunke    Bombina variegata    Anhang IV  

 
Pflanzenarten nach Anhang IV-Arten und national besonders geschützte Arten  

Frauenschuh     Cypripedium calceolus   Anhang IV  

Brauns Schildfarn und Bastard  Polystichum braunii und Bastard  

 

alle Orchideen der Familie Orchideaceae  

alle Bärlappe der Familie Lycopodiaceae  

 







Materialien M 11: Beeinträchtigungen 1 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Die folgenden Tabellen geben für jedes Naturgut einen Überblick über die relevanten, im Ein-

zelfall zu prüfenden Beeinträchtigungsbereiche, ausgehend von den anlage-, bau- und be-

triebsbedingten Wirkungen (siehe Materialien M 10). Daneben werden die entsprechenden 

Faktoren, die die Beeinträchtigung auslösen (Wirkfaktoren) benannt und kurz erläutert, wel-

cher Art die ausgelösten Beeinträchtigungen sein können. 

Da die baubedingten Wirkungen sowohl anlage- als auch betriebsbedingt sind und der einzige 

Unterschied in der u.U. nur temporären Wirkdauer liegt, erfolgt keine gesonderte Erläuterung. 

Die Tabellen dienen als Arbeitshilfe für die Konfliktermittlung. Zum einen kann somit die Voll-

ständigkeit der zu berücksichtigenden Wirkfaktoren überprüft werden. Zum anderen werden 

Hinweise zur räumlichen und funktionalen Abgrenzung für die Ermittlung der Beeinträchtigun-

gen gegeben. 

Pflanzen / Biotope 

Wirkfaktoren Art der Beeinträchtigung Beeinträchtigungsbereich 

anlage- / baubedingt (Straße und zugehörige Nebenflächen, Aufschüttungs- und Abgrabungsflächen / 

Baustraßen, Flächen für Baustelleneinrichtungen, Material- und Oberbodenlagerflächen) 

Flächeninanspruch-
nahme  

(Versiegelung, Überbau-
ung, Aufschüttungen / 
Deponien, Abgrabung) 

Verlust von Biotopen Betroffene Biotoptypen 

Waldanschnitt Beeinträchtigung von Biotopen durch 
Veränderung des Bestandsklimas 

Gegen Anschnitt empfindliche Waldbio-
toptypen (oder größere Feldgehölze) in-
nerhalb eines Wirkbandes von 50 m Breite 
(BAADER 1952, WOLFF - STRAUB 1981) 

Grundwasserabsenkung Beeinträchtigung von grundwasserge-
prägten Biotopen durch Veränderung 
des Wasserhaushalts 

Gegen Grundwasserabsenkung empfindli-
che Waldbiotoptypen (oder größere Feld-
gehölze) innerhalb eines Wirkbandes von 
50 m Breite (BAADER 1952, WOLFF - 
STRAUB 1981) 

betriebs- / baubedingt  

Schadstoffeintrag / Eu-
trophierung 

(temporäre) Beeinträchtigung von Bioto-
pen durch Schadstoffeinträge und Ände-
rung von Standortbedingungen: 

- bis 25 m insbesondere Tausalze, Öle, 
Schmierstoffe, Abrieb 

- bis 100 m vornehmlich Stickoxide 

Gegen Schadstoffeintrag empfindliche Bio-
toptypen innerhalb der Wirkbänder von 25 
m (GOLWER 1991, KOCHER und PRINZ 1998, 
WESSOLEK und KOCHER 2003) und 100 m 
Breite (Bast 2013) 
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Grundwasser 

Hinweis: Der Fachbeitrag WRRL prüft die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen der 

WRRL bzw. des WHG, insb. für das Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungsgebot (§§ 27, 47 WHG).    
Relevante Inhalte dieses Gutachtens werden entsprechend in den LBP übernommen. 

Wirkfaktoren Art der Beeinträchtigung Beeinträchtigungsbereich 

anlage- / baubedingt (Straße und zugehörige Nebenflächen, Aufschüttungs- und Abgrabungsflächen / 

Baustraßen, Flächen für Baustelleneinrichtungen, Material- und Oberbodenlagerflächen) 

Versiegelung 
(Ableitung des Nieder-
schlagswassers über Vor-
fluter oder Kanalisation) 

Verlust der Infiltrationsfläche über qualifi-
zierten Grundwasserleitern 
Verlust der Wasserspeicherfähigkeit und 
Verdunstungsaktivität der Flächen 

Bei Versickerung des Niederschlags-
wassers über die Böschungsschulter o-
der Versickerungsanlagen im Eingriffs-
raum i.d.R. keine Beeinträchtigung 

Versiegelungsflächen (bituminöse Be-
festigungen, Bankette oder vergleich-
bare Beläge) 

Anschnitt von grundwasser-
führenden Schichten  

Gefahr des Grundwasseraustrittes im 
Bereich von Einschnitts- und Hangan-
schnittsbereichen 

Einzelfallbezogene Definition des Wirk-
raumes bei grundwasserbeeinflussen-
den Bauwerken 

Hemmung / Umleitung des 
Grundwasserflusses; 
Grundwasserstau 

Beeinträchtigung der Grundwasserdyna-
mik 

Einzelfallbezogene Definition des Wirk-
raumes bei grundwasserbeeinflussen-
den Bauwerken 

Grundwasserabsenkung Beeinträchtigung insbesondere grund-
wassergeprägter Gebiete,  
verringerte Temperatur- und Ab-
flussdämpfung sowie einer erhöhten 
Nährstoffauswaschung 

Einzelfallbezogene Definition des Wirk-
raumes bei grundwasserbeeinflussen-
den Bauwerken  
insb. bei Fläche mit hoher Wasserre-
tentionsfunktion (z.B. naturnaher Nie-
derungsbereich) 

betriebs- / baubedingt 

(temporärer) Schadstoffein-
trag  

Beeinträchtigung der Grundwasserquali-
tät durch (temporären) Schadstoffeintrag 
(Bau- und Betriebsstoffe, Stäube und 
Schlämme aus Bodenmaterial), insbe-
sondere bei Grundwasseraufschlüssen 
und grundwasserbeeinflussenden Bau-
werken 

Betroffene Bereiche mit geringer 
Grundwasserschutzfunktion innerhalb 
eines Wirkbandes von 25 m Breite 
(GOLWER 1991, KOCHER und PRINZ 
1998, WESSOLEK und KOCHER 2003); 

Einzelfallbezogene Definition des Wirk-
raumes bei Grundwasseraufschlüssen 
und grundwasserbeeinflussenden Bau-
werken 
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Oberflächengewässer 

Hinweis: Der Fachbeitrag WRRL prüft die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen der 

WRRL bzw. des WHG, insb. für das Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungsgebot (§§ 27, 47 WHG).    
Relevante Inhalte dieses Gutachtens werden entsprechend in den LBP übernommen. 

Wirkfaktoren Art der Beeinträchtigung Beeinträchtigungsbereich 

anlage- / baubedingt (Straße und zugehörige Nebenflächen, Aufschüttungs- und Abgrabungsflächen / 

Baustraßen, Flächen für Baustelleneinrichtungen, Material- und Oberbodenlagerflächen) 

Gewässerquerung,  
-verbauung, -ausbau, -
verlegung 

Gewässerverrohrung 

Verlust / Beeinträchtigung von Fließ- und 
Stillgewässern sowie angrenzenden 
Funktionsbereichen (Auen, Niederun-
gen, Uferbereichen) und Quellflächen 

Beeinträchtigung der Retentionsfunktion 
durch Einengung des Fließgewässer-
querschnittes und der Überschwem-
mungsbereiche, Aue 

Betroffene Gewässer im Trassenbereich 

betriebs- / baubedingt   

Schadstoffeintrag (dif-
fuse Einträge, auch 
durch Erosion sowie 
mögliche Störfälle) 

(temporäre) Beeinträchtigung der Selbst-
reinigungsfunktion von Fließ- und Stillge-
wässern 

Einzelfallbezogene Definition des Wirkrau-
mes bis 100 m unter Berücksichtigung der 
Gewässergüte und Fließgeschwindigkeit 
sowie insb. in Quellbereichen (LUDWIG 
1991) 

 
 
 

Luft / Klima 

Wirkfaktoren Art der Beeinträchtigung Beeinträchtigungsbereich 

anlage- / baubedingt (Straße und zugehörige Nebenflächen, Aufschüttungs- und Abgrabungsflächen / 

Baustraßen, Flächen für Baustelleneinrichtungen, Material- und Oberbodenlagerflächen) 

Flächeninanspruch-
nahme  

(Versiegelung, Überbau-
ung, Aufschüttungen / 
Deponien, Abgrabung) 

Verlust / Funktionsverlust der klimati-
schen und lufthygienischen Ausgleichs-
funktion von Frischluft- und Kaltluftpro-
duktionsflächen 

Betroffene Offenland- / Waldbereiche mit 
Bezug zu relevanten Belastungsräumen 

Zerschneidung (Barri-
ere) von  
lufthygienischen bzw. 
klimatischen Leitbahnen 

Verlust / Funktionsverlust der klimati-
schen und lufthygienischen Ausgleichs-
funktion durch Hemmung, Umleitung o-
der Abriegelung des Frischluft- bzw. 
Kaltluftabflusses 

Betrachtung innerhalb des lufthygieni-
schen und klimatischen Ausgleichssys-
tems einschließlich der relevanten Belas-
tungsräume 

betriebs- / baubedingt   

Schadstoffeintrag Beeinträchtigung von Frischluft- / Kalt-
luftleitbahnen bzw. Frischluft- / Kaltluft-
sammelgebieten 

Beeinträchtigung von Immissions- bzw. 
Klimaschutzwaldflächen 

Betroffene lufthygienische bzw. klimati-
sche Leitbahnen innerhalb eines Wirkban-
des von 25 m Breite (GOLWER 1991, 
KOCHER & PRINZ 1998, WESSOLEK & 

KOCHER 2003) 
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Landschaftsbild 

Wirkfaktoren Art der Beeinträchtigung Beeinträchtigungsbereich 

anlage- / baubedingt (Straße und zugehörige Nebenflächen, Aufschüttungs- und Abgrabungsflächen / 

Baustraßen, Flächen für Baustelleneinrichtungen, Material- und Oberbodenlagerflächen) 

Flächeninanspruch-
nahme  

Durchschneidung 

Verlust / Funktionsverlust von Land-
schaftsbildqualitäten sowie von prägen-
den Vegetations- und Strukturelementen 

Betroffene Landschaftsbildqualitäten im 
Trassenbereich 

Überformung  

Querung ausgeprägter 
Talräume bzw. land-
schaftsprägender Ge-
wässer 

Veränderung der Oberflächengestalt 

Störung weiträumiger Sichtbeziehungen 

Beeinträchtigung der Landschaftsbild-
qualität 

Einzelfallbezogene Definition des Wirkrau-
mes in Abhängigkeit von sichtverschattend 
wirkenden Elementen und der visuellen 
Reichweite des Eingriffsobjektes 

Berücksichtigung der prägenden Anord-
nungsmuster und Gliederungsprinzipien 
(BOSCH & PARTNER 1999, JESSEL et al. 
2003) 

betriebs- / baubedingt 

Verlärmung, visuelle 
Störreize, Geruchsbe-
lastung 

Beeinträchtigung der landschaftsästheti-
schen Funktion / Erholungsfunktion 

 

Erholungsrelevante Bereiche innerhalb 
des Wirkbandes der 50 d(B)A tags Iso-
phone (DIN 18005) 
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GESTALTUNGSMASSNAHMEN 

Gestaltungsmaßnahmen beziehen sich auf Maßnahmen am Baukörper sowie auf Nebenflä-

chen und werden mit dem Ziel einer besseren Einbindung der Trasse in die Landschaft 

durchgeführt. Sie können Beeinträchtigen des Landschaftsbildes minimieren oder vermeiden 

und somit die Kompensationspflicht im Bereich Landschaftsbild verringern. Gestaltungsmaß-

nahmen werden beispielsweise vorgesehen im Bereich der 

- Innenbereiche von Autobahnanschlussstellen, -kreuzen,  

- Fahrbahnmittelstreifen,  

- Bankette,  

- Entwässerungsmulden, 

- Stützbauwerkskonstruktionen, 

- Lärmschutzeinrichtungen.  

Dabei müssen die Gestaltungsmaßnahmen von solchen Maßnahmen unterschieden werden, 

die neben ihrer gestalterischen Funktion auch dem Ausgleich der Beeinträchtigungen insbe-

sondere des Landschaftsbildes dienen und damit in der Bilanzierung von Eingriff und Aus-

gleich Berücksichtigung finden müssen.  

Maßnahmen außerhalb des Intensivpflegebereichs der Straße, die einen wesentlichen Bei-

trag zur landschaftsgerechten Wiederherstellung und Neugestaltung leisten (z. B. Gehölz-

pflanzungen auf Böschungsflächen oder im Anschlussstellenbereich) dienen in der Regel 

zumindest als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahme für die beeinträchtigten Funktionen des 

Landschaftsbildes (insbesondere für die Wiedereingliederung in dieses Landschaftsbild).  

Im Einzelfall kann die Anlage von Straßenbegleitgrün außerhalb des Intensivpflegebereichs 

auch geringer wertige Biotopfunktionen kompensieren (z.B. große trockene Böschungen mit 

Magerrasen).  

Bei Ausbaumaßnahmen stellt das neu gepflanzte Straßenbegleitgrün einen vollwertigen 

Ausgleich für das beseitigte Straßenbegleitgrün her. 

Es ist zu beachten, dass der Intensivbereich durch ein eingeschränktes Aufwertungspotenzi-

al gekennzeichnet ist; das Aufwertungspotenzial des Intensivbereichs ist daher im Einzelfall 

zu überprüfen. Intensivbereiche bedürfen der ständigen Pflege.  

Folgende Abbildungen (aus FGSV (2003): Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebs-

dienst an Straßen; Teil: Grünpflege) veranschaulichen die Abgrenzung bzw. Unterscheidung 

von Gestaltungsmaßnahmen und Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen. 
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Abb. 1: Beispiel 1 für die Unterscheidung von Gestaltungsmaßnahme und Ausgleichs-/  

Ersatzmaßnahme 

 

Abb. 2: Beispiel 2 für die Unterscheidung von Gestaltungsmaßnahme und Ausgleichs-/  

Ersatzmaßnahme 
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Abb. 3: Beispiel 3 für die Unterscheidung von Gestaltungsmaßnahme und Ausgleichs-/  

Ersatzmaßnahme  
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Kommentierte vergleichende Gegenüberstellung (funktionale Zuordnung) 

Vergleichende Gegenüberstellung 

Projektbezeichnung 

Baumaßnahme 

Vorhabenträger 

Bundesland 

 

planende Stelle 

Bezugsraum 

Name und Nummer 

Vermiedene Beeinträchtigungen zugeordnete Vermeidungsmaßnahmen 

- Auflistung der betroffenen maßgeblichen Funktionen, die durch die neben-

stehenden Maßnahmen vermieden werden können 

 

- Aufzählung der naturschutzfachlich begründeten Vermeidungsmaßnahmen mit 

Kurzbezeichnung 

 

Verbleibende Konflikte Ziele des Maßnahmenkonzeptes 

- Kurzbeschreibung des Gesamtkonflikts im betroffenen Bezugsraum 

 

- Kurzbeschreibung des angestrebten Ziels / Zustands bezogen auf die wieder-

herzustellenden Funktionen für den hier betroffenen Bezugsraum 

 

Betroffene maßgebliche Funktionen 
Dimension, 

Umfang 
zugeordnete Einzelmaßnahmen / Maßnahmenkomplexe 

Dimension, 
Umfang 

 
- Auflistung der betroffenen maßgeblichen Funktionen 
- Ggf. Hervorhebung der Hauptbeeinträchtigung  
 
 

 

 
Fläche,  
Anzahl,  
Länge  

je Beein-
trächtigung 

 
ggf. Summe 

 
 

 

- Auflistung der Maßnahmen mit Kurzbezeichnung 
- ggf. zusammengefasst nach Maßnahmentypen 
 

 

 
Fläche,  
Anzahl,  
Länge  

je Maßnahme 
 
 

ggf. Summe 
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Vergleichende Gegenüberstellung 

Projektbezeichnung 

Baumaßnahme 

Vorhabenträger 

Bundesland 

 

planende Stelle 

Bezugsraum 

1 Hochebene bei xxx  

natürlichen Bodenfunktionen der betroffenen Parabraunerden durch die Extensi-
vierung von bisher intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen (Entwicklung 
von feuchten Extensivwiesen mit 2-schüriger Mahd durch Wiedervernässung so-
wie Anlage von Blühstreifen und Lerchenfenstern und Entwicklung von Ackerbra-
chestreifen) kompensiert. 

Betroffene maßgebliche Funktionen 
Dimension, 

Umfang 
zugeordnete Einzelmaßnahmen / Maßnahmenkomplexe 

Dimension, 
Umfang 

 
- Auflistung der betroffenen maßgeblichen Funktionen 
- Ggf. Hervorhebung der Hauptbeeinträchtigung  
 
 

 

 
Fläche,  
Anzahl,  
Länge  

je Beein-
trächtigung 

 
ggf. Summe 

 
 

 

- Auflistung der Maßnahmen mit Kurzbezeichnung 
- ggf. zusammengefasst nach Maßnahmentypen 
 

 

 
Fläche,  
Anzahl,  
Länge  

je Maßnahme 
 
 

ggf. Summe 
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Muster Ausgleichsberechnung nach Kompensationsverordnung 2018 (KV) 
 
Formblatt zur Ausgleichsberechnung Kompensationsverordnung 2018 (Excel Datei) abrufbar unter:  
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/formblatt_ausgleichsberechnung_kompensationsverordnung_2018.xlsx 
 

 

Blatt Nr. Ausgleichsberechnung nach § 15ff BNatSchG, § 7 HAGBNatSchG und  KV (ggf. zusätzliche Zeilen vor den Zeile 16 bzw. 24 einfügen)

Bez. der Maßnahme, Gemeinde, Gemarkung,Flur, Flurstück (Blätter f. jede Maßnahme,jedes Flurstück, Zusatzbewertung pro Typ)

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV WP  Fläche je Nutzungstyp  in qm Biotopwert [WP] Differenz [WP]
/qm vorher nachher vorher

Teilfläche 

Nr.

Typ-Nr Bezeichnung

Kurzform

§30 
LRT

Zus-
Bew

Sp. 3 x Sp. 4 Sp. 3 x Sp. 6 Sp. 8 - Sp. 10

1 2a 2c 2d 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

gliedern in 1. Bestand u. 2. n. Ausgleich

F XXXXX 1. Bestand vor Eingriff

L 0 0 0

Ä 0 0 0

C 0 0 0

H 0 0 0

E 0 0 0

N 0 0 0

B XXXXX 2. Zustand nach Ausgleich / Ersatz

I 0 0 0

L 0 0 0

A 0 0 0

N 0 0 0

Z 0 0 0

0 0 0

Summe/ Übertrag nach Blatt Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusatzbewertung (Siehe Blätter Nr.:                                       )

Anrechenbare Ersatzmaßnahme  (Siehe Blätter Nr ___________ )
Su 0

Auf dem letzten Blatt: Kostenindex KI 0,40 EUR

Umrechnung in EURO +reg. Bodenwertant.

Ort, Datum und Ihre Unterschrift für die Richtigkeit der Angaben Summe EURO =KI+rBwa 0,40 EUR 0,00

Die grauen Felder werden von der Naturschutzbehörde benötigt, bitte nicht beschriften! EURO Ersatzgeld

nachherggfs. ankreuzen, ob gesetzl. Schutz, LRT oder Zusatzbew ertung

Übertr.v.Bl. Nr.

2b

https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/formblatt_ausgleichsberechnung_kompensationsverordnung_2018.xlsx
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Maßnahmenblatt (Komplex) 

Projektbezeichnung 

(Bezeichnung der VKE  +  
Baukilometer xx bis yy ) 

Vorhabenträger 

 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

Nr. der Komplexmaßnahme 

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex 

Auflistung der zugehörigen Einzelmaßnahmen: 

Nummer und Bezeichnung der Einzelmaßnahmen  

Maßnahmentyp 
V = Vermeidungsmaßnahme 
A =  Ausgleichsmaßnahme 
E =  Ersatzmaßnahme 
G =  Gestaltungsmaßnahme 
 
Zusatzindex 
FFH= Maßnahme zur Schadensbegrenzung/ 

Maßnahme zur Kohärenzsicherung 
(Natura 2000) 

CEF= funktionserhaltende Maßnahme  
FCS= Maßnahme zur Sicherung eines  

günstigen Erhaltungszustandes 

Flächengröße des Maßnahmenkomplexes Größe: ha 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

(Bezeichnung der VKE  + Bauki-
lometer xx bis yy ) 

Vorhabenträger 

Bundesland 
planende Stelle 

Maßnahmen-Nr. 

Nr. der Einzelmaßnahme 

Hinweise zur Bodenkompensation (nur bei Einzelmaßnahmen auszufüllen) 

Beschreibung der positiven Eigenschaften für den Bodenschutz, insbesondere wenn Böden der Wert-
stufen 4 und 5 nach BFD5L betroffen sind 

  Vermeidung  

   Ausgleich für Konflikt: Nummer des Konfliktes 

 Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes 

 Schadensbegrenzungsmaßnahme für:       (nur bei Bedarf anzulegende Zeile) 

 Kohärenzsicherungsmaßnahme für: 

 CEF-Maßnahme für 

  FCS-Maßnahme für: 

Aufzählung der zugehörigen Arten aus dem Artenschutzbeitrag bzw. der zugehörigen LRT/Anhang II - 
Arten aus der FFH-VP 

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Beschreibung Maßnahmen zur Herstellung 

Gesamtumfang der Maßnahme: ha/St./m 

Zielbiotop:  Nennung des Biotop-
typs nach Anlage 3 KV 

ha / St  Ausgangs-bio-
top:  

Nennung des Biotop-
typs nach Anlage 3 KV 

ha / St 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung / Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten  Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten   

_____Zusätzliche Angaben als Freitext möglich (insb. bei vorgreiflichen Maßnahmen)_____ 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

Hinweise zu zukünftigen Besitzern und Bewirtschaftern (Absichtserklärungen)  
(i. d. R. Hessen Mobil, HLG, HessenForst BImA oder Kommune) 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung von Art und Turnus der Pflegemaßnahmen (Pflege zum Erreiche /zur Erhaltung des Ent-
wicklungszieles) 

Dauer des erforderlichen Pflege- und Unterhaltungszeitraumes 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Benennung der Voraussetzungen für die Zielerfüllung sowie den Zielzustand bzw. die Zielart, die Ge-
genstand der Funktionskontrollen sein sollen 

Art und Turnus der Funktionskontrollen 



Materialien M 17: Muster Maßnahmenblatt 11 

 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

(Bezeichnung der VKE  + Bauki-
lometer xx bis yy ) 

Vorhabenträger 

Bundesland 
planende Stelle 

Maßnahmen-Nr. 

Nr. der Einzelmaßnahme 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

Hinweis, ob nähere Ausarbeitung im LAP erforderlich sind z. B. bei komplexen Biotopen 

Hinweise zu zukünftigen Eigentümern und Bewirtschaftern/Pflegebetrieben (Absichtserklärungen) und 
Nutzungen. 
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LISTE DER ARTEN NACH ANHANG II FFH-RL, DIE NICHT IM ANHANG IV STE-
HEN, MIT BESONDERER PLANUNGSRELEVANZ FÜR HESSEN 
 
Damit nachteilige Umweltveränderungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG) vom 14.05.2007 bzw. § 19 BNatSchG im Rahmen der Planfeststellung umfäng-
lich genehmigt werden können, ist eine fundierte Datengrundlage zu den geschützten Arten 
und den natürlichen Lebensräumen erforderlich. Eine Erfassungslücke zu den gängigen na-
turschutzfachlichen Planungsbeiträgen FFH-Verträglichkeitsprüfung, LBP und Artenschutz-
beitrag ist bei Arten nach Anhang II FFH-RL, die nicht gleichzeitig im Anhang IV FFH-RL 
geführt werden, möglich (vgl. Leitfaden Kap. 0.5). 
 
In der folgenden Tabelle sind diese Arten zusammengestellt, die bei der Festlegung des 
faunistischen und floristischen Kartierungsprogramms zu überprüfen sind.  
 

Arten nach Anhang II FFH-RL, die nicht im Anhang IV stehen 

Schmetterlinge 

Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) 

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) 

Libellen 

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) 

Fische 

Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

Groppe (Cottus gobio) 

Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Bitterling (Rhodeus amarus) 

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Lachs (Salmo salar) 

Weißflossen-Gründling (Gobio albipinnatus, Romanogobio belingi) 

Maifisch (Alosa alosa) 

Rapfen (Aspius aspius) 

Käfer 

Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaceus) 

Weichtiere 

Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) 

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 



Materialien M 18: Liste der Arten nach Anhang II FFH-RL, die nicht im Anhang IV stehen 2 

 

Arten nach Anhang II FFH-RL, die nicht im Anhang IV stehen 

Krebse 

Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

Moose 

Kugel-Hornmoos (Notothylas orbicularis) 

Grünes Besenmoos (Dicranum viride) 

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis) 

Rogers Kapuzenmoos (Orthotrichum rogeri) 

 
 







Materialien M 19: Forstrechtliche Unterlage mit Waldflächenbilanz nach Waldgesetz 3 

 

Waldflächenverluste/Waldinanspruchnahme 

Gemar-
kung 

Flur Flurstück Eingriff in den 
Wald 

Biotoptyp 
(KV) 

Schutzwald 
(m2) 

Bannwald 
(m2) 

Fläche 
(m2) 

Dauerhafte Nutzungsänderung (ohne Wiederbewaldung) 

xy 003 00038 anlagebedingt 01.121 - - 130 

xy 003 00039 anlagebedingt 01.121 115 - 115 

xy 003 00056 anlagebedingt 01.121 - 35 35 

xy 004 00066 baubedingt 01.121 - - 190 

xy 004 00067 baubedingt 01.121 - 50 50 

xy 004 00068 baubedingt 01.121 60 - 60 

xy 021 00014 Maßnahme 01.121 - - 70 

Zwischensumme dauerhafte Nutzungsänderung  175 85 650 

Vorübergehende Nutzungsänderung mit späterer Wiederbewaldung 

xy 003 00045 anlagebedingt 10.530 250 - 250 

xy 004 00081 baubedingt 01.111 - 110 110 

xy 004 00086 Maßnahme 01.151 - - 300 

Zwischensumme vorübergehende Nutzungsänderung mit 
späterer Wiederbewaldung 

250 110 660 

Summe Rodung von Waldflächen 425 195 1.310 

 
 
Ersatzaufforstung / Wiederbewaldung 

Gemar-
kung 

Flur Flur-
stück 

Eingriff in 
den Wald 

Maßnah-
men-Nr. 

Biotoptyp 
(KV) 

Maßnahme Fläche 
(m2) 

xy 009 00163 ohne 7.1 E 01.127 Ersatzaufforstung 200 

xy 009 00172 ohne 7.1 E 01.127 Ersatzaufforstung 300 

xy 009 00173 ohne 7.2 E 01.127 Ersatzaufforstung 150 

Zwischensumme Ersatzaufforstung  650 

xy 003 00045 anlagebedingt - 10.530 Waldweg 250 

xy 004 00081 baubedingt Wiederher-
stellung 

01.117 Wiederaufforstung 110 

xy 004 00086 Maßnahme 3.1 A 01.151 Anlage Waldwiese 300 

Zwischensumme Wiederbewaldung  660 

Summe Ersatzaufforstung / Wiederbewaldung  1.310 

 



http://www.hlnug.de/themen/boden/auswertung/kompensationsflaechen-naturschutz.html
http://www.hlnug.de/themen/boden/auswertung/kompensationsflaechen-naturschutz.html
https://www.hlnug.de/themen/geografische-informationssysteme/geodienste/boden
https://www.hlnug.de/themen/geografische-informationssysteme/geodienste/boden
http://www.denkmalpflege-hessen.de/
http://geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_showMetadata.php?resource=layer&languageCode=de&id=42410
http://geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_showMetadata.php?resource=layer&languageCode=de&id=42410




Materialien M 20: Bodenbilanz nach KV 3 

 
Kartendarstellung im LBP 
 
Hinsichtlich der Kartendarstellung werden in Anlage 4 zur KV Vorgaben für den Bestandsplan 
getroffen. Demnach sind auf den bewertenden Flächen und soweit erforderlich auf angrenzen-
den Flächen u.a. der Bodenzustand anhand der natürlichen Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 
Nr. 1 BBodSchG sowie vorhandene Archivböden und Bodendenkmäler darzustellen (Anlage 
4 Nr. 2 und 2.6 KV). 
 
Für Vorhaben mit Eingriffsflächen unterhalb 10.000 m2 bedeutet dies eine Aufnahme von Ar-
chivböden und Bodendenkmälern in den Bestands- und Konfliktplan des LBP. Weiterhin sind 
die Flächen zu kennzeichnen, die eine EMZ unter 20 oder über 60 aufweisen. 
 
Für Vorhaben mit Eingriffsflächen oberhalb 10.000 m2 macht der Leitfaden Bodenbewertung 
(Hessen Mobil 2021) Vorgaben zur Karte der Eingriffsintensität sowie zur Maßnahmenwirkung 
in Bezug auf den Boden.  
 
 



Materialien M 21: Übergangsregelung, Bearbeitung von Projekten nach KValt 1 

ÜBERGANGSREGELUNG, BEARBEITUNG VON PROJEKTEN NACH KValt 
 

Aufgrund der Übergangsregelung nach § 8 KV werden in Hessen noch zahlreiche Projekte 
nach alter KV (KValt) abgewickelt werden.  
 
Der LBP-Leitfaden wurde aktualisiert und in Teilen angepasst. Er berücksichtigt somit auch 
grundsätzlich die Regelungen der aktuellen KV.  
 
Da die aktuelle KV v.a. hinsichtlich der Biotopbewertung und der gesonderten Bilanzierung 
des Schutzguts Boden von der KValt abweicht, hält der Leitfaden gesonderte Materialien für 
die Übergangsregelung (M 8KValt) vor und bietet neue Materialien zur Bodenbewertung (M 20) 
für alle neuen Vorhaben.  
 
Weitere Änderungen im Leitfaden aufgrund der neuen KV sind im Folgenden dokumentiert. 
Aufgeführt werden ausschließlich die Kapitel, in denen Anpassungen an die aktuelle KV vor-
genommen wurden. Dabei wird auf nicht geltende Regelungen hingewiesen bzw. es werden 
alternativ geltende Regelungen aufgeführt.  
 
Bei Bearbeitung eines Vorhabens nach KValt sollte diese Arbeitshilfe parallel mitgelesen wer-
den, um in den jeweiligen Kapiteln die abweichende Vorgehensweise direkt zu erfassen. So-
bald keine Projekte mehr nach KValt abzuwickeln sind, können die Materialien M 21 sowie M 
8KValt entfallen, ohne dass dies Auswirkungen auf den Leitfadentext hat.  
 

Leitfaden Inhalt Relevanz für Vorhaben nach KValt 

Textteil Leitfaden 

gesamter 
Text  

Verweis auf Materialien M 8 - 
Biotoptypenliste 

statt Materialien M 8 sind Materialien M 8KValt her-
anzuziehen 

gesamter 
Text 

Verweis auf Materialien M 20 - 
Bodenbilanz nach KV 

Für Vorhaben nach KValt ist keine gesonderte Bo-
denbewertung nach aktueller KV vorzunehmen. 
M 20 ist daher nicht anzuwenden. 

Kap. 0.7 Zusammenspiel Bodenschutz-
gutachten mit dem LBP 

keine Relevanz für Vorhaben nach KValt 

Kap. 2.2 Hinweis auf die Bodenbewer-
tung nach KV (letzter Absatz) 

keine Relevanz für Vorhaben nach KValt  

Kap. 3.1 Hinweis auf Bodenbewertung 
und Bodengutachten nach KV 
(letzter Absatz) 

keine Relevanz für Vorhaben nach KValt 

Kap. 3.2 Hinweis zu Materialien M 8  
(3. Absatz) 

ergänzender Hinweis zu den anstelle von M 8 her-
anzuziehenden Materialien M8KValt:  

M8KValt differenziert die Nutzungstypenliste der 
KValt und synchronisiert diese mit der Hessischen 
Biotopkartierung und den Lebensraumtypen nach 
Anhang I FFH-Richtlinie 

 Gesamter Text unter der Zwi-
schenüberschrift: Bewertungs-
verfahren nach Hessischer 
Kompensationsverordnung 

Der unter Ergänzung A aufgeführte Text (s.u.) er-
setzt den Leitfadentext.  

Kap. 4.1 Hinweis auf die Bodenbewer-
tung nach KV (letzter Absatz) 

keine Relevanz für Vorhaben nach KValt  

Kap. 4.2 Hinweis auf die Bodenbewer-
tung nach KV (letzter Absatz) 

keine Relevanz für Vorhaben nach KValt  













https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/kvformaleeraktuell-1.xls

